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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Michael FUCHS-ROBETIN als 

Einzelrichter über die Beschwerden der syrischen Staatsangehörigen 1.) XXXX , 2.) XXXX , 3.) 

XXXX , 4.)  XXXX und 5.) XXXX , alle vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und 

Unterstützungsleistungen GmbH (BBU), gegen die Bescheide des Bundesamtes für Fremden-

wesen und Asyl vom XXXX , Zlen. 1.) XXXX , 2.) XXXX , 3.) XXXX , 4.)  XXXX und 5.) XXXX , nach 

Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 14.03.2024, zu Recht: 

A) 

Die Beschwerden werden gemäß § 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (AsylG) als unbegründet abgewie-

sen.  

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Die Beschwerdeführer (Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerin sind verheira-

tet und die leiblichen Eltern der minderjährigen und ledigen Dritt- bis Fünftbeschwerdeführer) 

sind syrische Staatsangehörige und stellten am 13.11.2021 die gegenständlichen Anträge auf 

internationalen Schutz. Bei der Erstbefragung am 15.11.2021 gaben sie ihre Angst vor dem 

Krieg in Syrien als Fluchtgrund an.  

2. Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde am 31.03.2023 

führte der Erstbeschwerdeführer zusammengefasst aus, dass er Syrien bereits im Jahr 2005 

legal verlassen habe, um in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu arbeiten. Zum Zeit-

punkt der Ausreise habe er sich nicht verfolgt gefühlt. Den Grundwehrdienst habe er vor sei-

ner Ausreise – von 1998 bis 2000 – in Damaskus als einfacher Soldat absolviert. Nun würde er 

im Falle seiner Rückkehr zum Reservedienst einberufen werden.  

Die Zweitbeschwerdeführerin gab in ihrer niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten 

Behörde am selben Tag an, im Jahr 2011 zu ihrem Mann in die VAE gezogen zu sein. Im Jahr 

2018 habe sie für eine ärztliche Behandlung ihrer Tochter etwa zwei Monate in Syrien verbrin-

gen müssen. Da in Syrien Krieg herrsche, könne sie dort nicht in Sicherheit leben.  

3. Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag der Beschwerde-

führer hinsichtlich der Zuerkennung des Status von Asylberechtigten ab (Spruchpunkt I.), er-

kannte ihnen den Status von subsidiär Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt II.) und erteilte 

ihnen eine auf ein Jahr befristete Aufenthaltsberechtigung (Spruchpunkt III.). 

Begründend führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, dass der Erstbeschwerdefüh-

rer nicht mehr im wehrpflichtigen Alter sei und seine Einberufung im Falle einer Rückkehr da-

her unwahrscheinlich sei. Ebenso ergebe sich nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit, 

dass dem Erstbeschwerdeführer aufgrund der Ausreise aus Syrien eine oppositionelle Gesin-

nung unterstellt werden würde. Ebenso hätten die Zweit- bis Fünftbeschwerdeführer keine 

glaubwürdige Verfolgungshandlung in Syrien vorgebracht. Daher habe keine asylrelevante 

Verfolgungsgefahr erkannt werden können.  
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4. Gegen Spruchpunkt I. dieses Bescheides erhoben die Beschwerdeführer fristgerecht die ge-

genständliche Beschwerde, in welcher sie zusammengefasst vorbringen: 

Trotz Überschreiten der Altersgrenze von 42 Jahren müsse der Erstbeschwerdeführer bei sei-

ner Rückkehr nach Syrien die Einberufung zum Reservedienst fürchten. Denn auch Männer 

über 42 Jahren würden vom syrischen Regime als Reservisten eingezogen werden. Der Erst-

beschwerdeführer sei an der Waffe ausgebildet worden und jahrelang als LKW-Fahrer tätig 

gewesen, was ihn für logistische Tätigkeiten oder Truppentransporte qualifiziere. Zudem habe 

sich die Lage von Frauen in Syrien verschlechtert, was die belangte Behörde in Hinblick auf die 

Zweitbeschwerdeführerin nicht ausreichend festgestellt und gewürdigt habe.  

5. Am 09.10.2023 legte die belangte Behörde dem Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde 

samt Verwaltungsakt vor, ohne von der Möglichkeit einer Beschwerdevorentscheidung Ge-

brauch zu machen. 

6. Am 14.03.2024 fand eine mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht statt, 

in welcher Erstbeschwerdeführer und Zweitbeschwerdeführerinnen (nochmals) zu ihren 

Fluchtgründen befragt wurden. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Zum Fluchtvorbringen der Beschwerdeführer: 

Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin sind verheiratet und die leibli-

chen Eltern der minderjährigen und ledigen Dritt- bis Fünftbeschwerdeführer. Alle Beschwer-

deführer sind syrische Staatsangehörige. Der Erstbeschwerdeführer wurde am  XXXX geboren 

und ist somit  XXXX alt. Die Beschwerdeführer sind strafrechtlich unbescholten.  

Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin stammen aus XXXX , bekennen 

sich zum sunnitisch muslimischen Glauben und sprechen Arabisch. Der Herkunftsort der Be-

schwerdeführer befindet sich derzeit unter der Kontrolle des syrischen Regimes (siehe dazu 

„Map of Syrian Civil War – Syria news and incidents today“ – https://syria.liveuamap.com/, 

abgerufen am XXXX ).  

Der Erstbeschwerdeführer leistete seinen Wehrdienst für das syrische Regime von 1998 bis 

2000 ab. Während der Ableistung seines Militärdienstes erhielt der Erstbeschwerdeführer 
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keine Spezialausbildung, er wurde als einfacher Rekrut an der Kalaschnikow ausgebildet. So-

mit verfügt er über keine speziellen militärischen Ausbildungen und/oder Fähigkeiten.  

Drei Schwestern und ein Bruder des Erstbeschwerdeführers leben in der Türkei, drei Brüder 

leben in Deutschland, zwei davon sind in Deutschland asylberechtigt.  

Spätestens im Jahr 2010 reiste der Erstbeschwerdeführer legal aus Syrien aus, um in den VAE 

zu arbeiten. Die Zweitbeschwerdeführerin folgte ihm kurz darauf. Die Dritt- bis Fünftbe-

schwerdeführer kamen in den VAE zur Welt. Die gesamte Familie hielt sich legal in den VAE 

auf. Für eine ärztliche Behandlung kehrte die Zweitbeschwerdeführerin mit der Dritt- und 

Viertbeschwerdeführerin im Jahr 2018 für mehrere Monate nach Syrien zurück. Die An- und 

Abreise aus den VAE erfolgte mit dem Flugzeug.  

Die Beschwerdeführer waren in Syrien keinen unmittelbaren Bedrohungen oder konkreten 

Gefahren einer körperlichen Unversehrtheit betreffend ausgesetzt.  

Die Beschwerdeführer hatten in Syrien weder Probleme mit den Behörden, noch wurden sie 

wegen ihrer Nationalität, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer politischen Ge-

sinnung oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe bedroht oder wurde sonst eine Handlung 

oder Maßnahme aus diesen Gründen gegen sie gesetzt. Sie haben diesbezüglich auch im Falle 

einer Rückkehr keine Verfolgung zu befürchten. 

Den Beschwerdeführern droht keine Verfolgung aufgrund ihrer Ausreise, ihrer Asylantragstel-

lung im Ausland bzw. einer ihnen hierdurch allfällig unterstellten oppositionellen Gesinnung. 

Zudem besteht nicht die Gefahr, dass den Dritt- bis Fünftbeschwerdeführern aufgrund ihrer 

Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrer (vermeintlichen) politischen Meinung der 

Zugang zu Bildung in Syrien systematisch verwehrt wird. 

1.2. Zur hier relevanten Situation in Syrien 

1.2.1. Sicherheitslage 

Die Gesamtzahl der Kriegstoten wird auf fast eine halbe Million geschätzt (USIP 14.3.2023). 
Die Zahl der zivilen Kriegstoten zwischen 1.3.2011 und 31.3.2021 beläuft sich laut UNO auf 
306.887 Personen - dazu kommen noch viele zivile Tote durch den Verlust des Zugangs zu 
Gesundheitsversorgung, Lebensmittel, sauberem Wasser und anderem Grundbedarf (UNH-
CHR 28.6.2022). 

Überlappende bewaffnete Konflikte und komplexe Machtverhältnisse 

Der Konflikt in Syrien seit 2011 besteht aus einem Konvolut überlappender Krisen (ICG o.D.). 
Die Suche nach einer politischen Beilegung verlief im Sand (USIP 14.3.2023). Im Wesentlichen 
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gibt es drei Militärkampagnen: Bestrebungen durch eine Koalition den Islamischen Staat zu 
besiegen, Kampfhandlungen zwischen der Syrischen Regierung und Kräften der Opposition 
und türkische Militäroperationen gegen syrische Kurden (CFR 24.1.2024). Dazu kommt das 
bestehende Informationsdefizit. Obwohl der Syrien-Konflikt mit einer seit Jahren anhalten-
den, extensiven Medienberichterstattung einen der am besten dokumentierten Konflikte aller 
Zeiten darstellt, bleiben dennoch eine Reihe grundlegender Fragen offen. Angesichts der Viel-
schichtigkeit des Konflikts ist es auch Personen, die in Syrien selbst vor Ort sind, oft nicht mög-
lich, sich ein Gesamtbild über alle Aspekte zu verschaffen. Das Phänomen des Propagandak-
rieges besteht auf allen Seiten und wird von allen kriegsführenden Parteien und ihren Unter-
stützern gezielt und bewusst eingesetzt, sodass sich das Internet, soziale und sonstige Medien 
angesichts der Verzerrungen der Darstellungen nur bedingt zur Informationsbeschaffung eig-
nen. Darüber hinaus sind offiziell verfügbare Quellen (Berichte, Analysen etc.) aufgrund der 
Entwicklungen vor Ort oft schnell überholt (ÖB Damaskus 1.10.2021). In vielen Fällen wird die 
tatsächliche Kontrolle auf lokaler Ebene von unterschiedlichen Gruppierungen ausgeübt. 
Selbst in formal ausschließlich vom Regime kontrollierten Gebieten wie dem Südwesten des 
Landes (Gouvernements Dara’a, Suweida) sind die Machtverhältnisse mitunter komplex und 
können sich insofern von Ort zu Ort, von Stadtviertel zu Stadtviertel unterscheiden. Auch 
Überschneidungen sind möglich (v.a. Nordwesten und Nordosten). Die tatsächliche Kontrolle 
liegt lokal häufig ganz oder in Teilen bei bewaffneten Akteuren bzw. traditionellen Herr-
schaftsstrukturen (AA 29.3.2023). 

Die militärische Landkarte Syriens hat sich nicht substantiell verändert. Das Regime kontrol-
liert weiterhin rund 60 Prozent des syrischen Staatsgebiets, mit Ausnahme von Teilen des 
Nordwestens, des Nordens und des Nordostens (AA 2.2.2024).  

Die militärischen Akteure und Syriens militärische Kapazitäten 

Die Kämpfe und Gewalt nahmen 2021 sowohl im Nordwesten als auch im Nordosten und Sü-
den des Landes zu (UNHRC 14.9.2021). Der Sondergesandte des Generalsekretärs der Verein-
ten Nationen (VN) für Syrien Geir O. Pedersen wies am 29.11.2022 vor dem Sicherheitsrat 
insbesondere auf eine langsame Zunahme der Kämpfe zwischen den Demokratischen Kräften 
Syriens auf der einen Seite und der Türkei und bewaffneten Oppositionsgruppen auf der an-
deren Seite im Norden Syriens hin. Er betonte weiter, dass mehr Gewalt noch mehr Leid für 
die syrische Zivilbevölkerung bedeutet und die Stabilität in der Region gefährden würde - wo-
bei gelistete terroristische Gruppen die neue Instabilität ausnutzen würden (UNSC 
29.11.2022). Im Hinblick auf das Niveau der militärischen Gewalt ist eine Verstetigung festzu-
stellen. Auch das Erdbeben am 6.2.2023 hat zu keiner nachhaltigen Verringerung der Kampf-
handlungen geführt. In praktisch allen Landesteilen kam es im Berichtszeitraum zu militäri-
schen Auseinandersetzungen unterschiedlicher Art und Ausprägung. Dabei bestanden auch 
teils erhebliche Unterschiede zwischen Regionen mit einer hohen Zahl gewalttätiger Ausei-
nandersetzungen und vergleichsweise ruhigeren Landesteilen (AA 29.3.2023). Für keinen Lan-
desteil Syriens kann insofern von einer nachhaltigen Beruhigung der militärischen Lage ausge-
gangen werden (AA 2.2.2024).  

Die Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (CoI) der VN 
stellte im Februar 2022 fest, dass fünf internationale Streitkräfte - darunter Iran, Israel, Russ-
land, die Türkei und die Vereinigten Staaten von Amerika, sowie nicht-staatliche bewaffnete 
Gruppen und von den VN benannte terroristische Gruppen weiterhin in Syrien aktiv sind 
(EUAA 9.2022). Im Mai 2023 begannen zusätzlich dazu die jordanischen Streitkräfte Luftan-
griffe gegen die Drogenschmuggler zu fliegen (SOHR 8.5.2023). Die USA sind mit mindestens 
900 Militärpersonen in Syrien, um Anti-Terror-Operationen durchzuführen (CFR 24.1.2024). 
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Seit Ausbruch des Krieges zwischen der Hamas und Israel begannen die USA mehrere Luftan-
griffe gegen iranische Milizen in Syrien und dem Irak zu fliegen. Anfang Februar 2024 eskalier-
ten die Spannungen zwischen dem Iran und den USA, nachdem iranische Milizen in Jordanien 
eine militärische Stellung der USA mit einer Drohne angriffen und dabei mehrere US-amerika-
nische Soldaten töteten und verletzten. Die USA reagierten mit erhöhten und verstärkten Luft-
angriffen auf Stellungen der iranischen Milizen in Syrien und dem Irak. In Syrien trafen sie Ziele 
in den Räumen Deir ez-Zor, Al-Bukamal sowie Al-Mayadeen. Die syrische Armee gab an, dass 
bei den Luftangriffen auch Zivilisten sowie reguläre Soldaten getötet wurden (CNN 3.2.2024).  

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 intensivierte Israel die Luftangriffe 
gegen iranische und syrische Militärstellungen CFR 24.1.2024). Infolge der kriegerischen 
Kampfhandlungen zwischen Israel und Hamas in und um Gaza seit dem 7.10.2023, wurde is-
raelisch kontrolliertes Gebiet auch von Syrien aus mindestens dreimal mit Raketen beschos-
sen. Israel habe daraufhin Artilleriefeuer auf die Abschussstellungen gerichtet. Beobachter 
machten iranisch kontrollierte Milizen für den Raketenbeschuss verantwortlich. Israel soll im 
selben Zeitraum, am 12.10.2023 und 14.10.2023 jeweils zweimal den Flughafen Aleppo sowie 
am 12.10.2023 den Flughafen Damaskus mit Luftschlägen angegriffen haben; aufgrund von 
Schäden an den Start- und Landebahnen mussten beide Flughäfen daraufhin den Betrieb ein-
stellen (AA 2.2.2024).  

Die militärische Intervention Russlands und die damit einhergehende Luftunterstützung für 
Assads Streitkräfte sowie die erheblich ausgeweitete indirekte Bodenintervention Irans in 
Form eines Einsatzes ausländischer Milizen konnten 2015 den Zusammenbruch des syrischen 
Regimes abwenden (KAS 4.12.2018). Die syrische Regierung hat derzeit die Kontrolle über ca. 
zwei Drittel des Landes, inklusive größerer Städte, wie Aleppo und Homs. Unter ihrer Kontrolle 
sind derzeit die Provinzen Suweida, Daraa, Quneitra, Homs sowie ein Großteil der Provinzen 
Hama, Tartus, Lattakia und Damaskus. Auch in den Provinzen Aleppo, Raqqa und Deir ez-Zor 
übt die syrische Regierung über weite Teile die Kontrolle aus (Barron 6.10.2023). Aktuell sind 
die syrischen Streitkräfte mit Ausnahme von wenigen Eliteeinheiten technisch sowie personell 
schlecht ausgerüstet und können gerade abseits der großen Konfliktschauplätze nur begrenzt 
militärische Kontrolle ausüben (AA 2.2.2024). Die Opposition konnte eingeschränkt die Kon-
trolle über Idlib und entlang der irakisch-syrischen Grenze behalten. Das Erdbeben 2023 in der 
Türkei und Nordsyrien machte die tatsächliche Regierung fast unmöglich, weil die Opposition 
Schwierigkeiten hatte, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen (CFR 24.1.2024).  

Das Regime, Pro-Regime-Milizen wie die Nationalen Verteidigungskräfte (National Defense 
Forces - NDF), bewaffnete Oppositionsgruppen, die von der Türkei unterstützt werden, die 
Syrian Democratic Forces (SDF), extremistische Gruppen wie Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) und 
IS (Islamischer Staat), ausländische Terrorgruppen wie Hizbollah sowie Russland, Türkei und 
Iran sind in den bewaffneten Konflikt involviert (USDOS 20.3.2023). Es kann laut Einschätzung 
des deutschen Auswärtigen Amts im gesamten Land jederzeit zu militärischer Gewalt kom-
men. Gefahr kann dabei einerseits von Kräften des Regimes gemeinsam mit seinen Verbün-
deten Russland und Iran ausgehen, welches unverändert das gesamte Staatsgebiet militärisch 
zurückerobern will und als Feinde betrachtete „terroristische“ Kräfte bekämpft. Das Regime 
ist trotz begrenzter Kapazitäten grundsätzlich zu Luftangriffen im gesamten Land fähig, mit 
Ausnahme von Gebieten unter türkischer oder kurdischer Kontrolle sowie in der von den USA 
kontrollierten Zone rund um das Vertriebenenlager Rukban an der syrisch-jordanischen 
Grenze. Nichtsdestotrotz basiert seine militärische Durchsetzungsfähigkeit fast ausschließlich 
auf der massiven militärischen Unterstützung durch die russische Luftwaffe und Einheiten 
Irans, bzw. durch seitens Iran unterstützte Milizen, einschließlich Hizbollah (AA 2.2.2024). 
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Wenngleich offene Quellen seit August 2022 den Abzug militärischer Infrastruktur (insb. Luft-
abwehrsystem S-300) vermelden, lassen sich Auswirkungen des russischen Angriffskriegs ge-
gen die Ukraine auf die russische Einsatzfähigkeit in Syrien bislang nicht substantiieren. Die 
Menschenrechtsorganisation Syrians for Truth and Justice (STJ) behauptet, dass Russland sy-
rische Söldner u.a. aus den Streitkräften für den Kampfeinsatz in der Ukraine abwirbt. Unter 
Bezug auf syrische Militärangehörige sowie Familien der Söldner spricht STJ von 300 syrischen 
Kämpfern, die im Zeitraum Juni bis September 2022 nach Russland oder Ukraine verlegt wor-
den seien. Mehrere von ihnen seien laut einer unbestätigten Mitteilung der rekrutierenden 
al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services, welche der russischen Wagner-
Gruppe zugeschrieben wird, gefallen (AA 29.3.2023). Russland hatte noch z.B. im Oktober 
2022 seine Luftangriffe in der Provinz Idlib verstärkt (ICG 10.2022). 

Im Jahr 2022 hielten die Kämpfe im nördlichen Syrien mit Beteiligten wie den Regimetruppen, 
den SDF, HTS sowie türkischen Streitkräften und ihren Verbündeten an (FH 9.3.2023). Türki-
sche Militäroperationen gegen die Arbeiterpartei Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan - PKK) 
umfassen gelegentliche Gefechte an der syrisch-türkischen Grenze (ICG 2.2022). Am Vorabend 
des 20.11.2022 begann die türkische Luftwaffe eine Offensive in Nordsyrien unter dem Namen 
'Operation Claw-Sword', die nach türkischen Angaben auf Stellungen der SDF und der syri-
schen Streitkräfte abzielte, aber auch ein Behandlungszentrum für Covid-19, eine Schule, Ge-
treidesilos, Kraftwerke, Tankstellen, Ölfelder und eine häufig von Zivilisten und Hilfsorganisa-
tionen genutzte Straße traf (HRW 7.12.2022). Die Türkei führte seit 2016 bereits eine Reihe 
von Offensiven im benachbarten Syrien durch (France 24 20.11.2022; vgl. CFR 24.1.2024). Bei 
früheren Einmärschen kam es zu Menschenrechtsverletzungen (HRW 7.12.2022). Die türki-
schen Militäroperationen trieben Tausende Menschen in die Flucht und stellten 'eine ernste 
Bedrohung für ZivilistInnen' in den betroffenen Gebieten dar. Kämpfe zwischen den pro-tür-
kischen Gruppen ermöglichten Vorstöße der HTS (FH 9.3.2023). Im Nordwesten Syriens führte 
im Oktober 2022 das Vordringen der HTS in Gebiete, die unter Kontrolle der von der Türkei 
unterstützten Gruppen standen, zu tödlichen Zusammenstößen (ICG 10.2022). Die Türkei 
bombardierte auch im Oktober 2023 kurdische Ziele in Syrien als Reaktion auf einen Bomben-
angriff in Ankara durch die PKK (Reuters 7.10.2023; vgl. AA 2.2.2024). 

Das syrische Regime, und damit die militärische Führung, unterscheiden nicht zwischen Zivil-
bevölkerung und „rein militärischen Zielen“ (BMLV 12.10.2022). Human Rights Watch katego-
risiert einige Angriffe des syrisch-russischen Bündnisses als Kriegsverbrechen, die auf Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen könnten. In Idlib mit seinen über drei Millionen 
Zivilbevölkerung kommt es trotz eines wackeligen Waffenstillstandes demnach weiterhin zu 
verbotenen Angriffen durch das Bündnis. Auch die von den USA angeführte Koalition gegen 
den Islamischen Staat (IS) verletzte internationales Recht durch unterschiedslose Luftschläge 
in Nordostsyrien, welche zivile Todesopfer und Zerstörung verursachten (HRW 13.1.2022). 

Seit Beginn 2023 wurden mit Stand 1.5.2023 auch 258 ZivilistInnen durch andere Akteure (als 
dem Regime) getötet, somit 75 Prozent aller zivilen Toten in diesem Jahr. Viele von ihnen wur-
den beim Trüffelsuchen getötet, und dazu kommen auch Todesfälle durch Landminen. Außer-
dem bietet die Unsicherheit in vielen Gebieten ein passendes Umfeld für Schießereien durch 
nicht-identifizierte Akteure (SNHR 1.5.2023). 

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) 

Der IS kontrollierte im Sommer 2014 große Teile Syriens und des Irak (FAZ 10.3.2019). Ende 
März 2019 wurde mit Baghouz die letzte Bastion des IS von den oppositionellen SDF erobert 
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(DZ 24.3.2019). Im Oktober 2019 wurde der Gründer und Anführer des IS, Abu Bakr Al-Bagh-
dadi, bei einem US-Spezialkräfteeinsatz in Nordwest-Syrien getötet (AA 19.5.2020). Sein Nach-
folger Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi beging im Februar 2022 beim Eintreffen einer US-
Spezialeinheit im Gouvernement Idlib Selbstmord. Als sein Nachfolger wurde Abu Hassan al-
Hashemi al-Quraishi ernannt (EUAA 9.2022; vgl. DS 10.3.2022). Am 30.11.2022 bestätigte die 
Dschihadistenmiliz den Tod von Abu Hassan al-Hashemi al-Quraishi (BAMF 6.12.2022; vgl. 
CNN 30.11.2022). Das Oberkommando der US-Streitkräfte in der Region bestätigte, dass al-
Quraishi Mitte Oktober 2022 bei einer Operation von syrischen Rebellen in der südlichen sy-
rischen Provinz Dara’a getötet wurde (BAMF 6.12.2022). Der IS ernannte Abu al-Husain al-
Husaini al-Quraishi zu seinem Nachfolger (CNN 30.11.2022; vgl. BAMF 6.12.2022). Im August 
2023 wurde dieser bei Kampfhandlungen mit der HTS getötet und der IS musste zum dritten 
Mal innerhalb von zwei Jahren einen neuen Führer ernennen. Als Nachfolger wurde Abu Hafs 
al-Hashimi al-Qurayshi eingesetzt (WSJ 3.8.2023). Die Anti-Terror-Koalition unter der Führung 
der USA gibt an, dass 98 Prozent des Gebiets, das der IS einst in Syrien und Irak kontrollierte, 
wieder unter Kontrolle der irakischen Streitkräfte bzw. der SDF sind (CFR 24.1.2024).  

Der Sicherheitsrat der VN schätzt die Stärke der Gruppe auf 6.000 bis 10.000 Kämpfer in ganz 
Syrien und im Irak, wobei die operativen Führer der Gruppe hauptsächlich in Syrien stationiert 
sind (EUAA 9.2022). Die Terrororganisation IS kann in Syrien selbst in ihren Rückzugsgebieten 
im syrisch-irakischen Grenzgebiet sowie in Zentralsyrien weiterhin keine territoriale Kontrolle 
mehr ausüben. Mit mehreren Tausend Kämpfern sowie deren Angehörigen, die sich in Ge-
fängnissen und Lagern in Nordostsyrien in Gewahrsam der SDF befinden, sowie einer vermut-
lich dreistelligen Zahl von im Untergrund aktiven Kämpfern bleibt der IS jedoch ein relevanter 
asymmetrischer Akteur (AA 2.2.2024). Nach dem Verlust der territorialen Kontrolle verlagerte 
der IS seine Strategie hin zu aufständischen Methoden, wie gezielte Angriffe, u.a. Autobom-
ben, Überfälle und Attentate (DIS 29.6.2020). Der IS verübte immer wieder Angriffe und An-
schläge, insbesondere auf Einheiten der SDF im Nordosten sowie auf Truppen des Regimes in 
Zentralsyrien (AA 2.2.2024). IS-Kämpfer sind in der Wüste von Deir ez-Zor, Palmyra und Al-
Sukhna stationiert und konzentrieren ihre Angriffe auf Deir ez-Zor, das Umland von Homs, 
Hasakah, Aleppo, Hama und Raqqa (NPA 15.5.2023). In der ersten Jahreshälfte 2023 wurde 
von 552 Todesopfer durch Angriffe des IS berichtet (NPA 8.7.2023).  

(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S. 15 ff) 

Gouvernement Deir ez-Zor / Syrisch-Irakisches Grenzgebiet  

Dem sogenannten Islamischen Staat (IS) war es nach Kämpfen mit der Nusra-Front und geg-
nerischen arabischen Stämmen im Juli 2014 gelungen, die Provinz Deir ez-Zor fast vollständig 
einzunehmen. 2017 führte die syrische Armee mit Unterstützung Russlands und Irans größere 
Militäroperationen durch, die zur Rückeroberung der Stadt Deir ez-Zor führten. Bis Ende 2017 
verlor der IS den größten Teil seines Territoriums auf der Westseite des Euphrat. Auf der öst-
lichen Seite des Flusses waren die Syrian Democratic Forces (SDF) bis Anfang 2019 in heftige 
Kämpfe mit dem IS verwickelt. Der IS kontrollierte damals noch ein kleines Stück Land nahe 
der syrisch-irakischen Grenze (EASO 5.2020). Im März 2019 wurde das letzte vom IS gehaltene 
Gebiet, das Dorf Baghouz, von den SDF eingenommen (EASO 5.2020; vgl. DZ 24.3.2019).  

Das Gouvernement Deir ez-Zor ist grob in zwei Kontrollbereiche unterteilt. Der westliche Teil 
des Gouvernements - d.h. vor allem die Gebiete westlich des Euphrat - wird von der syrischen 
Regierung und ihren iranischen und russischen Verbündeten kontrolliert. Dieses Gebiet um-
fasst die wichtigsten Städte (Deir Ez-Zor, Mayadin und Al-Bukamal) und die logistische Route, 
die die von der Regierung kontrollierten Gebiete mit der syrisch-irakischen Grenze verbindet. 
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Der östliche Teil des Gouvernements - die meisten Gebiete östlich des Euphrat - wird von den 
kurdisch dominierten SDF und ihren Verbündeten in der US-geführten Koalition kontrolliert 
(EUAA 9.2022; vgl. JfS 12.1.2021). Da die SDF ihre Einflusssphären in der Region von der östli-
chen Seite her bis zum Euphrat ausdehnten, ist das al-Omar-Feld nun als die größte USMilitär-
basis in Syrien bekannt. Das Feld im Osten von Deir ez-Zor ist das größte Ölfeld in Syrien (Enab 
23.9.2022; vgl. EUAA 9.2022).  

Der Euphrat markierte bisher die Grenze zwischen dem russischen und dem US-Einflussgebiet 
im Bürgerkriegsland Syrien. Westlich des Flusses besitzt Russland die Lufthoheit und unter-
stützt mit seinen Kampfjets die eigenen Truppen in Syrien und die Armee von Machthaber 
Bashar al-Assad. Östlich des Stroms herrschten bisher die USA und ihre kurdischen Partner. 
Doch diese Abmachung bröckelt, weil Russland den militärischen Druck auf die USA in Syrien 
erhöht, um die Amerikaner aus dem Land zu drängen. Washington schickte aus diesem Grund 
Mitte 2023 zusätzliche Kampfflugzeuge (Die Presse 22.6.2023). 

Die Bemühungen der Regierung Syriens in den 2017 vom IS zurückeroberten Gebieten die 
Kontrolle zu übernehmen, sind begrenzt, was der lokalen regierungsfreundlichen Miliz, den 
Nationalen Verteidigungskräften (NDF - National Defence Forces), freie Hand ließ und zu 
Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen führte, darunter Plünderungen und die 
gewaltsame Aneignung von zivilem Eigentum (WI 4.9.2020). Das vom Regime kontrollierte 
Deir ez-Zor wird von einem komplizierten Geflecht lokaler und anderer Sicherheitskräfte über-
wacht, von denen viele auch wichtige soziale und wirtschaftliche Funktionen in ihren Städten 
erfüllen. Stammesmilizen, die mit den NDF verbündet sind, Geheimdienstoffiziere und ihre 
Milizen, Freiwillige und Wehrpflichtige der Republikanischen Garde sowie der syrischen Ar-
mee (Syrische Arabische Armee - SAA) sowie eine Vielzahl ausländischer und syrischer Milizen, 
die unter anderem mit Iran verbündet sind, bemannen Außenposten und verwalten Städte im 
gesamten Gouvernement. Die Spannungen zwischen den lokalen Sicherheitskräften und der 
von Damaskus aus kommandierten SAA haben in den Jahren nach der Befreiung der Provinz 
vom IS stetig zugenommen (MEI 19.4.2021). 

Im August 2023 brachen gewaltsame Konflikte zwischen den kurdisch geführten SDF und ara-
bischen Stämmen in Deir ez-Zor aus (AJ 30.8.2023). Auslöser war die Verhaftung eines arabi-
schen Stammesführers durch die SDF und sind Ausdruck von jahrelangem Unmut gegenüber 
dem System der SDF (MEI 1.9.2023). Nicht alle Stämme beteiligten sich an den Kampfhand-
lungen, einige stellten sich auf die Seite der SDF (MEI 30.8.2023). Berichte über willkürliche 
Gewalt der SDF und steigende zivile Opferzahlen führten zur erhöhten Mobilisierung von 
Stammeskämpfern (MEI 1.9.2023). Zeitweise war es den Aufständischen gelungen, die Kon-
trolle über Ortschaften entlang des Euphrats zu erlangen (AA 2.2.2024). Mitte September 
2023 wurden die Todesopfer mit 96 Toten und 106 Verletzten sowie ca. 6.500 vertriebenen 
Familien beziffert (OCHA 14.9.2023). Ende September erreichten die gewaltsamen Zusam-
menstöße erneut einen Höhepunkt durch mehrere Angriffe durch die arabischen Stämme 
(Etana 9.2023). Den SDF gelang es, alle Räume zurückzuerobern, die von den arabischen Stäm-
men erobert worden waren. Letztere führten im Oktober weiterhin Angriffe auf Stellungen 
der SDF aus (Etana 10.2023). Diese Angriffe dauerten auch im November 2023 weiter an 
(Etana 11.2023). Mit Dezember 2023 flauten die Auseinandersetzungen zunehmend ab, die 
Stämme führten aber weiterhin kleinere Angriffe durch (Etana 12.2023). Im Jänner 2024 führ-
ten die Stammeskämpfer weiterhin Angriffe gegen die SDF durch, es kam zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen, Ausgangssperren und Verhaftungswellen (SO 4.1.2024). Die Kampf-
handlungen in Deir ez-Zor veranlassten auch Stämme, die der von der Türkei unterstützten 
Syrian National Army (SNA) nahe stehen, in Manbij in der Provinz Aleppo gegen die SDF zu 
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kämpfen und es gelang ihnen mehrere militärische Stellungen unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Durch russische Luftangriffe und Artilleriebeschuss durch die syrische Armee und die SDF 
zwangen diese Stammeskämpfer allerdings wieder zum Rückzug (CC 13.12.2023). 

Das Gebiet von Deir ez-Zor galt im Jahr 2019 als Kerngebiet der IS-Aktivität in Syrien, vor allem 
die Gebiete im Süden von Bosaira in Richtung Diban (BBC 27.10.2019). Der IS konnte im Jahr 
2020 seinen Aufstand und seine klandestinen Operationen geringer Intensität in Zentralsyrien 
ausweiten und hat im ganzen Land Hochburgen und Zufluchtsorte errichtet, auch in der ost-
syrischen Wüste und im von den SDF kontrollierten Teil von Deir ez-Zor (ICCT 28.6.2022). Die 
IS-Bewegung hat vor allem in der Wüstenregion Badia entlang der syrischen-irakischen Grenze 
im Jahr 2022 wieder zugenommen, was Experten zu Folge zu weiteren IS-Angriffen im Nord-
osten Syriens führen könnte. Der IS bedroht nach wie vor fast alle Parteien in Syrien. Die Span-
nungen zwischen den verschiedenen Fraktionen im syrischen Konflikt und das fragile Sicher-
heitsumfeld haben es dem IS ermöglicht, zu wachsen und sich durch die verschiedenen Kon-
trollgebiete zu bewegen (CC 3.11.2022; vgl. NI 8.8.2022). Die Wüste ist gebirgig und dünn be-
siedelt, und es hat keine systematische, anhaltende Militär- und Sicherheitskampagne gege-
ben, um die Kämpfer aufzuspüren und aus diesen unmöglich zu kontrollierenden Gebieten zu 
vertreiben (NI 8.8.2022). Das Tal des mittleren Euphrat und die Wüstengebiete im Gouverne-
ment Deir ez-Zor werden als IS-Unterstützungsgebiet beschrieben, das seine Mitglieder nut-
zen können, um Sicherheitsoperationen zu umgehen und Waffen, Ausrüstung und Personal 
über die syrisch-irakische Grenze zu bringen (USDOD 3.11.2020).  

Der IS nutzt die Gebiete in der syrischen Wüste im Gouvernement Deir ez-Zor als sicheren 
Zufluchtsort und als Basis für Angriffe auf die Streitkräfte der Regierung und die SDF (UNSC 
3.2.2021) sowie auf iranische Milizen und russische Streitkräfte. Auch wurde von Angriffen auf 
Arbeiter der Ölfelder in Deir ez-Zor berichtet (AM 29.12.2021). Die Sicherheitslage in Deir ez-
Zor wird demnach durch Angriffe des IS gegen Regierungstruppen (NPA 13.11.2021; vgl. Ash-
arq 30.8.2021) beeinträchtigt, sowie auch durch Angriffe des IS auf die SDF bzw. durch Ope-
rationen der SDF gegen den IS, z.T. unter Beteiligung von US-Streitkräften (MEMO 29.12.2021; 
vgl. K24 23.9.2021, BAMF 20.12.2021, USDOD 3.11.2021). Im April und Mai 2021 kam es in 
Deir ez-Zor zu zahlreichen Tötungen, die häufig auf IS-Aktivitäten zurückgeführt wurden 
(EUAA 9.2022; vgl. UNSC 17.6.2021). Auch 2023 wurde von Angriffen auf Zivilisten, Trüffelsu-
chende und Schafhirten in der syrischen Wüste, insbesondere in den Provinzen Deir ez-Zor 
und Homs berichtet (NPA 15.5.2023). Die SDF führten mehrere Razzien gegen den IS durch, 
die sich sowohl auf das nördliche und nordöstliche als auch auf das östliche und nordwestliche 
Umland von Deir ez-Zor konzentrierten (EUAA 9.2022; vgl. ANHA 11.5.2021). Der Osten des 
Gouvernements gilt als das Gebiet, in dem die Autorität der SDF am schwächsten ist (EUAA 
9.2022). Trotz der laufenden Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung hat der IS im Nordos-
ten Syriens an Stärke gewonnen und seine Aktivitäten im Gebiet der SDF intensiviert (TWI 
12.10.2022). Im Jahr 2023 haben die Aktivitäten von Schläferzellen des IS vor allem in der öst-
lichen Wüste zugenommen (CFR 13.2.2024). Insgesamt nahmen die Aktivitäten des IS im Jahr 
2023 im Vergleich zu den Vorjahren aber ab (BBC 26.12.2023). 

Der IS hat großteils darauf verzichtet, die Verantwortung für seine Angriffe zu übernehmen, 
und widersprüchliche Berichte erschweren die Verifizierung von IS-Aktivitäten (CC 5.8.2022). 
Dass der IS nach wie vor eine Bedrohung darstellt, und darüber hinaus auch die Gefahr be-
steht, dass er nun besser in der Lage sein könnte, größere Operationen durchzuführen oder 
die Dynamik seiner Angriffe zu erhöhen, zeigt sich auch in Zusammenhang mit dem Sina’a-
Anschlag vom Januar 2022 (ICCT 28.6.2022). 
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Als Reaktion auf einen Angriff durch eine Drohne iranischer Machart mit einem Toten auf ei-
nen US-Stützpunkt in Hassakah führten US-Streitkräfte im März 2023 mehrere Gegenschläge 
auf Stellungen pro-iranischer Gruppen in den Städten Deir ez-Zor, Abu Kamal und Majadin in 
der Provinz Deir ez-Zor durch. Ein weiterer (pro-)iranischer Angriff zielte auf eine US-Stellung 
beim Ölfeld al-Omar (TAZ 24.3.2023). Laut US-Angaben starben bei den US-Luftschlägen ins-
gesamt 19 Personen (Ha’aretz 4.4.2023). 

(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S. 59 ff) 

1.2.2. Wehr- und Reservedienst und Rekrutierungen 

Die syrischen Streitkräfte Wehr- und Reservedienst 

Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines 
Wehrdienstes verpflichtend (ÖB Damaskus 12.2022). Laut Gesetzesdekret Nr. 30 von 2007 
Art. 4 lit b gilt dies vom 1. Januar des Jahres, in dem das Alter von 18 Jahren erreicht wird, bis 
zum Überschreiten des Alters von 42 Jahren (PAR 12.5.2007). Die Dauer des Wehrdienstes 
beträgt 18 Monate bzw. 21 Monate für jene, die die fünfte Klasse der Grundschule nicht ab-
geschlossen haben (PAR 1.6.2011). Polizeidienst wird im Rahmen des Militärdienstes organi-
siert. Eingezogene Männer werden entweder dem Militär oder der Polizei zugeteilt (AA 
2.2.2024). In der Vergangenheit wurde es auch akzeptiert, sich, statt den Militärdienst in der 
syrischen Armee zu leisten, einer der bewaffneten regierungsfreundlichen Gruppierung anzu-
schließen. Diese werden inzwischen teilweise in die Armee eingegliedert, jedoch ohne weitere 
organisatorische Integrationsmaßnahmen zu setzen oder die Kämpfer auszubilden (ÖB Da-
maskus 12.2022). Wehrpflichtige und Reservisten können im Zuge ihres Wehrdienstes bei der 
Syrischen Arabischen Armee (SAA) auch den Spezialeinheiten (Special Forces), der Republika-
nischen Garde oder der Vierten Division zugeteilt werden, wobei die Rekruten den Dienst in 
diesen Einheiten bei Zuteilung nicht verweigern können (DIS 4.2023). Um dem verpflichten-
den Wehrdienst zu entgehen, melden sich manche Wehrpflichtige allerdings aufgrund der hö-
heren Bezahlung auch freiwillig zur Vierten Division, die durch die von ihr kontrollierten Check-
points Einnahmen generiert (EB 17.1.2023). Die 25. (Special Tasks) Division (bis 2019: Tiger 
Forces) rekrutiert sich dagegen ausschließlich aus Freiwilligen (DIS 4.2023). 

Ausnahmen von der Wehrpflicht bestehen für Studenten, Staatsangestellte, aus medizini-
schen Gründen und für Männer, die die einzigen Söhne einer Familie sind. Insbesondere die 
Ausnahmen für Studenten können immer schwieriger in Anspruch genommen werden. Fall-
weise wurden auch Studenten eingezogen. In letzter Zeit mehren sich auch Berichte über die 
Einziehung von Männern, die die einzigen Söhne einer Familie sind (ÖB Damaskus 12.2022). 
Einer vertraulichen Quelle des niederländischen Außenministeriums zufolge sollen Männer 
auch unabhängig ihres Gesundheitszustandes eingezogen und in der Verwaltung eingesetzt 
worden sein (NMFA 8.2023).  

Die im März 2020, Mai 2021 und Jänner 2022 vom Präsidenten erlassenen Generalamnestien 
umfassten auch einen Straferlass für Vergehen gegen das Militärstrafgesetz, darunter Fahnen-
flucht. Die Verpflichtung zum Wehrdienst bleibt davon unberührt (ÖB Damaskus 12.2022). 

Binnenvertriebene sind wie andere Syrer zur Ableistung des Wehrdienstes verpflichtet und 
werden rekrutiert (FIS 14.12.2018). Auch geflüchtete Syrer, die nach Syrien zurückkehren, 
müssen mit Zwangsrekrutierung rechnen (AA 2.2.2024). Laut Berichten und Studien verschie-
dener Menschenrechtsorganisationen ist für zahlreiche Geflüchtete die Gefahr der Zwangs-
rekrutierung neben anderen Faktoren eines der wesentlichen Rückkehrhindernisse (AA 
2.2.2024; vgl. ICWA 24.5.2022). 
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Mit Stand Mai 2023 werden die regulären syrischen Streitkräfte immer noch von zahlreichen 
regierungsfreundlichen Milizen unterstützt (CIA 9.5.2023). Frauen sind auch regierungs-
freundlichen Milizen beigetreten. In den Reihen der National Defence Forces (NDF) dienen ca. 
1.000 bis 1.500 Frauen, eine vergleichsweise geringe Anzahl. Die Frauen sind an bestimmten 
Kontrollpunkten der Regierung präsent, insbesondere in konservativen Gebieten, um Durch-
suchungen von Frauen durchzuführen (FIS 14.12.2018). 

Die Umsetzung 

Bei der Einberufung neuer Rekruten sendet die Regierung Wehrdienstbescheide mit der Auf-
forderung, sich zum Militärdienst anzumelden, an Männer, die das wehrfähige Alter erreicht 
haben. Die Namen der einberufenen Männer werden in einer zentralen Datenbank erfasst. 
Männer, die sich beispielsweise im Libanon aufhalten, können mittels Bezahlung von Beste-
chungsgeldern vor ihrer Rückkehr nach Syrien überprüfen, ob sich ihr Name in der Datenbank 
befindet (DIS 5.2020). Laut Gesetz sind in Syrien junge Männer im Alter von 17 Jahren dazu 
aufgerufen, sich ihr Wehrbuch abzuholen und sich einer medizinischen Untersuchung zu un-
terziehen. Im Alter von 18 Jahren wird man einberufen, um den Wehrdienst abzuleisten. 
Wenn bei der medizinischen Untersuchung ein gesundheitliches Problem festgestellt wird, 
wird man entweder vom Wehrdienst befreit oder muss diesen durch Tätigkeiten, die nicht mit 
einer Teilnahme an einer Kampfausbildung bzw. -einsätzen verbunden sind, ableisten (STDOK 
8.2017; vgl. DIS 7.2023). Wenn eine Person physisch tauglich ist, wird sie entsprechend ihrer 
schulischen bzw. beruflichen Ausbildung eingesetzt. Die Rekruten müssen eine 45-tägige mi-
litärische Grundausbildung absolvieren. Männer mit niedrigem Bildungsstand werden häufig 
in der Infanterie eingesetzt, während Männer mit einer höheren Bildung oft in prestigeträch-
tigeren Positionen eingesetzt werden. Gebildetere Personen kommen damit auch mit höherer 
Wahrscheinlichkeit in Positionen, in denen sie über andere Personen Bericht erstatten oder 
diese bestrafen müssen (STDOK 8.2017). 

Obwohl die offizielle Wehrdienstzeit etwa zwei Jahre beträgt, werden Wehrpflichtige in der 
Praxis auf unbestimmte Zeit eingezogen (NMFA 5.2022; vgl. AA 29.3.2022), wobei zuletzt von 
einer „Verkürzung“ des Wehrdienstes auf 7,5 Jahre berichtet wurde. Die tatsächliche Dauer 
richtet sich laut UNHCR Syrien jedoch nach Rang und Funktion der Betreffenden (ÖB Damas-
kus 12.2022). Personen, die aufgrund ihrer besonderen Fachkenntnisse von großem Wert für 
die Armee und nur schwer zu ersetzen sind, können daher über Jahre hinweg im Militärdienst 
gehalten werden. Personen, deren Beruf oder Fachwissen in der Gesellschaft sehr gefragt ist, 
wie z.B. Ärzte, dürfen eher nach Ablauf der offiziellen Militärdienstzeit ausscheiden (NMFA 
5.2022). 

Seit März 2020 hat es in Syrien keine größeren militärischen Offensiven an den offiziellen 
Frontlinien mehr gegeben. Scharmützel, Granatenbeschuss und Luftangriffe gingen weiter, 
aber die Frontlinien waren im Grunde genommen eingefroren. Nach dem Ausbruch von CO-
VID-19 und der Einstellung größerer Militäroperationen in Syrien Anfang 2020 verlangsamten 
sich Berichten zufolge die militärischen Rekrutierungsmaßnahmen der SAA. Die SAA berief je-
doch regelmäßig neue Wehrpflichtige und Reservisten ein. Im Oktober 2021 wurde ein Rund-
schreiben herausgegeben, in dem die Einberufung von männlichen Syrern im wehrpflichtigen 
Alter angekündigt wurde. Auch in den wiedereroberten Gebieten müssen Männer im wehr-
pflichtigen Alter den Militärdienst ableisten (EUAA 9.2022). Der Personalbedarf des syrischen 
Militärs bleibt aufgrund von Entlassungen langgedienter Wehrpflichtiger und zahlreicher Ver-
luste durch Kampfhandlungen unverändert hoch (AA 2.2.2024). 

Rekrutierungspraxis 
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Es gibt, dem Auswärtigen Amt zufolge, zahlreiche glaubhafte Berichte, laut denen wehrpflich-
tige Männer, die auf den Einberufungsbescheid nicht reagieren, von Mitarbeitern der Geheim-
dienste abgeholt und zwangsrekrutiert werden (AA 2.2.2024). Junge Männer werden an Kon-
trollstellen (Checkpoints) sowie unmittelbar an Grenzübergängen festgenommen und zwangs-
rekrutiert (AA 2.2.2024; vgl. NMFA 5.2022), wobei es in den Gebieten unter Regierungskon-
trolle zahlreiche Checkpoints gibt (NMFA 5.2022; vgl. NLM 29.11.2022). Im September 2022 
wurde beispielsweise von der Errichtung eines mobilen Checkpoints im Gouvernement Dara'a 
berichtet, an dem mehrere Wehrpflichtige festgenommen wurden (SO 12.9.2022). In Homs 
führte die Militärpolizei gemäß einem Bericht aus dem Jahr 2020 stichprobenartig unvorher-
sehbare Straßenkontrollen durch. Die intensiven Kontrollen erhöhen das Risiko für Militär-
dienstverweigerer, verhaftet zu werden (EB 6.3.2020). Im Jänner 2023 wurde berichtet, dass 
Kontrollpunkte in Homs eine wichtige Einnahmequelle der Vierten Division seien (EB 
17.1.2023). Glaubhaften Berichten zufolge gibt es Zwangsrekrutierungen junger Männer 
durch syrische Streitkräfte auch unmittelbar im Kampfgebiet (AA 2.2.2024). 

Rekrutierungen finden auch in Ämtern statt, beispielsweise wenn junge Männer Dokumente 
erneuern wollen, sowie an Universitäten, in Spitälern und an Grenzübergängen, wo die Beam-
ten Zugang zur zentralen Datenbank mit den Namen der für den Wehrdienst gesuchten Män-
ner haben. Nach Angaben einer Quelle fürchten auch Männer im wehrfähigen Alter, welche 
vom Militärdienst laut Gesetz ausgenommen sind oder von einer zeitweisen Amnestie vom 
Wehrdienst Gebrauch machen wollen, an der Grenze eingezogen zu werden (DIS 5.2020). Lo-
kale Medien berichteten, dass die Sicherheitskräfte der Regierung während der Fußballwelt-
meisterschaft der Herren 2022 mehrere Cafés, Restaurants und öffentliche Plätze in Damas-
kus stürmten, wo sich Menschen versammelt hatten, um die Spiele zu sehen, und Dutzende 
junger Männer zur Zwangsrekrutierung festnahmen (USDOS 20.3.2023). 

Während manche Quellen davon ausgehen, dass insbesondere in vormaligen Oppositionsge-
bieten (z. B. dem Umland von Damaskus, Aleppo, Dara‘a und Homs) immer noch Rekrutierun-
gen mittels Hausdurchsuchungen stattfinden (DIS 5.2020; vgl. ICG 9.5.2022, EB 6.3.2020), be-
richten andere Quellen, dass die Regierung nun weitgehend davon absieht, um erneute Auf-
stände zu vermeiden (DIS 5.2020). Hausdurchsuchungen finden dabei v.a. eher in urbanen 
Gebieten statt, wo die SAA stärkere Kontrolle hat, als in ruralen Gebieten (DIS 1.2024). Meh-
rere Quellen berichteten im Jahr 2023 wieder vermehrt, dass Wehr- und Reservedienstpflich-
tige aus ehemaligen Oppositionsgebieten von der syrischen Regierung zur Wehrpflicht heran-
gezogen wurden, um mehr Kontrolle über diese Gebiete zu erlangen bzw. um potenzielle Op-
positionskämpfer aus diesen Gebieten abzuziehen (NMFA 8.2023; vgl. DIS 7.2023). Eine Quelle 
des Danish Immigration Service geht davon aus, dass Hausdurchsuchungen oft weniger die 
Rekrutierung als vielmehr eine Erpressung zum Ziel haben (DIS 1.2024). 

Unbestätigten Berichten zufolge wird der Geheimdienst innerhalb kurzer Zeit informiert, 
wenn die Gründe für einen Aufschub nicht mehr gegeben sind, und diese werden auch digital 
überprüft. Früher mussten die Studenten den Status ihres Studiums selbst an das Militär mel-
den, doch jetzt wird der Status der Studenten aktiv überwacht (STDOK 8.2017). Generell wer-
den die Universitäten nun strenger überwacht und sind verpflichtet, das Militär über die An- 
oder Abwesenheit von Studenten zu informieren (STDOK 8.2017; vgl. FIS 14.12.2018). Berich-
ten zufolge wurden Studenten trotz einer Ausnahmegenehmigung gelegentlich an Kontroll-
punkten rekrutiert (FIS 14.12.2018). 

Die Regierung hat in vormals unter der Kontrolle der Oppositionskräfte stehenden Gebieten, 
wie zum Beispiel Ost-Ghouta, Zweigstellen zur Rekrutierung geschaffen. Wehrdienstverwei-
gerer und Deserteure können sich in diesen Rekrutierungszentren melden, um nicht länger 
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von den Sicherheitskräften gesucht zu werden. In vormaligen Oppositionsgebieten werden 
Listen mit Namen von Personen, welche zur Rekrutierung gesucht werden, an lokale Behörden 
und Sicherheitskräfte an Checkpoints verteilt (DIS 5.2020). Anfang April 2023 wurde beispiels-
weise von verstärkten Patrouillen der Regierungsstreitkräfte im Osten Dara'as berichtet, um 
Personen aufzugreifen, die zum Militär- und Reservedienst verpflichtet sind (ETANA 4.4.2023). 
Glaubhaften Berichten zufolge gab es Zwangsrekrutierungen junger Männer durch syrische 
Streitkräfte auch unmittelbar im Kampfgebiet (AA 4.12.2020). 

Während manche Quellen berichten, dass sich die syrische Regierung bei der Rekrutierung auf 
Alawiten und regierungstreue Gebiete konzentrierte (EASO 4.2021), berichten andere, dass 
die syrische Regierung Alawiten und Christen nun weniger stark in Anspruch nimmt (ÖB Da-
maskus 12.2022; vgl. EASO 4.2021). Da die Zusammensetzung der syrisch-arabischen Armee 
ein Spiegelbild der syrischen Bevölkerung ist, sind ihre Wehrpflichtigen mehrheitlich sunniti-
sche Araber, die vom Regime laut einer Quelle als „Kanonenfutter“ im Krieg eingesetzt wur-
den. Die sunnitisch-arabischen Soldaten waren (ebenso wie die alawitischen Soldaten und an-
dere) gezwungen, den größeren Teil der revoltierenden sunnitisch-arabischen Bevölkerung zu 
unterdrücken. Der Krieg forderte unter den alawitischen Soldaten bezüglich der Anzahl der 
Todesopfer einen hohen Tribut, wobei die Eliteeinheiten der SAA, die Nachrichtendienste und 
die Shabiha-Milizen stark alawitisch dominiert waren (Al-Majalla 15.3.2023). 

Im Rahmen sog. lokaler „Versöhnungsabkommen“ in den vom Regime zurückeroberten Ge-
bieten sowie im Kontext lokaler Rückkehrinitiativen aus Libanon hat das Regime Männern im 
wehrpflichtigen Alter eine sechsmonatige Schonfrist zugesichert. Diese wurde jedoch in zahl-
reichen Fällen, auch nach der Einnahme des Südwestens, nicht eingehalten. Sowohl in Ost-
Ghouta als auch in den südlichen Gouvernements Dara‘a und Quneitra soll der Militärgeheim-
dienst dem Violations Documentation Center zufolge zahlreiche Razzien zur Verhaftung und 
zum anschließenden Einzug ins Militär durchgeführt haben (AA 2.2.2024). 

Reservedienst 

Gemäß Artikel 15 des Gesetzesdekrets Nr. 30 von 2007 bleibt ein syrischer Mann nach Been-
digung des Pflichtwehrdienstes, wenn er sich gegen einen Eintritt in den Militärdienst als Be-
rufssoldat entscheidet, Reservist und kann bis zum Alter von 42 Jahren in den aktiven Dienst 
einberufen werden. Es liegen einzelne Berichte vor, denen zufolge die Altersgrenze für den 
Reservedienst erhöht wird, wenn die betreffende Person besondere Qualifikationen hat (das 
gilt z. B. für Ärzte, Panzerfahrer, Luftwaffenpersonal, Artilleriespezialisten und Ingenieure für 
Kampfausrüstung) (STDOK 8.2017). Reservisten können laut Gesetz bis zum Alter von 42 Jah-
ren mehrfach zum Militärdienst eingezogen werden. Die syrischen Behörden ziehen weiterhin 
Reservisten ein (NMFA 5.2022; vgl. NMFA 8.2023; vgl. DIS 1.2024). Die Behörden berufen vor-
nehmlich Männer bis 27 ein, während ältere sich eher auf Ausnahmen berufen können. Den-
noch wurden die Altersgrenzen fallweise nach oben angehoben, sodass auch Männer bis zu 
einem Alter von 55 Jahren eingezogen wurden bzw. Männer nach Erreichen des 42. Lebens-
jahres die Armee nicht verlassen können (ÖB Damaskus 12.2022). Die Altersgrenze hängt laut 
Experten eher von lokalen Entwicklungen und den Mobilisierungsbemühungen der Regierung 
ab als von allgemeinen Einberufungsregelungen. Generell hat sich das Maß der Willkür in Sy-
rien im Zuge des Konfliktes erhöht (FIS 14.12.2018). Manche Quellen berichten, dass ihnen 
keine Fälle von Rekrutierungen Über-42-Jähriger nach 2016 bzw. 2018 bekannt seien. Gemäß 
anderen Quellen soll es jedoch zu Einberufungen von über-42-jährigen Rückkehrern aus dem 
Libanon und Jordanien als Reservisten gekommen sein, wobei es sich nicht um Zwangsrekru-
tierungen handelte (DIS 5.2020). V.a. weil die SAA derzeit nicht mehr so viele Männer braucht, 
werden über 42-Jährige derzeit eher selten einberufen. Das syrische Regime verlässt sich vor 
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allem auf Milizen, in deren Dienste sich 42-Jährige einschreiben lassen können (DIS 1.2024). 
Das niederländische Außenministerium berichtet unter Berufung auf vertrauliche Quellen, 
dass Männer über 42 Jahre, die ihren Wehrdienst abgeleistet hatten, Gefahr laufen, verhaftet 
zu werden, um sie zum Reservedienst zu bewegen. Männer, auch solche über 42 Jahren, wer-
den vor allem in Gebieten, die zuvor eine Zeit lang nicht unter der Kontrolle der Behörden 
standen, als Reservisten eingezogen. Dies soll eine Form der Vergeltung oder Bestrafung sein. 
Personen, die als Reservisten gesucht werden, versuchen, sich dem Militärdienst durch Beste-
chung zu entziehen oder falsche Bescheinigungen zu erhalten, gemäß derer sie bei inoffiziel-
len Streitkräften, wie etwa regierungsfreundlichen Milizen, dienen (NMFA 5.2022). Manchen 
Quellen des Danish Immigration Service zufolge werden Reservisten unabhängig ihrer Quali-
fikationen einberufen, andere Quellen wiederum geben an, dass das syrische Regime Reser-
visten je nach ihrer militärischen Spezialisierung einzieht. Eine Quelle glaubt, dass Reservisten 
oft qualifikationsunabhängig eingezogen werden, aber immer öfter auf die Spezialisierung ge-
achtet wird. Eine besondere Stellung bei der Einberufung zum Reservedienst nehmen Ange-
stellte des öffentlichen Sektors ein. Manche Quellen sprechen davon, dass diese seltener ein-
berufen werden, andere Quellen geben an, dass diese eher entsprechend ihrer Tätigkeiten 
(z.B. im medizinischen Bereich) im Rahmen ihres Reservedienstes an Orte geschickt werden, 
wo ihre Funktion gerade dringender gebraucht wird (DIS 1.2024).  

Rekrutierungsbedarf und partielle Demobilisierung 

Die syrische Regierung hat das syrische Militärdienstgesetz während des Konflikts mehrfach 
geändert, um die Zahl der Rekruten zu erhöhen (DIS 10.2019). Mit der COVID-19-Pandemie 
und der Beendigung umfangreicher Militäroperationen im Nordwesten Syriens im Jahr 2020 
haben sich die groß angelegten militärischen Rekrutierungskampagnen der syrischen Regie-
rung in den von ihr kontrollierten Gebieten jedoch verlangsamt (COAR 28.1.2021), und im Jahr 
2021 hat die syrische Regierung damit begonnen, Soldaten mit entsprechender Dienstzeit ab-
rüsten zu lassen. Nichtsdestotrotz wird die syrische Armee auch weiterhin an der Wehrpflicht 
festhalten, nicht nur zur Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebs, sondern auch, um 
eingeschränkt militärisch operativ sein zu können. Ein neuerliches „Hochfahren“ dieses Sys-
tems scheint derzeit nicht wahrscheinlich, kann aber vom Regime bei Notwendigkeit jederzeit 
wieder umgesetzt werden (BMLV 12.10.2022). 

Als die Regierung große Teile des Gebiets von bewaffneten Oppositionellen zurückerobert 
hatte, wurde mit der Entlassung der ältesten Rekrutenklassen begonnen, welche seit 2011 im 
Dienst waren (DIS 5.2020). Mitte Oktober 2018 berichteten regierungsnahe Medien, dass 
etwa 800.000 Männer nicht mehr für den Reservedienst benötigt werden. Eine Reihe Syrer 
kehrten daraufhin nach Syrien zurück, wobei manche über Beziehungen in der Heimat ihren 
Wehrdienststatus überprüfen ließen und sich versicherten, dass sie tatsächlich nicht mehr ge-
sucht werden. Zumindest manche der Rückkehrer wurden wenige Wochen später eingezogen, 
nachdem das Verteidigungsministerium im Dezember 2018 neue Einberufungslisten für den 
Reservedienst veröffentlichte und so die vorherige Entscheidung aufhob. Die Gründe für diese 
Verkettung von Ereignissen ist jedoch laut International Crisis Group schwer zu ermitteln (ICG 
13.2.2020). Der syrische Präsident erließ einen ab Oktober 2022 geltenden Verwaltungserlass 
mit Blick auf die unteren Ebenen der Militärhierarchie, der die Beibehaltung und Einberufung 
von bestimmten Offizieren und Reserveoffiziersanwärtern, die für den obligatorischen Mili-
tärdienst gemeldet sind, beendete. Bestimmte Offiziere und Offiziersanwärter, die in der 
Wehrpflicht stehen, sind zu demobilisieren, und bestimmte Unteroffiziere und Reservisten 
dürfen nicht mehr weiterbeschäftigt oder erneut einberufen werden (TIMEP 17.10.2022; vgl. 
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SANA 27.8.2022). Ziel dieser Beschlüsse ist es, Hochschulabsolventen wie Ärzte und Ingeni-
eure dazu zu bewegen, im Land zu bleiben (TIMEP 17.10.2022). Zahlreiche Männer leisten 
ihren Wehrdienst jedoch weiterhin über den verpflichtenden Zeitraum hinaus ab (DIS 5.2020, 
vgl. NMFA 5.2022). Ein weiterer Beschluss wurde im Dezember 2023 erlassen, wonach Reser-
veoffiziere, die mit 31.01.2024 ein Jahr oder mehr aktiv ihren Wehrdienst abgeleistet haben, 
ab 1.2.2024 nicht mehr einberufen werden. Dieser Beschluss beendet ebenfalls die Einberu-
fung von Unteroffizieren und Reservisten, die mit 31.1.2024 sechs Jahre oder mehr aktiven 
Wehrdienst geleistet haben (SANA 4.12.2023).  

Die Rekruten werden während des Wehrdienstes im Allgemeinen nicht gut behandelt. Der 
Umgang mit ihnen ist harsch. Nur wer gute Verbindungen zu höheren Offizieren oder Militär-
behörden hat oder wer seine Vorgesetzten besticht, kann mit einer besseren Behandlung 
rechnen. Außerdem ist die Bezahlung sehr niedrig und oft ist es den Rekruten während des 
Wehrdienstes nicht gestattet, ihre Familien zu sehen (DIS 1.2024).  

Einsatz von Rekruten im Kampf 

Grundsätzlich vermeidet es die syrische Armee, neu ausgebildete Rekruten zu Kampfeinsätzen 
heranzuziehen, jedoch können diese aufgrund der asymmetrischen Art der Kriegsführung mit 
seinen Hinterhalten und Anschlägen trotzdem in Kampfhandlungen verwickelt werden (BMLV 
12.10.2022), wie in der Badia-Wüste, wo es noch zu Konfrontationen mit dem IS kommt (DIS 
7.2023). Alle Eingezogenen können laut EUAA (European Union Agency for Asylum) unter Be-
rufung auf einen Herkunftsländerbericht vom April 2021 potenziell an die Front abkomman-
diert werden. (EUAA 2.2023; vgl. DIS 7.2023). Ihr Einsatz hängt laut EUAA vom Bedarf der Ar-
mee für Truppen sowie von den individuellen Qualifikationen der Eingezogenen und ihrem 
Hintergrund oder ihrer Kampferfahrung ab (EUAA 2.2023). Andere Quellen hingegen geben 
an, dass die militärische Qualifikation oder die Kampferfahrung keine Rolle spielt, beim Einsatz 
von Wehrpflichtigen an der Front (DIS 7.2023). Eingezogene Männer aus „versöhnten“ Gebie-
ten werden disproportional oft kurz nach ihrer Einberufung mit minimaler Kampfausbildung 
als Bestrafung für ihre Illoyalität gegenüber dem Regime an die Front geschickt. Reservisten 
werden in (vergleichsweise) kleinerer Zahl an die Front geschickt (EUAA 2.2023; vgl. NMFA 
8.2023).  

(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S.117 ff) 

Wehrdienstverweigerung und Desertion 

Als der syrische Bürgerkrieg 2011 begann, hatte die syrische Regierung Probleme, Truppen 
bereitzustellen, um bewaffneten Rebellengruppen entgegentreten zu können. Die Zahl der 
Männer, die den Wehr- oder Reservedienst verweigerten, nahm deutlich zu. Eine große Zahl 
von Männern im wehrfähigen Alter floh entweder aus dem Land, schloss sich der bewaffneten 
Opposition an, oder tauchte unter (DIS 5.2020). Zwischen der letzten Hälfte des Jahres 2011 
bis zum Beginn des Jahres 2013 desertierten Zehntausende Soldaten und Offiziere, flohen o-
der schlossen sich bewaffneten aufständischen Einheiten an. Seit der zweiten Hälfte des Jah-
res 2013 sind jedoch nur wenige Fälle von Desertion bekannt und vergleichsweise wenige wur-
den nach diesem Zeitpunkt deswegen verhaftet (Landinfo 3.1.2018). 

In Syrien besteht keine Möglichkeit der legalen Wehrdienstverweigerung. Auch die Möglich-
keit eines (zivilen) Ersatzdienstes gibt es nicht. Es gibt in Syrien keine reguläre oder gefahrlose 
Möglichkeit, sich dem Militärdienst durch Wegzug in andere Landesteile zu entziehen. Beim 
Versuch, sich dem Militärdienst durch Flucht in andere Landesteile, die nicht unter Kontrolle 
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des Regimes stehen, zu entziehen, müssten Wehrpflichtige zahlreiche militärische und para-
militärische Kontrollstellen passieren, mit dem Risiko einer zwangsweisen Einziehung, entwe-
der durch die syrischen Streitkräfte, Geheimdienste oder regimetreue Milizen. Männern im 
wehrpflichtigen Alter ist die Ausreise verboten. Der Reisepass wird ihnen vorenthalten und 
Ausnahmen werden nur mit Genehmigung des Rekrutierungsbüros, welches bescheinigt, dass 
der Wehrdienst geleistet wurde, gewährt (AA 2.2.2024). 

Der verpflichtende Militärdienst führt weiterhin zu einer Abwanderung junger syrischer Män-
ner, die vielleicht nie mehr in ihr Land zurückkehren werden (ICWA 24.5.2022).  

Haltung des Regimes gegenüber Wehrdienstverweigerern  

In dieser Frage gehen die Meinungen zum Teil auseinander: Manche Experten gehen davon 
aus, dass Wehrdienstverweigerung vom Regime als Nähe zur Opposition gesehen wird. Bereits 
vor 2011 war es ein Verbrechen, den Wehrdienst zu verweigern. Nachdem sich im Zuge des 
Konflikts der Bedarf an Soldaten erhöht hat, wird Wehrdienstverweigerung im besten Fall als 
Feigheit betrachtet und im schlimmsten im Rahmen des Militärverratsgesetzes (qanun al-khi-
ana al-wataniya) behandelt. In letzterem Fall kann es zur Verurteilung vor einem Feldgericht 
und Exekution kommen oder zur Inhaftierung in einem Militärgefängnis (Üngör 15.12.2021). 
Loyalität ist hier ein entscheidender Faktor: Wer sich dem Wehrdienst entzogen hat, hat sich 
als illoyal erwiesen (Khaddour 24.12.2021). Rechtsexperten der Free Syrian Lawyers Associa-
tion (FSLA) mit Sitz in der Türkei beurteilen, dass das syrische Regime die Verweigerung des 
Militärdienstes als schweres Verbrechen betrachtet und die Verweigerer als Gegner des Staa-
tes und der Nation behandelt. Dies spiegelt die Sichtweise des Regimes auf die Opposition wie 
auch jede Person wider, die versucht, sich seiner Politik zu widersetzen oder ihr zu entkom-
men (STDOK 25.10.2023). Der Syrien-Experte Fabrice Balanche sieht die Haltung des Regimes 
Wehrdienstverweigerern gegenüber als zweischneidig, weil es einerseits mit potenziell illoya-
len Soldaten, die die Armee schwächen, nichts anfangen kann, und sie daher besser außer 
Landes sehen will, andererseits werden sie inoffiziell als Verräter gesehen, da sie sich ins Aus-
land gerettet haben, statt „ihr Land zu verteidigen“. Wehrdienstverweigerung wird aber nicht 
unbedingt als oppositionsnahe gesehen. Das syrische Regime ist sich der Tatsache bewusst, 
dass viele junge Männer nach dem Studium das Land verlassen haben, einfach um nicht zu 
sterben. Daher wurde die Möglichkeit geschaffen, sich frei zu kaufen, damit die Regierung 
zumindest Geld in dieser Situation einnehmen kann. Hinzu kommen Ressentiments der in Sy-
rien verbliebenen Bevölkerung gegenüber Wehrdienstverweigerern, die das Land verlassen 
haben und sich damit „gerettet“ haben, während die verbliebenen jungen Männer im Krieg 
ihr Leben riskiert bzw. verloren haben (Balanche 13.12.2021). Ein für eine internationale For-
schungsorganisation mit Schwerpunkt auf den Nahen Osten tätiger Syrienexperte, der aller-
dings angibt, dazu nicht eigens Forschungen durchgeführt zu haben, geht davon aus, dass das 
syrische Regime möglicherweise am Anfang des Konflikts, zwischen 2012 und 2014, Wehr-
dienstverweigerer durchwegs als oppositionell einstufte, inzwischen allerdings nicht mehr je-
den Wehrdienstverweigerer als oppositionell ansieht (STDOK 25.10.2023). Gemäß Auswärti-
gem Amt legen einige Berichte nahe, dass Familienangehörige von Deserteuren und Wehr-
dienstverweigerern ebenfalls Verhören und Repressionen der Geheimdienste ausgesetzt sein 
könnten (AA 2.2.2024). 

Gesetzliche Lage 

Wehrdienstentzug wird gemäß dem Militärstrafgesetzbuch bestraft. In Art. 98-99 ist festge-
halten, dass mit einer Haftstrafe von einem bis sechs Monaten in Friedenszeiten und bis zu 
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fünf Jahren in Kriegszeiten bestraft wird, wer sich der Einberufung entzieht (AA 2.2.2024; vgl. 
Rechtsexperte 14.9.2022).  

Desertion wird von Soldaten begangen, die bereits einer Militäreinheit beigetreten sind, wäh-
rend Wehrdienstverweigerung in den meisten Fällen von Zivilisten begangen wird, die der Ein-
berufung zum Wehrdienst nicht gefolgt sind. Desertion wird meist härter bestraft als Wehr-
dienstverweigerung. Das Militärstrafgesetzbuch unterscheidet zwischen „interner Desertion“ 
(farar dakhelee) und „externer Desertion“ (farar kharejee). Interne Desertion in Friedenszei-
ten wird begangen, wenn sich der Soldat sechs Tage lang unerlaubt von seiner militärischen 
Einheit entfernt. Ein Soldat, der noch keine drei Monate im Dienst ist, gilt jedoch erst nach 
einem vollen Monat unerlaubter Abwesenheit als Deserteur. Interne Desertion liegt außer-
dem vor, wenn der reisende Soldat trotz Ablauf seines Urlaubs nicht innerhalb von 15 Tagen 
nach dem für seine Ankunft oder Rückkehr festgelegten Datum zu seiner militärischen Einheit 
zurückgekehrt ist (Artikel 100/1/b des Militärstrafgesetzbuchs). Interne Desertion wird mit ei-
ner Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft, und wenn es sich bei dem Deserteur 
um einen Offizier oder einen Berufsunteroffizier handelt, kann er zusätzlich zu der vorgenann-
ten Strafe mit Entlassung bestraft werden (Artikel 100/2). In Kriegszeiten können die oben 
genannten Fristen auf ein Drittel verkürzt und die Strafe verdoppelt werden (Artikel 100/4). 
Eine externe Desertion in Friedenszeiten liegt vor, wenn der Soldat ohne Erlaubnis die syri-
schen Grenzen überschreitet und seine Militäreinheit verlässt, um sich ins Ausland zu bege-
ben. Der betreffende Soldat wird in Friedenszeiten nach Ablauf von drei Tagen seit seiner ille-
galen Abwesenheit und in Kriegszeiten nach einem Tag als Deserteur betrachtet (Artikel 
101/1) (Rechtsexperte 14.9.2022). Externe Desertion wird mit einer Freiheitsstrafe von fünf 
bis zehn Jahren bestraft (Artikel 101/2) (Rechtsexperte 14.9.2022; vgl. AA 2.2.2024). Die Haft-
strafen können sich bei Vorliegen bestimmter Umstände noch erhöhen (z. B. Desertion wäh-
rend des Dienstes, Mitnahme von Ausrüstung) (Rechtsexperte 14.9.2022). Die Todesstrafe ist 
gemäß Art. 102 bei Überlaufen zum Feind und gemäß Art. 105 bei geplanter Desertion im 
Angesicht des Feindes vorgesehen (AA 2.2.2024). 

Neben anderen Personengruppen sind regelmäßig auch Deserteure (DIS 5.2020) und Wehr-
dienstverweigerer Ziel des umfassenden Anti-Terror-Gesetzes (Dekret Nr. 19/2012) der syri-
schen Regierung (AA 4.12.2020; vgl. DIS 5.2020). 

Freikauf vom Wehrdienst 

Nach dem Wehrpflichtgesetz ist es syrischen Männern im wehrpflichtigen Alter möglich, sich 
durch Zahlung eines sogenannten Wehrersatzgeldes von der Wehrpflicht freizukaufen, sofern 
sie mindestens ein Jahr ohne Wiedereinreise nach Syrien ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Ausland hatten (AA 2.2.2024). Drei vertrauliche Quellen, die vom niederländischen Außenmi-
nisterium im März 2023 und November 2022 befragt wurden, gehen davon aus, dass jemand, 
der sich vom Militärdienst freigekauft hat, auch nicht mehr zum Militärdienst einberufen wird. 
Der zu zahlende Betrag hängt dabei davon ab, wie lange die Männer im Ausland waren und 
variiert zwischen 7.000 und 10.000 Dollar. Auch Wehrdienstpflichtige, die das Land illegal ver-
lassen haben, können sich durch eine solche Zahlung von der Wehrpflicht freikaufen. Möglich 
ist dies in einer syrischen Botschaft oder einem Konsulat unter Vorlage eines Nachweises, dass 
man im Ausland lebt. Es besteht die Möglichkeit, dass die Botschaft die Namen derer veröf-
fentlicht, die sich auf diese Art von der Wehrpflicht befreit haben. Andererseits kann die Per-
son sich auch durch einen Verwandten in Syrien an ein lokales Rekrutierungsbüro wenden, 
um sich von der Liste der Wehrdienstverweigerer streichen zu lassen (NMFA 8.2023). Die Zah-
lung des Wehrersatzgeldes ist an die Vorlage von Dokumenten geknüpft, die eine Vielzahl der 
ins Ausland Geflüchteten aufgrund der Umstände ihrer Flucht nicht beibringen können oder 
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die nicht ohne ein Führungszeugnis der Sicherheitsdienste des syrischen Regimes nachträglich 
erworben werden können, wie etwa einen Nachweis über Aus- und Einreisen (Ausreisestem-
pel) oder die Vorlage eines Personalausweises (AA 2.2.2024). Die Person bekommt einen Be-
leg für den Freikauf, den sie bei der Einreise am Flughafen vorweisen kann. Um auch möglichst 
problemlos Checkpoints passieren zu können, muss die Person zusätzlich zum Beleg einen Ein-
trag in sein Militärbuch machen lassen (DIS 7.2023). Die syrische Regierung respektiert die 
Zahlung dieser Befreiungsgebühr mehreren Experten, die vom Danish Immigration Service be-
fragt wurden, zufolge und zieht Männer, die diese Gebühr bezahlt haben, im Allgemeinen 
nicht ein. Eine Quelle gibt auch an, dass Personen, die die Gebühr bezahlt haben problemlos 
ins Land einreisen können. Probleme bekommen vor allem jene Männer, die ihre Dokumente 
zum Beweis, dass sie befreit sind, nicht vorweisen können. Des Weiteren berichten Quellen 
des Danish Immigration Service von Fällen, bei denen Personen, die ihren Status mit der Re-
gierung geklärt hatten, dennoch verhaftet worden sind, weil sie aus Gründen der Sicherheit 
von den Sicherheitskräften gesucht worden sind. Eine Quelle sprach auch von Racheaktionen 
gegenüber Wehrpflichtigen, die aus ehemaligen Oppositionsgebieten kommen, bei denen die 
syrischen Behörden diese an Checkpoints festhalten und erpressen (DIS 1.2024). Auch das 
Auswärtige Amt schreibt, dass staatlich ausgestellte Nachweise über die Ableistung des Wehr-
dienstes bzw. Zahlung des Wehrersatzgeldes an Kontrollstellen der Sicherheitsdienste des Re-
gimes durchgängig anerkannt werden (AA 2.2.2024).  

Das syrische Wehrpflichtgesetz (Art. 97) ermöglicht es, das Vermögen von Männern zu be-
schlagnahmen, die sich bis zum Erreichen des 43. Lebensjahres (Altersgrenze zur Einberufung) 
der Wehrpflicht entzogen haben und sich weigern, ein Wehrersatzgeld in Höhe von 8.000 USD 
zu entrichten. Das Gesetz erlaubt die Beschlagnahme des Vermögens nicht nur von Männern, 
die nicht im Militär gedient haben, sondern auch von deren unmittelbaren Familienangehöri-
gen, einschließlich Ehefrauen und Kindern (AA 2.2.2024 vgl. Rechtsexperte 14.9.2022; vgl. 
NMFA 8.2023).  

Ein Freikauf vom Reservedienst ist gemäß Quellen des niederländischen Außenministeriums 
nicht möglich, wobei mit Stand August 2023 aufgrund der aktuellen geringen Intensität der 
Kampfhandlungen es nur selten zur Einberufung von Reservisten gekommen ist (NMFA 
8.2023). Das Italian Institute for International Political Studies (ISPI) hingegen schreibt, dass 
seit der Änderung des Wehrpflichtgesetzes im November 2020 auch Reservisten sich durch 
eine Gebühr von 5.000 USD nach einem Auslandsaufenthalt von mindesten einem Jahr frei-
kaufen können (ISPI 5.6.2023). Auch die staatliche Nachrichtenagentur SANA schrieb im De-
zember 2023 vom Legislaturdekret Nr. 37, wonach Reservisten, die das 40. Lebensjahr erreicht 
haben und noch nicht im Dienst waren, sich durch eine Befreiungsgebühr von 4.800 USD vom 
Reservedienst freikaufen können (SANA 1.12.2023; vgl. EB 3.12.2023). Das Auswärtige Amt 
schreibt, dass es zahlreiche Berichte darüber gäbe, dass auch Reservisten zum Militärdienst 
eingezogen werden (AA 2.2.2024).  

Männern, die sich in Syrien aufhalten, ist ein Freikauf von der Wehrpflicht grundsätzlich nicht 
möglich. Eine Ausnahme hierfür ist nur durch die Möglichkeit, sich vom Reservedienst freizu-
kaufen, für Männer im Alter von mindestens 40 Jahren geboten (DIS 1.2024).  

Handhabung 

Die Gesetzesbestimmungen werden nicht konsistent umgesetzt (Landinfo 3.1.2018), und die 
Informationslage bezüglich konkreter Fälle von Bestrafung von Wehrdienstverweigerern und 
Deserteuren ist eingeschränkt, da die syrischen Behörden hierzu keine Informationen veröf-
fentlichen (Rechtsexperte 14.9.2022). Manche Quellen geben an, dass Betroffene sofort (DIS 
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5.2020; vgl. Landinfo 3.1.2018) oder nach einer kurzen Haftstrafe (einige Tage bis Wochen) 
eingezogen werden, sofern sie in keinerlei Oppositionsaktivitäten involviert waren (DIS 
5.2022). Andere geben an, dass Wehrdienstverweigerer von einem der Nachrichtendienste 
aufgegriffen und gefoltert oder „verschwindengelassen“ werden können. Die Konsequenzen 
hängen offenbar vom Einzelfall ab (Landinfo 3.1.2018). 

Es gibt verschiedene Meinungen darüber, ob Wehrdienstpflichtige zurzeit sofort eingezogen, 
oder zuerst inhaftiert und dann eingezogen werden: Laut Balanche ist der Bedarf an Soldaten 
weiterhin hoch genug, dass man wahrscheinlich nicht inhaftiert, sondern mit mangelhafter 
oder ohne Ausbildung direkt an die Front geschickt wird (Balanche 13.12.2021). Die Strafe für 
Wehrdienstentzug ist oft Haft und im Zuge dessen auch Folter. Während vor ein paar Jahren 
Wehrdienstverweigerer bei Checkpoints meist vor Ort verhaftet und zur Bestrafung direkt an 
die Front geschickt wurden (als „Kanonenfutter“), werden Wehrdienstverweigerer derzeit laut 
Uğur Üngör wahrscheinlich zuerst verhaftet. Seit die aktivsten Kampfgebiete sich beruhigt ha-
ben, kann das Regime es sich wieder leisten, Leute zu inhaftieren (Gefängnis bedeutet immer 
auch Folter, Wehrdienstverweigerer würden hier genauso behandelt wie andere Inhaftierte 
oder sogar schlechter) (Üngör 15.12.2021). Dem hingegen gibt ein von EUAA interviewter Ex-
perte an, dass Wehrdienstverweigerer, die von der syrischen Regierung gefasst werden, der 
Militärpolizei übergeben werden und schließlich in Trainingslager zur Ausbildung und Statio-
nierung gesendet werden (EUAA 10.2023). Bis zum Beginn einer Wehrdienstausbildung, die 
normalerweise im April und September geplant sind, bleibt der Wehrdienstverweigerer bei 
der Militärpolizei (NMFA 8.2023). Selbst für privilegierte Personen mit guten Verbindungen 
zum Regime ist es nicht möglich, als Wehrdienstverweigerer nach Syrien zurückzukommen - 
es müsste erst jemand vom Geheimdienst seinen Namen von der Liste gesuchter Personen 
löschen. Auch nach der Einberufung ist davon auszugehen, dass Wehrdienstverweigerer in der 
Armee unmenschliche Behandlung erfahren werden (Üngör 15.12.2021). Laut Kheder Khad-
dour würde man als Wehrdienstverweigerer wahrscheinlich ein paar Wochen inhaftiert und 
danach in die Armee eingezogen (Khaddour 24.12.2021). Auch einige Quellen des Danish Im-
migration Service geben an, dass Wehrdienstverweigerer mit einer Haftstrafe von bis zu neun 
Monaten rechnen müssen. Andere Quellen des Danish Immigration Service wiederum berich-
teten, dass Wehrdienstverweigerer direkt zum Wehrdienst eingezogen, ohne vorher inhaftiert 
zu werden. Wer an einem Checkpoint als Wehrdienstverweigerer erwischt wird, wird dem 
Geheimdienst übergeben. Ein Wehrdienstverweigerer, der nicht aus anderen Gründen ge-
sucht wird, wird dem Militär zur Ableistung des Wehrdienstes übergeben. Wehrdienstverwei-
gerer werden meist direkt an die Front geschickt (DIS 1.2024). Wehrdienstverweigerer aus den 
Gebieten, die von der Opposition kontrolliert wurden, werden dabei mit größerem Misstrauen 
betrachtet und mit größerer Wahrscheinlichkeit inhaftiert oder verhaftet (NMFA 8.2023).  

Bei militärischer Desertion gibt es Fälle, die dem Militärgericht übergeben werden (Rechtsex-
perte 14.9.2022). Mehrere Quellen berichten, dass Deserteure verfolgt und mit einer Haft-
strafe bestraft werden und dann ihren Wehrdienst ableisten müssen (DIS 1.2024). Eine Quelle 
berichtet im Jahr 2020, dass Deserteure zwar in früheren Phasen des Krieges exekutiert wur-
den, jedoch habe die syrische Regierung ihre Vorgehensweise in den vergangenen Jahren ge-
ändert und aufgrund des vorherrschenden Bedarfs an der Front festgenommene Deserteure 
zum Teil zu kurzen Haftstrafen verurteilt (DIS 5.2020). Dem gegenüber berichtet ein vom 
Danish Immigraton Service 2023 interviewter Experte, dass Deserteure aus ehemaligen Op-
positionsgebieten, sowie Überläufer, die sich an Handlungen gegen das Regime beteiligt ha-
ben, zum Tode verurteilt werden könnten. SNHR berichtet, dass Deserteure ein bestimmtes 
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Zeitlimit, wie beispielsweise ein Jahr haben, um sich freiwillig den Behörden stellen und straf-
frei davonkommen zu können. Wer sich innerhalb der Frist nicht meldet, wird in Abwesenheit 
verurteilt (DIS 1.2024). Überläufer, die sich freiwillig stellen, würden vor ein Militärgericht ge-
stellt und müssen entweder nach Ableistung einer Haftstrafe oder, wenn eine Amnestie erlas-
sen wurde, sofort den verbleibenden Wehrdienst in der Einheit, aus der sie desertierten, ab-
solvieren (EUAA 10.2023). Das Omran Center for Strategic Studies wiederum gibt an, dass kein 
Unterschied zwischen Deserteuren und Überläufern gemacht wird. Die Haftstrafe für Wehr-
pflichtige und Reservisten, die desertiert sind, beträgt bis zu neun Monate. Wer ein zweites 
Mal desertiert wird bis zu zwei Jahre inhaftiert, wer ein drittes Mal desertiert für fünf Jahre 
(DIS 1.2024). Ein Syrienexperte, der von EUAA interviewt wurde, gibt an, dass die Behandlung 
von Deserteuren und Überläufern abhängig ist von einerseits der Art ihrer Flucht und ande-
rerseits den Strafen, die vorgesehen sind in den Artikeln 100 und 104 im Strafgesetzbuch 
(EUAA 10.2023). Anfang September verfügte Präsident Assad mittels Dekret (32/2023) die 
Auflösung von ad hoc Gefechtsfeldtribunalen, die laut Menschenrechtsorganisationen mit 
hunderten Todesurteilen gegen vermeintliche Deserteure und andere Personen in Verbin-
dung gebracht werden (AA 2.2.2024). 

Manche Quellen berichten, dass Wehrdienstverweigerung und Desertion für sich genommen 
momentan nicht zu Repressalien für die Familienmitglieder der Betroffenen führen. Hingegen 
berichten mehrere andere Quellen von Repressalien gegenüber Familienmitgliedern von De-
serteuren und Wehrdienstverweigerern, wie Belästigung, Erpressung, Drohungen, Einvernah-
men und Haft. Eine Quelle berichtete sogar von Folter. Betroffen sind vor allem Angehörige 
ersten Grades (DIS 1.2024). Repressalien gegenüber Familienmitgliedern können insbeson-
dere bei Familien von „high profile“-Deserteuren der Fall sein, also z. B. solche Deserteure, die 
Soldaten oder Offiziere getötet oder sich der bewaffneten Opposition angeschlossen haben 
(Landinfo 3.1.2018; vgl. DIS 1.2024). Weitere Einflussfaktoren sind der Rang des Deserteurs, 
Wohnort der Familie, der für dieses Gebiet zuständige Geheimdienst und zuständige Offizier 
sowie die Religionszugehörigkeit der Familie (DIS 5.2020; vgl. DIS 1.2024). Insbesondere die 
politische oder militärische Haltung gegenüber der Syrischen Regierung wirkt sich auf die Art 
der Behandlung der Familie des Deserteurs bzw. Wehrdienstverweigerer aus. Familien von 
Deserteuren sind dabei einem höheren Risiko ausgesetzt als jene von Wehrdienstverweige-
rern (DIS 1.2024). 

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen berichtete im zweiten Halbjahr 2022 weiter-
hin von willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen durch die Regierungskräfte, darunter 
auch von Personen, die sich zuvor mit der Regierung „ausgesöhnt“ hatten. Andere wurden vor 
der am 21.12.2022 angekündigten Amnestie für Verbrechen der „internen und externen De-
sertion vom Militärdienst“ aufgrund von Tatbeständen im Zusammenhang mit der Wehr-
pflicht inhaftiert (UNHRC 7.2.2023). 

„Versöhnungsabkommen“ und Rückkehr von Wehrpflichtigen 

Versöhnungsabkommen dienen der Regierung auch zur Rekrutierung von Wehrpflichtigen, 
die entweder direkt in die SAA integriert werden oder in eine der mit der Regierung zusam-
menarbeitenden Milizen (EUAA 10.2023). Im Rahmen sog. lokaler „Versöhnungsabkommen“ 
in den vom Regime zurückeroberten Gebieten sowie im Kontext lokaler Rückkehrinitiativen 
aus dem Libanon hat das Regime Männern im wehrpflichtigen Alter eine sechsmonatige 
Schonfrist zugesichert (AA 2.2.2024). Deserteure bekommen eine einmonatige Frist, um zu 
ihrer Einheit zurückzukehren (SD 9.6.2023). Zumindest Erstere wurde jedoch in zahlreichen 
Fällen, auch nach der Einnahme des Südwestens, nicht eingehalten (AA 2.2.2024). Als Anreiz 
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können Wehrpflichtige im Rahmen dieser Abkommen in Dara‘a eine Reiseerlaubnis sowie ei-
nen Reisepass bekommen, um außer Landes zu reisen (SD 9.6.2023; vgl. EB 14.6.2023). Einer 
Quelle von EUAA zufolge ist ein „Versöhnungsprozess“ auch die Voraussetzung, um sich für 
die immer wieder ausgesprochenen Amnestien zu qualifizieren (EUAA 10.2023). Dem Bericht 
der Commission of Inquiry (CoI), der Vereinten Nationen vom Augsut 2023 zufolge, waren 
Personen im Gouvernement Dara'a von Repressionen betroffen, obwohl sie den offiziellen 
„Versöhnungsprozess“ durchlaufen hatten (AA 2.2.2024). 

Ein Monitoring durch die Vereinten Nationen oder andere Akteure zur Situation der Rückkeh-
rer ist nicht möglich, da vielerorts kein Zugang für sie besteht; viele möchten darüber hinaus 
nicht als Flüchtlinge identifiziert werden. Sowohl in Ost-Ghouta als auch in den südlichen Gou-
vernements Dara‘a und Quneitra soll der Militärgeheimdienst dem Violations Documentation 
Center zufolge zahlreiche Razzien zur Verhaftung und zum anschließenden Einzug ins Militär 
durchgeführt haben. Neue Rekruten aus ehemaligen Oppositionsbastionen sollen in der Ver-
gangenheit an die vorderste Front geschickt worden sein (AA 2.2.2024). Einzelne Personen in 
Aleppo berichteten, dass sie durch die Teilnahme am „Versöhnungsprozess“ einem größeren 
Risiko ausgesetzt wären, bei späteren Interaktionen mit Sicherheitsbeamten verhaftet und er-
presst zu werden. Selbst für diejenigen, die nicht im Verdacht stehen, sich an oppositionellen 
Aktivitäten zu beteiligen, ist das Risiko der Einberufung eine große Abschreckung, um zurück-
zukehren (ICG 9.5.2022). Auch SNHR berichtet von Wehrdienstverweigerern und Deserteuren, 
die den Versöhnungsprozess durchlaufen haben und im Zuge dessen von den syrischen Be-
hörden aufgrund anderer Sicherheitsbedenken einvernommen und sogar zum Tode gefoltert 
wurden, weil sie Verbindungen zur Opposition hatten (DIS 1.2024). Zudem sind in den „ver-
söhnten Gebieten“ Männer im entsprechenden Alter auch mit der Rekrutierung durch regime-
treue bewaffnete Gruppen konfrontiert (FIS 14.12.2018). 

In ehemals von der Opposition kontrollierten Gebieten landeten viele Deserteure und Über-
läufer, denen durch die „Versöhnungsabkommen“ Amnestie gewährt werden sollte, in Haft-
anstalten oder sie starben in der Haft (DIS 5.2020). 

Aufgrund der fehlenden Überwachung durch internationale Organisationen ist unklar, wie sys-
tematisch und weit verbreitet staatliche Übergriffe auf Rückkehrer sind. Die Tatsache, dass 
der zuständige Beamte am Grenzübergang oder in der örtlichen Sicherheitsdienststelle die 
Befugnis hat, seine eigene Entscheidung über den einzelnen Rückkehrer zu treffen, trägt dazu 
bei, dass es hierbei kein klares Muster gibt (DIS 5.2022). Auch geflüchtete Syrer, die nach Sy-
rien zurückkehren, müssen mit Zwangsrekrutierung rechnen. Glaubwürdige Berichte über Ein-
zelschicksale legen nahe, dass auch eine zuvor ausgesprochene Garantie des Regimes, auf 
Vollzug der Wehrpflicht bzw. Strafverfolgung aufgrund von Wehrentzug, etwa im Rahmen so-
genannter „Versöhnungsabkommen“ zu verzichten, keinen effektiven Schutz vor Zwangsrek-
rutierung bietet (AA 2.2.2024). 

Einem Experten sind hingegen keine Berichte von Wehrdienstverweigerern bekannt, die aus 
dem Ausland in Gebiete unter Regierungskontrolle zurückgekehrt sind. Ihm zufolge kann nicht 
mit Sicherheit gesagt werden, was in so einem Fall passieren würde. Laut dem Experten wäre 
es aber “wahnsinnig“, als Wehrdienstverweigerer aus Europa ohne Sicherheitsbestätigung 
und politische Kontakte zurückzukommen. Wenn keine „Befreiungsgebühr“ bezahlt wurde, 
müssen zurückgekehrte Wehrdienstverweigerer ihren Wehrdienst ableisten. Wer die Befrei-
ungsgebühr entrichtet hat und offiziell vom Wehrdienst befreit ist, wird nicht eingezogen (Ba-
lanche 13.12.2021). 

(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S. 143 ff) 
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1.2.3. Relevante Bevölkerungsgruppen 

Frauen 

Allgemeine Informationen 

Syrien ist eine patriarchalische Gesellschaft, aber je nach sozialer Schicht, Bildungsniveau, Ge-
schlecht, städtischer oder ländlicher Lage, Region, Religion und ethnischer Zugehörigkeit gibt 
es erhebliche Unterschiede in Bezug auf Rollenverteilung, Sexualität sowie Bildungs- und Be-
rufschancen von Frauen. Der anhaltende Konflikt und seine sozialen Folgen sowie die Ver-
schiebung der de-facto-Kontrolle durch bewaffnete Gruppen über Teile Syriens haben eben-
falls weitreichende Auswirkungen auf die Situation der Frauen (NMFA 6.2021). Mehr als ein 
Jahrzehnt des Konflikts hat ein Klima geschaffen, das der Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
zuträglich ist, besonders angesichts der sich verfestigenden patriarchalischen Gesellschafts-
formen, und Fortschritte bei den Frauenrechten zunichtemachte. Diese Risiken steigen unver-
meidlicherweise angesichts von mehr als 15 Millionen Menschen in Syrien, die im Jahr 2023 
humanitäre Hilfe benötigen. Gleichzeitig gibt es einen Anstieg an Selbstmorden unter Frauen 
und Mädchen, was laut ExpertInnen auf den fehlenden Zugang von Heranwachsenden zu 
Möglichkeiten und entsprechenden Hilfsleistungen liegt (UNFPA 28.3.2023). 

Offizielle Mechanismen, welche die Rechte von Frauen sicherstellen sollen, funktionieren Be-
richten zufolge nicht mehr, und zusammen mit dem generellen Niedergang von Recht und 
Ordnung sind Frauen einer Bandbreite von Misshandlungen besonders durch extremistische 
Gruppen ausgesetzt, die ihre eigenen Interpretationen von Religionsgesetzen durchsetzen. 
Die persönliche gesellschaftliche Freiheit von Frauen variiert je Gebiet außerhalb der Regie-
rungskontrolle und reicht von schwerwiegenden Kleidungs- und Verhaltensvorschriften in Ge-
bieten extremistischer Gruppen bis hin zu formaler Gleichheit im Selbstverwaltungsgebiet der 
Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD). Durch die Niederlage des sogenannten Islamischen Staats 
(IS) und dem Zurückgehen der Kampfhandlungen im Lauf der Zeit ist die Bevölkerung in gerin-
gerem Ausmaß den extremsten Verletzungen persönlicher gesellschaftlicher Freiheiten aus-
gesetzt (FH 9.3.2023). Gleichwohl haben verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen aufgrund der Pandemie und der Bewegungseinschränkungen zugenommen, welche 
auch zur ökonomischen Ausbeutung von Frauen beitragen (UNFPA 28.3.2023). 

Frühe Heiraten nehmen zu (UNFPA 28.3.2023): In Syrien lässt sich in den letzten Jahren ein 
sinkendes Heiratsalter von Mädchen beobachten, weil erst eine Heirat ihnen die verloren ge-
gangene, aber notwendige rechtliche Legitimität und einen sozialen Status, d. h. den 'Schutz' 
eines Mannes, zurückgibt (ÖB Damaskus 1.10.2021), denn die Angst vor sexueller Gewalt und 
ihr Stigma könnte die Mädchen zu Ausgestoßenen machen. Überdies müssen die Eltern durch 
eine möglichst frühe Verheiratung ihrer Töchter nicht mehr für deren Unterhalt aufkommen. 
Die Verheiratung von Minderjährigen gilt als die häufigste Form von Gewalt gegen heranwach-
sende Mädchen. Einige Frauen und Mädchen werden auch gezwungen, die Täter, welche 
ihnen sexuelle Gewalt angetan haben, zu heiraten. Bei Weigerung droht Isolation, weil sie 
nicht zu ihren Familien zurückkehren können, bzw. kann ein 'Ehrenmord' drohen. Hintergrund 
ist, dass rechtliche Mittel gegen den Täter zuweilen nicht leistbar sind, und so mangels eines 
justiziellen Wegs die Familien keine andere Möglichkeit als eine Zwangsehe sehen (UNFPA 
28.3.2023). Dieses Phänomen ist insbesondere bei IDPs (FH 9.3.2023) (und Flüchtlingen in 
Nachbarländern) zu verzeichnen. Das gesunkene Heiratsalter wiederum führt zu einem Kreis-
lauf von verhinderten Bildungsmöglichkeiten, zu frühen und mit Komplikationen verbundenen 
Schwangerschaften und in vielen Fällen zu häuslicher und sexueller Gewalt (ÖB Damaskus 
1.10.2021). Auch geschiedene oder verwitwete Frauen gelten als vulnerabel, denn sie können 
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Druck zur Wiederverheiratung ausgesetzt sein (UNFPA 28.3.2023). Im Allgemeinen ist eine von 
fünf Frauen in Syrien heutzutage von sexueller Gewalt betroffen (ÖB Damaskus 1.10.2021). 

Bereits vor 2011 waren Frauen aufgrund des autoritären politischen Systems und der patriar-
chalischen Werte in der syrischen Gesellschaft sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Häu-
ser geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Es wird angenommen, dass konservative Bräu-
che, die Frauen in der Gesellschaft eine untergeordnete Rolle zuweisen, für viele Syrer maß-
geblicher waren als das formale Recht (FH 3.3.2010). Doch selbst die formellen Gesetze legen 
für Frauen nicht denselben Rechtsstatus und dieselben Rechte fest wie für Männer, obwohl 
die Verfassung die Gleichstellung von Männern und Frauen vorsieht (USDOS 20.3.2023). 
Frauen werden vor allem durch das Personenstandsgesetz bezüglich Heirat, Scheidung, Sor-
gerecht und Erbschaft weiterhin diskriminiert (HRW 11.1.2024). 

Per legem haben Männer und Frauen dieselben politische Rechte. Der Frauenanteil im syri-
schen Parlament liegt je nach herangezogener Quelle zwischen 11,2 und 13,2 %. Auch manche 
der höheren Regierungspositionen werden derzeit von Frauen besetzt. Allerdings sind sie im 
Allgemeinen von politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen und haben wenig Mög-
lichkeiten, sich inmitten der Repression durch Staat und Milizen unabhängig zu organisieren. 
Im kurdisch-geprägten Selbstverwaltungsgebiet werden alle Führungspositionen von einem 
Mann und einer Frau geteilt, während außerhalb der PYD-Strukturen die politische Autonomie 
für die Bevölkerung eingeschränkt ist (FH 9.3.2023). 

Die Gewalt zusammen mit bedeutendem kulturellem Druck schränkt stark die Bewegungsfrei-
heit von Frauen in vielen Gebieten ein. Zusätzlich erlaubt das Gesetz, bestimmten männlichen 
Verwandten Frauen ein Reiseverbot aufzuerlegen. Bewegungseinschränkungen wurden ei-
nem UN-Bericht von Februar 2022 zufolge in 51 % der untersuchten Orte ermittelt (USDOS 
20.3.2023). Obwohl erwachsene Frauen keine offizielle Genehmigung brauchen, um das Land 
zu verlassen, reisen viele Frauen in der Praxis nur dann ins Ausland, wenn der Ehemann oder 
die Familie dem zugestimmt hat (NMFA 5.2022). 

Frauen in Wirtschaft und medizinischer Versorgung 

Wirtschaft 

Durch den anhaltenden Konflikt und die damit einhergehende Instabilität sowie sich ver-
schlechternde wirtschaftliche Situation hat sich die Situation der Frauen zunehmend er-
schwert (ÖB Damaskus 1.10.2021). Der Global Gender Gap Report stuft Syrien 2021 auf Platz 
152 ein, dem fünftletzten Platz (WEF 3.2021). Aufgrund fehlender Daten ist Syrien im diesjäh-
rigen Bericht (2022) nicht erfasst (WEF 7.2022). 

Während weiterhin Vorstellungen, welche Berufe für Frauen passend sind, die Arbeitsmög-
lichkeiten von Frauen einschränken oder ihnen Arbeitsmöglichkeiten verwehrt werden (UN-
FPA 28.3.2023), hat der Krieg auch ihre Rolle in der Arbeitswelt verändert, und ihnen Beschäf-
tigungsmöglichkeiten eröffnet, die zuvor Männern vorbehalten waren (HART 2.8.2022): So 
wurden Frauen in einigen Haushalten zu denjenigen, die Lebensunterhalt für ihre Familien 
verdienen (UNFPA 28.3.2023), weil viele Männer getötet wurden oder sich aus Angst vor der 
Einberufung zur Armee, vor Verhaftung oder Inhaftierung versteckt hielten. So lag die Beteili-
gung von Frauen an der syrischen Erwerbsbevölkerung im Jahr 2018 in Damaskus, Lattakia 
und Tartus im Durchschnitt zwischen 40 und 50 Prozent, während in anderen Teilen des Lan-
des der Anteil an erwerbstätigen Frauen zwischen 10 und 20 Prozent betrug und in den Pro-
vinzen Idlib, Raqqa und Quneitra sogar noch niedriger war. Insgesamt waren Schätzungen zu-
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folge im Jahr 2018 11,6 Prozent der Frauen erwerbstätig, gegenüber 69,75 Prozent der Män-
ner (NMFA 5.2020). Mittlerweile stieg im Jahr 2022 die Erwerbsquote auf insgesamt 16,8 Pro-
zent der weiblichen Bevölkerung, sie ist aber noch immer niedriger als im Jahr 1990 (WB o.D.). 
Während der Anteil der erwerbstätigen Männer im Alter von 25 bis 54 Jahren im Jahr 2021 
auf 95 Prozent stieg, wurde die Zahl der Erwerbstätigen vor allem durch Frauen, Jugendliche 
und ältere Leute vergrößert - d.h. Menschen mit relativ begrenzten Verdienstmöglichkeiten. 
Die Weltbank sieht die steigende Zahl an Vulnerablen am Arbeitsmarkt als einen Indikator für 
die Notlage der Betroffenen, die darauf angewiesen sind, jedwede Einkommensmöglichkeit 
unabhängig von den Bedingungen anzunehmen (WB 2023): Geschlechtsbasierte Gewalt hat 
zugenommen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht einschließlich Ausbeutung bei der Arbeit wie 
auch Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit. 'Finanzielle Gewalt' in der Terminologie von 
UNFPA hat zugenommen, darunter die Vorenthaltung finanzieller Mittel, Bildung, Arbeitsmög-
lichkeiten und von Gehältern. Wenn Frauen das Nachgehen einer Erwerbsarbeit erlaubt wird, 
kann es zum Beispiel vorkommen, dass ihr Einkommen von männlichen Familienangehörigen 
an sich genommen wird (UNFPA 28.3.2023). Umgekehrt gibt es nun Frauen, die mehr an den 
finanziellen Entscheidungen ihrer Familie beteiligt sind (CARE 3.2016). 

Neben der großen Kluft zwischen den Geschlechtern bei der Erwerbsbeteiligung existiert au-
ßerdem eine geschlechtsspezifische Benachteiligung bei Sozialleistungen. Dem Besitz von 
Grund durch Frauen stehen gesellschaftliche Praktiken gegenüber, welche davon abschrecken 
(FH 9.3.2023). Seit einer Änderung des Personenstandsrechts im Jahr 2019 ist es möglich, dass 
eine Frau fordert, dass in ihrem Ehevertrag das Recht auf Arbeit enthalten ist (SLJ 3.10.2019). 

Frauen sind in verschiedenen öffentlichen und politischen Positionen tätig. Dies kann entwe-
der aus freiem Willen geschehen oder aus der Notwendigkeit heraus, die Familie in Abwesen-
heit eines männlichen Versorgers zu unterstützen (NMFA 5.2022). 

Frauen und frauengeführte Haushalte haben allgemein besonders unter den Folgen des Kon-
fliktes zu leiden, (AA 2.2.2024) wie auch Haushalte mit behinderten Personen. 16 Prozent der 
von Frauen geleiteten Haushalte sowie 12 Prozent von Haushalten mit Menschen mit Behin-
derung sind überhaupt nicht in der Lage, ihren Lebensbedarf zu decken (UNFPA 28.3.2023). 

Öffentliche Räume wie besonders Kontrollpunkte, aber auch Märkte, Schulen oder Straßen 
stellen potenzielle Risiken dar, wo Frauen und Mädchen sexueller Gewalt ausgesetzt sind (UN-
FPA 28.3.2023). 

In Fällen, in denen der Zugang zu Bildung eingeschränkt ist, kompensieren Frauen den Verlust 
von Bildung, indem sie ihre Kinder zu Hause unterrichten. In Fällen, in denen der Zugang zu 
Infrastrukturgütern wie Wasser oder Strom eingeschränkt ist, legen die Frauen lange Wege 
zurück, um Wasser oder Diesel für den Betrieb ihrer eigenen Generatoren zu beschaffen. Dar-
über hinaus erhöht der Mangel an Grundnahrungsmitteln und anderen Gütern die Arbeitsbe-
lastung der Frauen zu Hause, weil die Aufgaben arbeitsintensiver geworden sind (z. B. backen 
Frauen zu Hause Brot, wenn es keine Bäckereien mehr gibt) (CARE 3.2016). 

Alleinstehende Frauen 

Alleinstehende Frauen sind in Syrien aufgrund des Konflikts einem besonderen Risiko von Ge-
walt oder Belästigung ausgesetzt. Das Ausmaß des Risikos hängt vom sozialen Status und der 
Stellung der Frau oder ihrer Familie ab. Die gesellschaftliche Akzeptanz alleinstehender Frauen 
ist jedoch nicht mit europäischen Standards zu vergleichen (STDOK 8.2017). Armut, Vertrei-
bung, das Führen eines Haushalts oder ein junges Alter ohne elterliche Aufsicht bringen 
Frauen und Mädchen in eine Position geringerer Macht und erhöhen daher das Risiko der 
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sexuellen Ausbeutung. Mädchen, Witwen und Geschiedene werden als besonders gefährdet 
eingestuft. Auch Überlebende sexueller Gewalt sind besonders vulnerabel (UNFPA 10.3.2019, 
vgl. für aktuelle Beispiele UNFPA 28.3.2023). Vor 2011 war es für Frauen unter bestimmten 
Umständen möglich, allein zu leben, z. B. für Frauen mit Arbeit in städtischen Gebieten. Seit 
dem Beginn des Konflikts ist es fast undenkbar geworden, als Frau allein zu leben, weil eine 
Frau ohne Familie keinen sozialen Schutz hat. In den meisten Fällen würde eine Frau nach 
einer Scheidung zu ihrer Familie zurückkehren. Der Zugang alleinstehender Frauen zu Doku-
menten hängt von ihrem Bildungsgrad, ihrer individuellen Situation und ihren bisherigen Er-
fahrungen ab. Für ältere Frauen, die immer zu Hause waren, ist es beispielsweise schwierig, 
Zugang zu Dokumenten zu erhalten, wenn sie nicht von jemandem begleitet werden, der mehr 
Erfahrung mit Behördengängen hat (STDOK 8.2017). Die Wahrnehmung alleinstehender 
Frauen durch die Gesellschaft variiert von Gebiet zu Gebiet, in Damaskus-Stadt gibt es mehr 
gesellschaftliche Akzeptanz als in konservativeren Gebieten (SD 30.7.2018). 

Da die syrische Gesellschaft als konservativ beschrieben wird, gibt es strenge Normen und 
Werte in Bezug auf Frauen, obwohl es durchaus auch säkulare Einzelpersonen und Familien 
gibt. Es gibt zwar keine offizielle Kleiderordnung, bestimmte gesellschaftliche Erwartungen 
bestehen aber dennoch. In den Großstädten wie Damaskus oder Aleppo und in der Küstenre-
gion haben Frauen mehr Freiheiten, sich modern zu kleiden. Trotzdem kann die eigene Familie 
einer Frau in dieser Hinsicht ein hinderlicher Faktor sein (NMFA 5.2022). 

In Haushalten mit weiblichem Haushaltsvorstand besteht ein höheres Risiko, sexueller Gewalt 
ausgesetzt zu sein, insbesondere für die Mädchen in diesen Familien. Witwen und geschie-
dene Frauen sind in der Gesellschaft mit einem sozialen Stigma konfrontiert (NMFA 5.2020). 

Frauen und medizinische Versorgung 

Angesichts der drastisch gekürzten öffentlichen Dienste sind syrische Frauen gezwungen, zu-
sätzliche Aufgaben in ihren Familien und Gemeinden zu übernehmen und haben Berichten 
zufolge eine führende Rolle im informellen humanitären Bereich übernommen. Frauen küm-
mern sich um Verletzte, Behinderte, ältere Menschen und Menschen mit anderen medizini-
schen Problemen, wenn es keine Gesundheits- und Rehabilitationsdienste mehr gibt. Die 
Frauen erbringen die medizinische Versorgung entweder in ihren Häusern oder arbeiten als 
Freiwillige in improvisierten, geheimen Gesundheitszentren (CARE 3.2016). Gewalt überall im 
Land macht den Zugang zu Gesundheitsversorgung einschließlich reproduktiver Medizin teuer 
und gefährlich (USDOS 20.3.2023). So schränkt die HTS (Hay'at Tahrir ash-Sham) die Bewe-
gungsfreiheit von Frauen und Mädchen ein und unterwirft sie Beschränkungen auch in Bezug 
auf den Zugang zur Gesundheitsversorgung (SNHR 25.11.2019). 

Syrischen AktivistInnen zufolge verweigerten die Regierung und bewaffnete Extremisten 
manchmal schwangeren Frauen das Passieren von Checkpoints und zwangen sie, unter oft 
gefährlichen und unhygienischen Bedingungen und ohne adäquate medizinische Betreuung 
ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Angriffe des Regimes und Russlands führen dazu, dass 
Gesundheitseinrichtungen oft im Geheimen operieren oder in einigen Fällen die Arbeit im 
Land einstellen. Konfliktbedingt ist der Sektor reproduktiver Gesundheit schwer belastet, und 
die Zahl der Frauen, welche während der Schwangerschaft oder der Geburt sterben, steigt 
weiterhin. Gemäß UNFPA (United Nations Population Fund) benötigen 7,3 Millionen Frauen 
und Mädchen Gesundheitsleistungen im Bereich reproduktiver und sexualmedizinischer Me-
dizin wie auch Unterstützung in Fällen geschlechtsbasierter Gewalt, denn physische und sexu-
elle Gewalt wie auch Kinderheiraten sind im Steigen begriffen (USDOS 20.3.2023). Mit der 
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Ausnahme, dass eine Fortführung der Schwangerschaft das Leben der Mutter gefährdet, sind 
Abtreibungen in Syrien nach wie vor illegal (UNFPA 12.2021). 

Die Risiken von Kinderheiraten sind für Mädchen beträchtlich: Dazu gehören das erhöhte Ri-
siko sexuell übertragbarer Infektionen, die enormen Gesundheitsrisiken für Mädchen durch 
frühe Schwangerschaften, das Risiko des Schulabbruchs und zusätzlicher Freiheits- und Bewe-
gungseinschränkungen, das Risiko häuslicher Gewalt (physisch, verbal oder sexuell) und das 
Risiko, von Freunden und Familie isoliert zu werden. Kinderheiraten und die damit verbunde-
nen Risiken können sich negativ, auch auf die psychische Gesundheit der Mädchen auswirken 
und zu emotionalen Problemen und Depressionen führen (UNFPA 11.2017). 

Sexuelle Gewalt gegen Frauen und 'Ehrverbrechen' 

Ausmaß und Berichtslage zu sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

Die United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Re-
public (CoI) hat in ihren Berichten wiederholt festgestellt, dass praktisch alle Konfliktparteien 
in Syrien geschlechtsbezogene und/oder sexualisierte Gewalt anwenden, wenngleich in un-
terschiedlichen Formen und Ausmaßen (AA 2.2.2024). Der UN Population Fund (UNFPA) und 
weitere UN-Organisationen, NGOs und Medien stufen das Ausmaß an Vergewaltigungen und 
sexueller Gewalt als 'endemisch, zu wenig berichtet und unkontrolliert' ein (USDOS 
20.3.2023). Allgemein ist eine von fünf Frauen in Syrien heute von sexueller Gewalt betroffen, 
wobei eine Zunahme von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt infolge der allgemei-
nen Unsicherheit und Perspektivlosigkeit der Menschen und der verloren gegangenen Rolle 
des Mannes als 'Ernährer der Familie' auch innerhalb der gebildeten städtischen Bevölkerung 
und auch in Damaskus zu verzeichnen ist (ÖB Damaskus 1.10.2021). 'Ehrverbrechen' in der 
Familie - meist gegen Frauen - kommen in ländlichen Gegenden bei fast allen Glaubensge-
meinschaften vor (AA 29.3.2023). 

Im November 2021 schätzte das Syrian Network for Human Rights (SNHR), dass die Konflikt-
parteien seit März 2011 sexuelle Gewalt in mindestens 11.526 Fällen verübt haben. Die Re-
gimekräfte und mit ihr verbündete Milizen waren für den Großteil dieser Straftaten verant-
wortlich - mehr als 8.000 Fälle, darunter mehr als 880 Straftaten in Gefängnissen und mehr 
als 440 Übergriffe auf Mädchen unter 18 Jahre. Fast 3.490 Fälle sexueller Gewalt wurden vom 
sogenannten Islamischen Staat (IS) begangen und 13 Verbrechen durch die Syrian Democratic 
Forces (SDF) (USDOS 20.3.2023). Die Niederlage des sogenannten Islamischen Staats (IS) im 
Jahr 2019, Rückschläge für andere extremistische Gruppen und der Rückgang an Kampfhand-
lungen haben dazu geführt, dass die Bevölkerung nicht mehr derart den extremsten Verlet-
zungen persönlicher gesellschaftlicher Freiheit ausgesetzt ist (FH 9.3.2023). 

Sexuelle Gewalt durch Regimekräfte 

Seit 2011 wurden Vergewaltigungen von den Regierungstruppen im Rahmen von Verhaftun-
gen, Kontrollpunkten und Hausdurchsuchungen in großem Umfang als Kriegswaffe eingesetzt, 
um den Willen der Bevölkerung zu brechen und die Gesellschaft zu destabilisieren sowie de-
mografische Veränderungen, z. B. in Homs, durch Vertreibungen zu erreichen (LDHR 10.2018): 
U.a. die CoI, Amnesty International und Human Rights Watch berichten immer wieder über 
Vergewaltigungen, Folter und systematische Gewalt gegen Frauen und Mädchen, insbeson-
dere von Seiten des syrischen Militärs und affiliierter Gruppen unter anderem an Grenzüber-
gängen, bei Militärkontrollen und in Haftanstalten. Vor allem Haftpraktiken in Syrien wiesen 
hiernach eine konstant stark geschlechtsorientierte Komponente auf. Sowohl Frauen als auch 



- 28 - 

 

Männer werden Opfer sexualisierter Gewalt, insbesondere als Bestandteil von Misshand-
lungs- und Folterpraktiken. Menschenrechtsorganisationen berichten, dass es bisher in min-
destens 20 Haftanstalten in Syrien zu Vergewaltigungen und sexueller Gewalt gegenüber 
Frauen und Mädchen gekommen ist (AA 2.2.2024). Dazu gehören Vergewaltigung, Leibesvisi-
tationen und erzwungene Nacktheit, andere Akte sexueller Gewalt, die Androhung sexueller 
Gewalt, die Folterung an Geschlechtsorganen und weitere erniedrigende und demütigende 
Behandlungen (SJAC 10.4.2019). Vergewaltigungen sind weit verbreitet, auch die Regierung 
und deren Verbündete setzten Vergewaltigung gegen Frauen, aber auch gegen Männer und 
Kinder, welche als der Opposition zugehörig wahrgenommen werden, ein, um diese zu terro-
risieren oder zu bestrafen (USDOS 12.4.2022). Auch sind einer Menschenrechtsorganisation 
zufolge nach Syrien rückkehrende Flüchtlinge, besonders Frauen und Kinder, sexueller Gewalt 
durch Regimekräfte ausgesetzt (USDOS 20.3.2023). 

Sexuelle Gewalt durch bewaffnete Gruppen in Gebieten außerhalb der Regimekontrolle 

In den Gebieten unter Kontrolle von oppositionellen Kräften im Norden und Nordwesten Sy-
riens, laufen insbesondere Aktivistinnen erhöhte Gefahr, Opfer von Repressionen zu werden. 
So gehe, laut Berichten der CoI und des SNHR, z.B. die Türkei-nahe SNA besonders rigoros 
gegen zivilgesellschaftliche Akteure vor, die sich zu Genderthemen äußern und auf sexuelle 
und geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam machen. Sexualisierte Gewalt wird daneben, 
laut früheren CoI-Berichten, aber auch von anderen bewaffneten Gruppierungen systema-
tisch ausgeübt, wie etwa durch den sogenannten Islamischen Staat (IS) und durch HTS. Sexu-
alisierte Gewalt wird daneben nach früheren CoI-Berichten auch von anderen bewaffneten 
Gruppierungen systematisch ausgeübt, wie etwa den Terrororganisationen Hay'at Tahrir ash-
Sham - HTS und IS (AA 2.2.2024). Frauen sind, bzw. waren, zudem in den vom IS und HTS 
kontrollierten Gebieten massiven Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte ausgesetzt (ÖB Da-
maskus 1.10.2021). 

Der Niedergang von Recht und Ordnung setzt Frauen einer Bandbreite von Misshandlungen 
aus, besonders durch extremistische Gruppen, die der Bevölkerung ihre eigenen Interpretati-
onen des Religionsrechts auferlegen (FH 9.3.2023): Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt ge-
gen Frauen durch Mitglieder nicht-staatlicher bewaffneter Gruppen sind zwar dokumentiert, 
kommen aber schätzungsweise weniger häufig vor als durch die Regierungstruppen und ihre 
Verbündeten. Berichten zufolge stehen Fälle von sexueller Gewalt dort im Zusammenhang mit 
sozialen Phänomenen wie Ausbeutung, Konfessionalismus und Rache, wobei Fälle dokumen-
tiert sind, die Opfer mit kurdischem Hintergrund, vermeintliche Schiiten oder regierungstreue 
Personen sowie Minderheitengruppen wie Drusen und Christen betreffen (UNCOI 8.3.2018). 

Sexuelle Gewalt ebenso wie Ausbeutung und Hürden beim Zugang zu Hilfsleistungen betref-
fen besonders oft geschiedene Frauen, Witwen und Mädchen (UNPFA 28.3.2023). Neben Fäl-
len von Versklavung, dem sinkenden Heiratsalter und Fällen von Zwangsheirat wurden offen-
bar vor allem in IS-kontrollierten Gebieten auch zunehmend Fälle von Genitalverstümmelung 
beobachtet, eine Praxis, die bis zum Ausbruch der Krise in Syrien unbekannt war und auf die 
Präsenz von Kämpfern aus Sudan und Somalia zurückzuführen war (ÖB Damaskus 1.10.2021). 

Dazu kamen Berichte aus Afrin über die Auferlegung strenger Bekleidungsvorschriften für 
Frauen und Mädchen und die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit sowie die Belästigung 
durch Mitglieder der bewaffneten Gruppen, insbesondere beim Passieren von Kontrollpunk-
ten (UNCOI 15.8.2019). Die Angst vor Entführung und sexueller Gewalt wird als ein wichtiger 
Faktor genannt, der die Bewegungsfreiheit von Frauen und Mädchen auch in den türkischen 
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Einflussgebieten einschränkt, wobei auch die Angst vor Schande und Stigmatisierung im Zu-
sammenhang mit sexueller Belästigung eine Rolle spielt (UNPFA 10.3.2019). 

Ungefähr 12.715 Personen bestehend aus verwitweten und geschiedenen Frauen und Mäd-
chen leben mit ihren Kindern in 42 Witwenlagern, was ihrem Schutz und dem Erhalt ihrer 
'Ehre' dienen soll, aber ihre Isolierung basiert auf der Einstellung, dass unverheiratete Frauen 
Schande über ihre Familie bringen (UNPFA 28.3.2023). 

Häusliche Gewalt und Gewalt in der Familie und an öffentlichen Orten sowie Umgang mit Ge-
waltopfern 

Die meisten Fälle von 'Ehrenmorden' stehen im Zusammenhang mit sexueller Gewalt, aber 
nicht notwendigerweise mit Vergewaltigung: In einigen Fällen sind es Belästigungen oder 
Übergriffe auf der Straße oder in anderen Fällen die Annahme, dass während der Entfüh-
rung/Gefangenschaft sexuelle Gewalt stattgefunden habe (UNFPA 3.2019). Ehemalige weibli-
che Häftlinge leiden unter psychischen Problemen, in vielen Fällen unter schweren körperli-
chen Verletzungen durch Gewalt, einschließlich gynäkologischer Verletzungen durch sexuelle 
Gewalt, und unter gesundheitlichen Problemen wie Lungenentzündung und Hepatitis. Dar-
über hinaus ist die Annahme weit verbreitet, dass weibliche Häftlinge sexuelle Gewalt erfah-
ren haben, was von der Familie und der Gemeinschaft als Schande für die Würde und Ehre 
des Opfers empfunden werden kann. Diese Stigmatisierung kann Berichten zufolge zu sozialer 
Isolation, Ablehnung von Arbeitsplätzen, Scheidung, Verstoßung durch die Familie und sogar 
zu 'Ehrenmorden' führen (UNFPA 11.2017). So bleibt die Gefahr von 'Ehrenmorden' durch Fa-
milienmitglieder einer der Gründe, warum sexuelle Gewalt nicht in vollem Ausmaß berichts-
mäßig erfasst ist. Tausende Überlebende von Gewalt, sexueller Ausbeutung und Zwangshei-
raten wurden von ihren Familien verstoßen (USDOS 20.3.2023). Eltern oder Ehemänner ver-
stoßen oftmals Frauen, die während der Haft vergewaltigt wurden oder wenn eine Vergewal-
tigung auch nur vermutet wird (STDOK 8.2017). Frühe und erzwungene Heiraten kommen 
auch besonders bei Binnenvertriebenen vor, weil die Familien die Ehe unter anderem als 
Schutz vor der verbreiteten sexuellen Gewalt wahrnehmen (FH 9.3.2023).  

Darüber hinaus stellt die Angst vor sozialer Stigmatisierung oder vor der Polizei ein Hindernis 
für die Anzeige von sexueller Gewalt dar. Einflussreiche Beziehungen der Frau oder des Täters 
spielen eine große Rolle bezüglich der Wirksamkeit einer solchen Anzeige. Es besteht die Ge-
fahr, dass die Frau beschuldigt wird. Wenn sie einen Vorfall anzeigt - in der Regel gegen ihren 
Ehemann - ist der soziale Druck, die Anzeige zurückzuziehen, enorm. Es heißt daher, dass 
Frauen versuchen, häusliche Gewalt innerhalb der Familie zu klären. Welche Hilfe tatsächlich 
geleistet wird, hängt jedoch von ihrer Familie ab (NMFA 5.2022). 

Berichten zufolge kam es seit 2011 zu einem Anstieg an 'Ehrenmorden' infolge des Konfliktes 
(USDOS 12.4.2022). Drei Organisationen dokumentieren zusammen von 2019 bis November 
2022 insgesamt 185 'Ehrenmorde' (USDOS 20.3.2023). Laut dem niederländischen Außenmi-
nisterium ist es jedoch nicht möglich, das konkrete Ausmaß an Blutfehden und 'Ehrenmorden' 
in Syrien in absoluten Zahlen auszudrücken. Dass diese vorkommen, wird aber von zahlreichen 
Quellen und Beispielen aus dem Berichtszeitraum belegt. Eine Quelle stellt zudem fest, dass 
sie hauptsächlich in Gebieten vorkommen, in denen Stämme eine wichtige Rolle spielen, wie 
z. B. in Suweida und im Nordosten, aber auch, dass sie nicht auf eine spezifische ethnische 
Gemeinschaft beschränkt sind (NMFA 5.2022).  

Insbesondere Haushalte mit weiblichem Haushaltsvorstand sind einem erhöhten Risiko sexu-
eller Gewalt ausgesetzt. Darüber hinaus sind unbegleitete Mädchen, Waisen oder solche, die 
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bei Verwandten und nicht bei ihren Eltern leben, Berichten zufolge von sexueller Gewalt be-
droht. Syrische Mädchen, die für den UNFPA-Bericht 2017 befragt wurden, berichteten von 
einem besonderen Risiko sexueller Gewalt auf dem Weg zur oder von der Schule, und diese 
Risiken sollen oft der Hauptgrund dafür sein, dass Mädchen entweder die Schule abbrechen 
oder von ihren Eltern aus der Schule genommen werden (UNFPA 11.2017). Für aktuelle Bei-
spiele hierzu siehe UNFPA vom 28.3.2023.  

Anzeige und Strafverfolgung 

Eine Anzeige wegen sexueller Gewalt in Syrien muss durch ein medizinisches Gutachten eines 
Gerichtsmediziners untermauert werden, aus dem die Schwere der körperlichen Verletzung 
hervorgeht. Dieses Verfahren sowie soziale Normen und Stigmata machen es Frauen, die miss-
braucht wurden, schwer, Hilfe zu suchen (NMFA 6.2021). Zudem besteht das Risiko, dass man 
ihr die Schuld für das Vorgefallene gibt (NMFA 5.2022). Die Anzeige von Gewalt durch Regie-
rungsbeamte ist noch schwieriger, weil sie rechtlich gegen Anklagen für Handlungen geschützt 
sind, die sie im Rahmen ihrer Arbeit vornehmen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand es 
wagen würde, Sicherheitsbeamte wegen Gewaltanwendung trotz der Angst vor Verschwin-
denlassen, der Verhaftung oder der Anschuldigung des Terrorismus anzuzeigen (NMFA 
6.2021). Obwohl Vergewaltigung außerhalb der Ehe strafbar ist, setzt die Regierung diese 
Bestimmungen nicht wirksam um. Darüber hinaus kann der Täter eine Strafminderung erhal-
ten, wenn er das Opfer heiratet, um das soziale Stigma der Vergewaltigung zu vermeiden. 
Dem stimmen manche Familien wegen des sozialen Stigmas durch Vergewaltigungen zu (US-
DOS 20.3.2023). Eine Frau in Furcht vor einem 'Ehrverbrechen' kann keinen Schutz von den 
Behörden wie etwa in Form eines Frauenhauses erwarten. Ihre Optionen für eventuellen 
Schutz hängen gänzlich von ihren persönlichen und gesellschaftlichen Umständen ab (NMFA 
5.2022), denn offizielle Mechanismen zum Schutz von Frauenrechten funktionieren Berichten 
zufolge nicht (FH 9.3.2023). 

Wenn eine Frau aus Anlass angeblicher 'illegitimer sexueller Handlungen' zu Schaden kommt, 
wird dies aus rechtlicher Sicht seit 2020 nicht mehr als mildernder Umstand anerkannt. Aller-
dings bleiben andere Gesetze statt des Artikels 548 des Strafgesetzes in Kraft, welche trotz-
dem eine Strafmilderung erlauben (HRW 11.1.2024). Es kommt nur zu wenigen Strafverfol-
gungen wegen Mordes oder versuchten Mordes aus Gründen der 'Ehre' (NMFA 5.2022). Auch 
können sich Vergewaltiger durch die Heirat des Opfers vor Strafe schützen (FH 9.3.2023). 

Bei 'Ehrverbrechen' in der Familie - meist gegen Frauen - besteht laut deutschem Auswärtigen 
Amt kein effektiver staatlicher Schutz (AA 29.3.2023). So stellt Vergewaltigung nach syrischem 
Recht zwar eine Straftat dar, allerdings nicht in der Ehe. Ebenso kennt das syrische Strafrecht 
keinen expliziten Straftatbestand für häusliche Gewalt (AA 2.2.2024). Es gibt zwar Frauenhäu-
ser in verschiedenen Gegenden des Landes, aber diese sind vor allem für Witwen und geschie-
dene Frauen gedacht. Auch ist die Suche nach Zuflucht schwierig, denn die Schutz suchenden 
Frauen müssen in ein anderes Gebiet umziehen und den Kontakt zu ihrer Familie abbrechen. 
Es gibt zwar Organisationen zur Unterstützung von Frauen in Not, aber die Dauer des Schutzes 
hängt von der Laufzeit des Projekts ab. Die Wahrscheinlichkeit ist nach Einschätzung des nie-
derländischen Außenministeriums groß, dass die Frauen zu ihren Familien zurückkehren müs-
sen (NMFA 5.2022). Die Finanzierung von Projekten gegen geschlechtsbasierte Gewalt ging im 
Jahr 2022 zurück - mit Auswirkungen auf die Sicherheit von Frauen und Mädchen (UNPFA 
28.3.2023). 

(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S. 189 ff) 
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Kinder 

Das Kinderschutzgesetz, Gesetz Nr. 21 von 2021, wurde im August 2022 veröffentlicht und ist 
das erste seiner Art in Syrien. Es soll die Kinder schützen, versorgen und die wissenschaftliche, 
kulturelle, psychologische und soziale Rehabilitation aller Kinder sicherstellen. Demnach hat 
der syrische Staat die Pflicht, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte von Kindern 
zu gewährleisten (OSS 18.1.2023). 

Unverändert kommt es in Syrien regelmäßig zu schwersten Verletzungen der Rechte von Kin-
dern (AA 2.2.2024). Trotz Bemühungen der Vereinten Nationen (VN) werden noch immer Kin-
der für den Dienst an der Waffe rekrutiert. Für das Jahr 2022 wurden durch die VN insgesamt 
1.669 Fälle dokumentiert (1.593 Jungen und 103 Mädchen). Rekrutierungen von Kindern wer-
den, nach dem Bericht der VN, vor allem durch die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) und 
die assoziierten YPG/YPJ (Kurdish People’s Protection Units, Women’s Protection Units), durch 
die Milizen der Syrian National Army (SNA) und durch Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) vorge-
nommen, vereinzelt auch durch das Regime und ihm nahestehende Milizen. Die meisten Kin-
der seien von den verschiedenen Konfliktparteien auch im Kampf eingesetzt worden. Dazu 
konnten die VN für das Jahr 2022 insgesamt 711 Fälle dokumentieren, in denen Kinder getötet 
(307) oder verstümmelt (404) wurden. Hauptverantwortliche seien das Regime (178 Fälle), 
SDF (73) und SNA (47). In 364 Fällen konnte die Verantwortlichkeit nicht zugeordnet werden. 
Viele Kinder werden dabei durch explosive Ladungen oder Munitionsreste getötet bzw. ver-
letzt (375). Weitere Hauptursachen sind Artillerieangriffe (217), Luftangriffe (63) und Schuss-
waffen (52) (AA 2.2.2024). Im Jahr 2021 wurden 301 Kinder durch syrische Regierungskräfte 
in Oppositionsgebieten getötet. Zwischen dem Jahr 2011 und März 2022 wurden 22,941 Kin-
der durch Regierungskräfte getötet (OSS 18.1.2023).  

Zu weiteren Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder zählten insbesondere die Rekrutie-
rung und der Einsatz von Kindersoldaten, Inhaftierung und Folter, Vergewaltigungen und se-
xuelle Gewalt gegen Kinder, Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser sowie die Verweigerung 
humanitärer Hilfsleistungen (AA 29.3.2023). 6.358 Kinder befinden sich weiterhin in Gefan-
genschaft oder sind in Regierungsgefängnissen 'verschwunden' worden. Im Jahr 2021 wurden 
48 neue Inhaftierungen von Kindern durch Regierungskräfte verzeichnet (OSS 18.1.2023). Für 
das Jahr 2022 dokumentierte SNHR willkürlicher oder unrechtmäßiger Verhaftungen von 148 
Kindern (AA 29.3.2023). 

Die Anzahl der Kinder unter den Binnenvertriebenen wächst weiterhin - mit Stand Februar 
2022 2,4 Millionen Kinder, von denen ungefähr eine Million in Ansiedlungen und Lagern lebte 
(USDOS 20.3.2023). 

Staatsbürgerschaft und Geburtsregistrierung 

Kinder leiten die Staatsbürgerschaft ausschließlich von ihrem Vater ab (USDOS 20.3.2023). 

In weiten Teilen des Landes, in denen die Standesämter nicht funktionieren, registrieren Be-
hörden Geburten oft nicht (USDOS 20.3.2023), obwohl das neue Kinderrechtsgesetz jedem 
Kind das Recht auf eine Staatsangehörigkeit garantiert (NMFA 5.2022). Das Regime registriert 
auch keine Geburten kurdischer Einwohner, die nicht die syrische Staatsbürgerschaft besitzen. 
Die Nichtregistrierung führt zur Vorenthaltung von Dienstleistungen, wie z. B. Ausstellung von 
Zeugnissen für sekundäre Schulbildung, Zugang zu Universitäten, Zugang zu formeller Be-
schäftigung sowie zu Dokumenten und Schutz (USDOS 20.3.2023). 

Bildung und Schulen 
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Laut dem Kinderschutzgesetz haben Kinder ein Recht auf Bildung (OSS 18.1.2023). Für alle 
Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren besteht Schulpflicht. Der Anteil an Einschulungen, 
Unterrichtsteilnahme und Schulabschlüssen war zwischen Buben und Mädchen vergleichbar 
(USDOS 20.3.2023).  

Mindestens 2,4 Millionen von 6,1 Millionen Kindern in Schulalter gingen 2022 in Syrien nicht 
zur Schule und eine von drei Schulen war beschädigt, zerstört oder wurde zweckentfremdet 
genutzt - auch für militärische Zwecke (HRW 12.1.2023). Kombattanten aller Seiten greifen 
regelmäßig Schulen an oder requirierten die Schulgebäude (FH 9.3.2023, zu besonderen Si-
cherheitsherausforderungen für Mädchen vgl. UNFPA 28.3.2023). SNHR’ verzeichnete im Jahr 
2022 mindestens zwei Angriffe auf Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindergärten) in Idlib 
durch Regierungskräfte. Im Jahr 2021 waren es 13 Angriffe gewesen (SNHR 17.1.2023). 

Wiederholte Angriffe auf Schulen, ökonomische Faktoren wie Kinderarbeit, die Rekrutierung 
von Buben für militärische Aufgaben und die Inhaftierung von Kindern behindern weiterhin 
die Möglichkeiten von Kindern, eine Ausbildung zu erhalten. Außerdem benötigen viele Schu-
len massive Reparaturarbeiten, einschließlich der Räumung von nicht-detonierten Explosiv-
stoffen des Krieges. Überdies brauchen die Schulen Hilfe bei der Beschaffung einer Basisaus-
stattung mit Lernmaterialien (USDOS 20.3.2023), darunter auch die wiedereröffneten Schulen 
in zuvor vom sogenannten Islamischen Staat (IS) gehaltenen Gebieten, die von den Syrian De-
mocratic Forces erobert wurden (USDOS 30.3.2021). 

Laut UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) kommt in 
Idlib, dem Gebiet anhaltender bewaffneter Zusammenstöße, ein funktionierender Klassen-
raum auf 178 Schulkinder. Viele Schulen bedürfen dort großer Reparaturen, manchmal auch 
der Entfernung nicht-detonierter Explosivstoffe. Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) zwingt ihre In-
terpretation der Scharia den Schulen auf, und diskriminiert Mädchen im HTS-Gebiet. Im Sep-
tember 2022 wurde den Aussagen von SchuldirektorInnen zufolge verheirateten Studentin-
nen der Besuch von öffentlichen Schulen und Universitäten untersagt. HTS auferlegt zudem 
Lehrerinnen und Schülerinnen Kleidervorschriften, wo es den Mädchen erlaubt, weiterhin zur 
Schule zu gehen. Große Zahlen von Mädchen werden durch HTS am Schulbesuch gehindert 
(USDOS 20.3.2023). 

Neben dem Bombardieren von Bildungseinrichtungen in Gebieten außerhalb seiner Kontrolle 
und dem Gebrauch einer Anzahl an Bildungseinrichtungen für militärische Zwecke wird auch 
der Lehrplan für Regimezwecke eingesetzt, sodass die Lehrinhalte die Assad-Herrschaft unter-
stützen. So sind die Schulkinder automatisch in zwei politischen Organisationen eingeschrie-
ben und müssen in öffentlichen Schulen jeden Tag die Parteislogans rezitieren, und werden in 
den Aussagen des Regimes unterrichtet (SNHR 17.1.2023). Auch militante islamistische Grup-
pen und die PYD (Kurdish Democratic Union Party) haben Bildungssysteme in ihren jeweiligen 
Gebieten eingerichtet, die eine durchdringende politische Indoktrinierung beinhalten (FH 
9.3.2023). Im letzteren Fall werden von den Syrian Democratic Forces Strafen gegen Mitarbei-
terInnen der Schulverwaltung verhängt, wenn diese nicht ihren (PYD-)Lehrplan verwenden 
(USDOS 20.3.2023). 

Die Lage von Kindern mit Behinderungen 

Für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen in Syrien ist es besonders schwierig, Zugang 
zu grundlegenden Dienstleistungen zu erhalten und ihre Rechte durchzusetzen (HRW 
11.1.2024). 

Kinder-, Früh- und Zwangsehe 
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Das gesetzliche Heiratsalter beträgt dem neuen Gesetz zufolge allgemein 18 Jahre (OSS 
18.1.2023). Buben im Alter von 15 Jahren oder Mädchen im Alter von 13 Jahren können hei-
raten, wenn ein Richter beide Parteien für willig und 'körperlich reif' erklärt, und die Väter 
oder Großväter beider Parteien zustimmen. Früh- und Zwangsehen sind immer häufiger an-
zutreffen, insbesondere in Gebieten unter Kontrolle bewaffneter Gruppen. Die Heiraten wer-
den aus Angst vor Haft und Wehrdienst oft nicht offiziell registriert. Die Verschlechterung der 
Wirtschaftslage sowie der Tod oder das Verschwinden des männlichen Haushaltsvorstands 
durch das Regime oder andere bewaffnete Gruppen wirken sich negativ auf die Kinder durch 
steigende Kinderarbeit und Kinderheiraten aus. Berichten zufolge arrangierten viele Familien 
die Verheiratung von Mädchen in jüngerem Alter, als dies vor Ausbruch des Konflikts üblich 
war, in dem Glauben, dass dies die Mädchen schützen und die finanzielle Belastung der Fami-
lie verringern würde. Es gibt Fälle von Früh- und Zwangsverheiratung von Mädchen mit Mit-
gliedern des Regimes, der regimenahen Kräfte und der bewaffneten Opposition (USDOS 
20.3.2023). 

Nordwestsyrien 

Laut UNOCHA hat weniger als eines von zehn Kindern Zugang zu adäquater und ausreichender 
Ernährung (AA 29.3.2023). Es wird berichtet, dass Familien im Nordwesten Syriens ihre Töch-
ter zunehmend wiederholt für kurze Zeit gegen Geld verheiraten, was den Tatbestand des 
sexuellen Menschenhandels erfüllt. Früh- und Zwangsverheiratungen waren besonders in 
Idlib vermehrt verbreitet. Es wurden Fälle berichtet, in denen SNA (Syrian National Army)-
Mitglieder der Sultan-Murad-Brigade kurdische Frauen in Afrin und Ra's al-'Ayn zwangsverhei-
rateten (USDOS 30.3.2021). 

Nordost-Syrien - Kinder und Jugendliche unter Herrschaft des sogenannten Islamischen Staats 
und der aktuelle Umgang mit ihnen 

Im Nordosten kritisiert die CoI (United Nations Independent International Commission of In-
quiry on the Syrian Arab Republic) in ihrem Bericht insbesondere die Inhaftierung ohne ge-
richtlichen Prozess von über 1.000, mitunter als Jugendliche verhafteten, männlichen mut-
maßlichen IS-Angehörigen in Haftanstalten, teilweise in Isolationshaft sowie die De-facto-In-
haftierung von rund 58.000 Personen (AA 29.3.2023). Die CoI kritisiert laut Auswärtigem Amt 
explizit die Inhaftierung von 51.600 Menschen, darunter hauptsächlich Frauen und Kindern 
unter prekären Bedingungen in den Lagern Al-Hol und Roj sowie insbesondere von bis zu 1.000 
zum Teil minderjährigen männlichen Personen, die gemeinsam mit IS-Kämpfern in Haftanstal-
ten untergebracht sind. Auch wenn in den letzten Jahren einige Menschen die Camps verlas-
sen konnten, wird der Großteil von ihnen dort seit 2019 ohne rechtsstaatliches Verfahren und 
unter schwierigsten humanitären Bedingungen festgehalten (AA 2.2.2024). Die Zustände sind 
laut Einschätzung von Human Rights Watch 'lebensbedrohlich, demütigend und oft un-
menschlich'. Unter den Festgehaltenen befinden sich ausländische StaatsbürgerInnen aus fast 
60 Staaten, die meisten Festgehaltenen sind Kinder. Zumindest 39 Staaten haben Repatriie-
rungen von etwa 9.000 Personen durchgeführt, die meisten davon in den Nachbarstaat Irak 
(HRW 11.1.2024). Wie Mitglieder der UNCOI betonen, haben auch die Kinder in den Lagern 
ein Recht auf Bildung und Spiel sowie adäquate Gesundheitsversorgung. Mütter, die sich der 
IS-Indoktrinierung widersetzen, werden z. B. verprügelt, Burschen, welche in Gefängnisse zu 
IS-Kämpfern transferiert werden, sind dort dem Risiko der weiteren IS-Indoktrinierung ausge-
setzt. Zudem halten sich weiter Opfer von IS-Vergewaltigungen mit den daraus hervorgegan-
genen Kindern im Lager auf (OHCHR 22.9.2021). Am 25.8.2022 wurden große Zahlen an Bur-
schen aus den Lagern al-Hol und Roj durch die Asayisch mit Hilfe der SDF verlegt - einige von 
den Burschen an unbekannte Orte. Im Zuge der Aktion fanden die SDF laut eigenen Angaben 
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auch jesidische Frauen und Mädchen, welche von IS-loyalen Familien gefangen gehalten wur-
den, von denen einige Jesidinnen angekettet und gefoltert hatten (UNCOI 13.3.2023). 

Auch wer (von den syrischen StaatsbürgerInnen) das Lager verlassen darf, muss verschiedene 
Bedingungen erfüllen, z. B. die Patenschaft durch einen syrischen Stamm, genug Geld für die 
Kosten (inklusive Bestechungsgelder) sowie verschiedene Dokumente vorweisen (MSF 
11.2022). Seit Mitte 2019 wurden fast 5.000 syrische Kinder im Rahmen sogenannter „Stam-
mespatenschaften“ aus den Lagern in Gemeinden im Nordosten entlassen (OCHRC 
22.9.2021). 

Die SDF hielten weiterhin mehr als 10.000 als IS-Kämpfer verdächtigte Personen und weitere 
Männer und Burschen mit angeblichen Verbindungen zum IS fest. Vielen fehlt eine gesetzliche 
Einspruchsmöglichkeit gegen ihre Haft, besonders Nicht-Syrern. Der Kontakt zu Außenwelt ist 
begrenzt, oft nur in Form sporadischer Briefe. Humanitären Helfern ist der Zugang zu den Hun-
derten Burschen verwehrt trotz Hinweisen, dass sie dringend medizinische und andere Hilfe 
benötigen. Eine große Zahl an Burschen ist Berichten zufolge seit Jänner 2022 im al-Sina'a 
Gefängnis an Tuberkulose verstorben. Andere Burschen werden in sogenannten Rehabilitati-
onszentren festgehalten, wobei zu den mehr als 800 Burschen kein voller Zugang für humani-
täre Hilfe besteht (UNCOI 13.3.2023). 

Aus früheren Jahren sind Zwangsverheiratungen durch den IS bekannt - in vielen Fällen junge 
Mädchen (USDOS 20.3.2023): Ab 2014 begann der IS, Frauen und Mädchen im Alter von zwölf 
bis 16 Jahren in den von ihm kontrollierten Gebieten zwangszuverheiraten. Auch entführte 
der IS jesidische Mädchen im Irak und brachte sie zur Vergewaltigung und Zwangsverheiratung 
nach Syrien (USDOS 20.3.2021). Die Free Yezidi Foundation berichtete, dass jesidische Frauen 
und Kinder aufgrund des schweren Traumas, das sie durch die Behandlung unter dem IS erlit-
ten haben, und aus Angst bei IS-nahen Familien in Internierungslagern bleiben (USDOS 
20.3.2023). Der Oberste Geistliche Rat der Jesiden hat angekündigt, dass jedes Kind eines mus-
limischen oder „unbekannten“ Vaters als muslimisch registriert werden muss, wodurch jesidi-
schen Kindern, die unter dem IS geboren wurden, ein Platz in der jesidischen Gemeinschaft 
verwehrt wird, und ein weiteres Hindernis für die Rückkehr jesidischer Frauen in ihre Heimat-
gemeinden entsteht (USDOS 30.3.2021). 

Kindesmisshandlung und -missbrauch 

Das Gesetz verbietet Kindesmisshandlung nicht ausdrücklich. Es sieht vor, dass Eltern ihre Kin-
der in einer Form disziplinieren können, die nach allgemeinem Brauch zulässig ist (USDOS 
20.3.2023). Regierungstruppen setzen die Vergewaltigung von Kindern als „Kriegswaffe“ ein 
und missbrauchen Kinder von Oppositionellen in Gefängnissen, an Kontrollpunkten und bei 
Hausdurchsuchungen systematisch und komplett ungestraft. Einem befragten Unteroffizier 
zufolge machten sie bei der Inhaftierung keinen Unterschied zwischen Erwachsenen und Min-
derjährigen, selbst in Fällen, in denen Folter angewendet wurde. Kinder werden absichtlich 
mit Erwachsenen zusammen eingesperrt, weshalb es auch zu Vergewaltigungen durch andere 
Gefangene kommt (ZI 2.7.2017). Regimemitarbeiter folterten Berichten zufolge Kinder auch 
wegen ihrer familiären Verbindungen - real oder angenommen - mit Menschenrechtsaktivis-
tInnen und mit anderen AktivistInnen (USDOS 20.3.2023). 

NGOs berichteten ausführlich über Regime- und regimefreundliche Kräfte sowie HTS und IS, 
die Kinder sexuell missbrauchen, foltern, festhalten, töten und anderweitig misshandeln. Die 
HTS hat Kinder in den von ihr kontrollierten Gebieten extrem hart bestraft und auch hinge-
richtet. Das gesetzliche Alter für die sexuelle Mündigkeit liegt bei 15 Jahren, wobei es keine 
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Ausnahmeregelung für Minderjährige gibt. Vorehelicher Sex ist illegal, aber Beobachter be-
richteten, dass die Behörden das Gesetz nicht durchsetzen. Die Vergewaltigung eines Kindes 
unter 15 Jahren wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 21 Jahren und Zwangsarbeit 
bestraft. Es gab keine Berichte über die strafrechtliche Verfolgung in Vergewaltigungsfällen 
von Kindern durch das Regime (USDOS 20.3.2023). 

Kinderarbeit und Nahrungsmittelversorgung 

Das Gesetz sieht den Schutz von Kindern vor Ausbeutung am Arbeitsplatz vor und verbietet 
die schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Es gab nur wenige öffentlich zugängliche Informa-
tionen über die Durchsetzung des Kinderarbeitsgesetzes. Das Regime unternahm keine nen-
nenswerten Anstrengungen zur Durchsetzung von Gesetzen, die Kinderarbeit verhindern oder 
beseitigen. Das Mindestalter für die meisten nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten beträgt 15 
Jahre oder den Abschluss der Grundschule, je nachdem, was zuerst eintritt. Das Mindestalter 
für die Beschäftigung in Industrien mit schwerer Arbeit beträgt 17 Jahre. Für die Beschäftigung 
von Kindern unter 16 Jahren ist die Erlaubnis der Eltern erforderlich. Kinder, die jünger als 18 
Jahre sind, dürfen nicht mehr als sechs Stunden pro Tag arbeiten und keine Überstunden leis-
ten oder in Nachtschichten, an Wochenenden oder offiziellen Feiertagen arbeiten. Das Gesetz 
sieht vor, dass die Behörden bei Verstößen „angemessene Strafen“ verhängen sollen. Es gab 
jedoch keine Informationen, aus denen hervorging, welche Strafen angemessen waren. Die 
Beschränkungen für Kinderarbeit gelten nicht für Personen, die in Familienbetrieben arbeiten 
und kein Gehalt erhalten (USDOS 12.4.2022). 

Kinderarbeit gibt es in Syrien sowohl in informellen Sektoren, einschließlich Betteln, Hausar-
beit und Landwirtschaft, als auch in Positionen, die mit dem Konflikt zu tun haben, z. B. als 
Aufpasser, Spione und Informanten. Bei konfliktbezogener Arbeit sind Kinder erheblichen Ge-
fahren durch Vergeltung und Gewalt ausgesetzt. Organisierte Bettelringe setzen die innerhalb 
des Landes vertriebenen Kinder weiterhin der Zwangsarbeit aus (USDOS 12.4.2022). Viele be-
waffnete Gruppen rekrutieren Kinder als Soldaten. Binnenvertriebene und Flüchtlinge sind 
besonders vulnerabel bezüglich sexueller und Arbeitsausbeutung sowie Menschenhandel (FH 
9.3.2023). 

Die Zahl der chronisch unterernährten Kinder (unter fünf Jahren) stieg von 553.000 im Jahr 
2022 auf 609.979 im Jahr 2023. Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen 
(WFP) sind 75.726 Kinder (zwischen sechs und 59 Monaten) akut unterernährt. Nicht zuletzt 
durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dürften sich diese Zahlen über das Jahr 
2022 erhöht haben, auch aufgrund der Abhängigkeit insbesondere der Regimegebiete von Im-
porten aus Russland. Rund 70 Prozent der Bevölkerung macht von negativen Bewältigungs-
mechanismen Gebrauch (z. B. Verschuldung, Kinderarbeit, Kinderehe, Auswanderung, Verrin-
gerung der Anzahl täglicher Mahlzeiten). Versorgungsengpässe halten an oder verschlimmern 
sich. Etwa 90 Prozent aller Haushalte geben über die Hälfte ihres Jahreseinkommens für Le-
bensmittel und andere Grundbedürfnisse (Wasser, Strom) aus, in 48 Prozent der Haushalte 
tragen Kinder zum Einkommen bei (AA 29.3.2023). Kinder als Straßenverkäufer oder auf Müll-
halden wurden mit der anhaltenden Verschlechterung der Lebensbedingungen aller syrischen 
Familien ein regelmäßiger Anblick, weil Hunderttausende von Familien unterhalb der Armuts-
grenze leben. Auch kam es zu einer Zunahme an obdachlosen Kindern, die allen Formen der 
Ausbeutung ausgesetzt sind (SNHR 20.11.2021). 

Nicht-explodierte Kampfmittelrückstände, Landminen etc. als besondere Gefahr für Kinder 

Das United Nations Mine Action Service (UNMAS) bezeichnet das Ausmaß, die Schwere und 
die Komplexität der Bedrohung durch Sprengstoffe in Syrien nach wie vor als ein großes 
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Schutzproblem, das die humanitäre Krise und die Gefährdung der Zivilbevölkerung in den be-
troffenen Gebieten verschärft (UNMAS 9.2022). Insgesamt wurden seit 2011 3.353 ZivilistIn-
nen, darunter 889 Kinder, durch Anti-Personen-Landminen getötet (SNHR 4.4.2023). 1.435 
SyrerInnen, darunter 518 Kinder, starben bisher durch Streumunition und ihre Überreste, die 
von den syrischen Streitkräften und Russland eingesetzt wurden (SNHR 30.1.2023). 

Die Überreste der Waffen, die das syrische Regime und seine Verbündeten bei der massiven 
und wahllosen Bombardierung der nicht von ihnen kontrollierten Gebiete eingesetzt haben, 
und die es in jeder Form, Art und Größe gibt, gehören zu den größten Gefahren, die das Leben 
der Zivilbevölkerung und insbesondere der Kinder bedrohen - auch in Hinkunft. An erster 
Stelle stehen die Überreste von Streumunition, die in großem Umfang und wahllos eingesetzt 
wurde; die Submunition oder „Bomblets“ dieser Waffen sind über große Gebiete verteilt, 
nachdem sie durch die erste Explosion nach dem Einschlag des Hauptsprengkörpers weiträu-
mig verstreut wurden, wobei zwischen 10 Prozent und 40 Prozent dieser „Bomblets“ nicht 
explodiert sind und daher eine tödliche Gefahr darstellen. Diese Submunition, die in großer 
Zahl auf landwirtschaftlichen Flächen, in den Ruinen von Städten und Dörfern und sogar in 
Flüchtlingslagern verstreut ist, ist in der Regel gut versteckt und kann jederzeit explodieren, 
weil sie durch jede noch so kleine Bewegung ausgelöst wird. Landminen, die von allen Kon-
fliktparteien gelegt wurden, stellen in dieser Kategorie nach Streumunition die zweitgrößte 
tödliche Bedrohung dar. Die Überreste dieser Waffen haben zahlreiche zivile Opfer gefordert, 
vor allem unter Kindern, die am stärksten gefährdet sind, weil sie die Überreste nicht identifi-
zieren oder ihre Gefahr nicht erkennen können. Diejenigen Kinder, welche durch die Explosi-
onen dieser Überreste verletzt wurden, haben oft Gliedmaßen verloren oder sind anderweitig 
dauerhaft behindert und müssen für den Rest ihres Lebens mit diesen Beeinträchtigungen le-
ben (SNHR 20.11.2021). 

(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S. 202 ff) 

1.2.4. Einreise nach Syrien und Bewegungsfreiheit 

Ein- und Ausreise, Situation an Grenzübergängen 

Die syrische Regierung kann die Ausstellung von Reisepässen oder anderen wichtigen Doku-
menten aufgrund der politischen Einstellung einer Person, deren Verbindung zu oppositionel-
len Gruppen oder der Verbindung zu einem von der Opposition dominierten geografischen 
Gebiet verweigern (USDOS 20.3.2023). Das syrische Regime hat zudem Erfordernisse für Aus-
reisegenehmigungen eingeführt. Die Regierung verbietet durchgängig die Ausreise von Mit-
gliedern der Opposition oder Personen, die als solche wahrgenommen werden oder mit die-
sen oder mit Oppositionsgebieten in Verbindung stehen. Deshalb zögern diese sowie ihre Fa-
milien, eine Ausreise zu versuchen, aus Angst vor Angriffen/Übergriffen und Festnahmen an 
den Flughäfen und Grenzübergängen. Auch JournalistInnen und MenschenrechtsaktivistInnen 
sowie Personen, die sich in der Zivilgesellschaft engagieren, sowie deren Familien und Perso-
nen mit Verbindungen zu ihnen werden oft mit einem Ausreiseverbot belegt. Viele Personen 
erfahren erst von einem Ausreiseverbot, wenn ihnen die Ausreise verweigert wird. Berichten 
zufolge verhängt das Regime Reiseverbote ohne Erklärung oder explizite Nennung der Dauer. 
Erhalten AktivistInnen oder JournalistInnen eine Ausreiseerlaubnis, so werden sie bei ihrer 
Rückkehr verhört (USDOS 20.3.2023). Männern im wehrpflichtigen Alter ist die Ausreise ver-
boten. Der Reisepass wird ihnen vorenthalten, und Ausnahmen werden nur mit Genehmigung 
des Rekrutierungsbüros, welches bescheinigt, dass der Wehrdienst geleistet wurde, gewährt 
(AA 2.2.2024). 
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In Syrien betragen die Kosten für einen Reisepass aktuell 7 USD im regulären Verfahren und 
56 USD im sogenannten „Expressverfahren“, welches dennoch mehrere Wochen dauern kann. 
Im Ausland liegen die Kosten bei 300 USD für das Regel- und 800 USD für das Expressverfah-
ren. Die Gültigkeit beträgt in der Regel nur zwei Jahre. Damit ist der syrische Pass einer der 
teuersten der Welt. Seit Ende 2022 lässt sich beobachten, dass Ämter in Aleppo und Hama 
wieder Reisepässe für vertriebene syrische Staatsangehörige aus Oppositionsgebieten aus-
stellen, bei denen als Ausstellungsort „Idlib Center“ angegeben wird. Eine (nicht-repräsenta-
tive) Preisermittlung durch Forschungspartner des Auswärtigen Amts hat ergeben, dass etwa 
die Gebühren für Reisepässe für syrische Staatsangehörige in den Oppositionsgebieten nahe 
an den im Ausland erhobenen Preisen liegen (Idlib: 700 USD, Azaz 600 USD) und selbst einfa-
che Auszüge um ein Vielfaches teurer sind als in den Regimegebieten (Idlib 60 USD, Azaz 50 
USD). Eine Ausnahme bildet al-Qamishli im Nordosten, wo das Regime in Abstimmung mit den 
sogenannten Selbstverwaltungsbehörden ein Sicherheits- und Verwaltungszentrum unter-
hält, in dem entsprechende Dienstleistungen günstiger ausfallen (Reisepass: 300 USD, Regis-
terauszug 6 USD). Die Selbstbeschaffung durch Passieren informeller Checkpoints an der Front 
ist sowohl lebensgefährlich als auch teuer (1.000 USD/Strecke) (AA 2.2.2024). 

Flüchtlingsbewegungen finden in die angrenzenden Nachbarländer statt. Die Grenzen sind 
zum Teil für den Personenverkehr geschlossen, bzw. können ohne Vorankündigung kurzfristig 
geschlossen werden, und eine Ausreise aus Syrien unmöglich machen (AA 16.5.2023). Das Re-
gime schließt regelmäßig den Flughafen von Damaskus sowie Grenzübergänge und begründet 
dies mit Gewalt, bzw. drohender Gewalt (USDOS 20.3.2023). Im Anschluss an israelische Luft-
schläge auf die Flughäfen Aleppo und Damaskus musste der Flugverkehr teilweise eingestellt 
werden (AA 2.2.2024). 

Die auf Grund von COVID-19 verhängten Sperren der Grenzübergänge vom regierungskontrol-
lierten Teil in den Libanon, nach Jordanien (Nasib) und in den Irak (Al-Boukamal) für den Per-
sonenverkehr wurden zwischenzeitig aufgehoben. Neue Einschränkungen seitens des Libanon 
sind mehr der Vermeidung illegaler Migration aus Syrien in den Libanon als COVID-Maßnah-
men geschuldet. Der libanesische Druck zur freiwilligen Rückkehr einer wachsenden Zahl syri-
scher Flüchtlinge steigt. Die Grenzen zwischen der Türkei und den syrischen kurdisch besetz-
ten Gebieten sind geschlossen; zum Irak hin sind diese durchlässiger (ÖB Damaskus 12.2022). 

Rückkehr 

Die Regierung erlaubt SyrerInnen, die im Ausland leben, ihre abgelaufenen Reisepässe an den 
Konsulaten zu erneuern. Viele SyrerInnen, die aus Syrien geflohen sind, zögern jedoch, die 
Konsulate zu betreten, aus Angst, dass dies zu Repressalien gegen Familienangehörige in Sy-
rien führen könnte (USDOS 20.3.2023). 

Die Behandlung von Einreisenden nach Syrien ist stark vom Einzelfall abhängig, über den ge-
nauen Kenntnisstand der syrischen Behörden gibt es keine gesicherten Kenntnisse. Es ist al-
lerdings davon auszugehen, dass die syrischen Nachrichtendienste über allfällige exilpolitische 
Tätigkeiten informiert sind, ebenso ist von vorhandenen 'black lists' betreffend Regimegegner 
immer wieder die Rede. Je nach Sachlage kann es aber (z.B. aufgrund von Desertion oder 
Wehrdienstverweigerung oder früherer politischer Tätigkeit) durchaus zu Schwierigkeiten mit 
den syrischen Behörden kommen. Seit 1.8.2020 wurde – bedingt durch den Devisenmangel – 
bei Wiedereinreise ein Zwangsumtausch von 100 USD pro Person zu dem von der Regierung 
festgelegten Wechselkurs eingeführt. Damit einher geht ein Kursverlust gegenüber Umtausch 
zum Marktkurs von mittlerweile bereits mehr als 50 Prozent (ÖB Damaskus 12.2022). 
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Auch länger zurückliegende Gesetzesverletzungen im Heimatland (z. B. illegale Ausreise) kön-
nen von den syrischen Behörden bei einer Rückkehr verfolgt werden. In diesem Zusammen-
hang kommt es immer wieder zu Verhaftungen. Z.B. müssen deutsche männliche Staatsange-
hörige, die nach syrischer Rechtsauffassung auch die syrische Staatsangehörigkeit besitzen, 
sowie syrische Staatsangehörige mit Aufenthaltstitel in Deutschland auch bei nur besuchswei-
ser Einreise damit rechnen, zum Militärdienst eingezogen oder zur Zahlung eines Geldbetra-
ges zur Freistellung vom Militärdienst gezwungen zu werden. Eine vorab eingeholte Reisege-
nehmigung der syrischen Botschaft stellt keinen verlässlichen Schutz vor Zwangsmaßnahmen 
seitens des syrischen Regimes dar. Auch aus Landesteilen, die aktuell nicht unter der Kontrolle 
des syrischen Regimes stehen, sind Fälle zwangsweiser Rekrutierung bekannt (AA 16.5.2023). 
Die Dokumentation von Einzelfällen zeigt immer wieder, dass es insbesondere auch bei aus 
dem Ausland Zurückkehrenden trotz positiver Sicherheitsüberprüfung eines Dienstes jeder-
zeit zur Verhaftung kommen kann. Häufiger werden die Festgenommenen an Haftanstalten 
der Geheimdienste oder des Militärs überstellt, oft in den Raum Damaskus (AA 2.2.2024). 

Es ist nicht Standard, dass SyrerInnen bei der legalen Ein- und Ausreise nach ihren Login-Daten 
für ihre Konten für soziale Medien gefragt werden, aber für Einzelfälle kann das nicht ausge-
schlossen werden, z. B. wenn jemand - aus welchem Grund auch immer - auf dem Flughafen 
das Interesse der Behörden bei der Ausreise - erweckt (NMFA 5.2022). 

Durch das Fehlen klarer Informationen über das Prozedere für eine Rückkehr, durch das Zu-
rückhalten der Gründe für die Ablehnung einer Rückkehr, bzw. durch das Fehlen einer Ein-
spruchsmöglichkeit enthält die syrische Regierung ihren BürgerInnen im Ausland das Recht 
auf Einreise in ihr eigenes Land vor (UNCOI 7.2.2023). 

(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S.216 ff) 

1.2.5. Rückkehr 

Die offizielle politische Position des Regimes hinsichtlich der Rückkehr von Geflüchteten 
wurde im Berichtszeitraum angepasst. In einem anlässlich des UNHCR-Exekutivkomitees am 
12.10.2023 veröffentlichten Statement versicherte das syrische Regime, dass es sichere Rück-
kehrbedingungen schaffe. Die Versprechungen, z. B. zum Wehrdienst, bleiben jedoch vage. 
Nach Einschätzung vieler Beobachter könne kaum mit großangelegter Flüchtlingsrückkehr ge-
rechnet werden (AA 2.2.2024).  

Die UNO konstatiert im Bericht der von ihr eingesetzten Independent International Commis-
sion of Inquiry on the Syrian Arab Republic (COI) vom 7.2.2023 landesweit schwere Verstöße 
gegen die Menschenrechte sowie das humanitäre Völkerrecht durch verschiedene Akteure, 
welche Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen darstellen könnten, und 
sieht keine Erfüllung der Voraussetzungen für nachhaltige, würdige Rückkehr von Flüchtlingen 
gegeben (UNCOI 7.2.2023). Eine UNHCR-Umfrage im Jahr 2022 unter syrischen Flüchtlingen 
in Ägypten, Libanon, Jordanien und Irak ergab, dass nur 1,7 Prozent der Befragten eine Rück-
kehr in den nächsten 12 Monaten vorhatten (CNN 10.5.2023). Obwohl sich am Bestehen der 
Fluchtursachen, insbesondere im Hinblick auf verbreitete Kampfhandlungen sowie die in wei-
ten Teilen des Landes katastrophale humanitäre, wirtschaftliche und Menschenrechtslage 
nichts geändert hat, erhöhen manche Aufnahmestaaten in der Region gezielt den politischen, 
rechtlichen und sozioökonomischen Druck auf syrische Geflüchtete, um eine “freiwillige Rück-
kehr“ zu erwirken (AA 2.2.2024). 

RückkehrerInnen nach Syrien müssen laut Human Rights Watch mit einer Reihe von Men-
schenrechtsverletzungen rechnen, von willkürlicher Verhaftung, Folter, Verschwindenlassen 
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(HRW 12.1.2023; vgl. Al Jazeera 17.5.2023) bis hin zu Beschränkungen beim Zugang zu ihren 
Herkunftsgebieten (HRW 11.1.2024). Vergleichbare Menschenrechtsverletzungen und Re-
pressionen durch lokale Akteure wurden im Berichtszeitraum, in absoluten Zahlen betrachtet 
in geringerem Umfang, auch in Nicht-Regimegebieten dokumentiert. Unverändert besteht so-
mit in keinem Teil Syriens ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte 
Personen und Rückkehrende. Es gibt keine Rechtssicherheit oder Schutz vor politischer Ver-
folgung, willkürlicher Verhaftung und Folter. Die Gefahr, Opfer staatlicher Repression und 
Willkür zu werden, bleibt für Einzelne unvorhersehbar. Auch erschienen Berichte über erneute 
Vertreibung, Sanktionen bzw. Repressionen, bis hin zu einer unmittelbaren Gefährdung für 
Leib und Leben von Rückkehrenden. Menschenrechtsorganisationen und Rückkehrende be-
richten von zahlreichen Fällen, in denen Rückkehrende verhaftet, gefoltert oder eingeschüch-
tert wurden. Nach entsprechenden Berichten von Amnesty International (AI) und Human 
Rights Watch (HRW) von September bzw. Oktober 2021 präsentierten der Zusammenschluss 
von Zivilgesellschaftsorganisationen Voices for Displaced Syrians Forum und der Think Tank 
Operations and Policy Center im Frühjahr 2022 eine gemeinsame Studie (Stand November 
2022) zu Rückkehrenden aus Europa (Deutschland, Dänemark, Niederlande), der engeren 
Nachbarschaft (Türkei, Libanon, Jordanien, Irak, Ägypten) und anderen Regionen Syriens. 
Diese dokumentiert innerhalb eines Jahres schwierigste Rückkehrbedingungen in allen Regio-
nen Syriens, darunter in einigen Fällen physische Gewalt und Verhaftungen der Betroffenen 
oder von Angehörigen sowie weitgehende Bewegungsbeschränkungen. Sie kommt zu dem 
Schluss, dass die Rückkehrbedingungen nach Syrien in keiner Hinsicht erfüllt seien. UNHCR, 
IKRK und IOM vertreten unverändert die Auffassung, dass die Bedingungen für eine freiwillige 
Rückkehr von Geflüchteten nach Syrien in Sicherheit und Würde angesichts der unverändert 
bestehenden, signifikanten Sicherheitsrisiken in ganz Syrien nicht erfüllt sind. Eine sichere 
Rückkehr Geflüchteter kann derzeit insofern für keine Region Syriens und für keine Personen-
gruppe gewährleistet, vorhergesagt oder gar überprüft werden (AA 2.2.2024).  

Darüber hinaus können belastbare Aussagen oder Prognosen zu Rückkehrfragen nach geogra-
fischen Kriterien laut Auswärtigem Amt weiterhin nicht getroffen werden. Insbesondere für 
die Gebiete unter Kontrolle des Regimes, einschließlich vermeintlich friedlicherer Landesteile 
im äußersten Westen Syriens sowie in der Hauptstadt Damaskus, gilt unverändert, dass eine 
belastbare Einschätzung der individuellen Gefährdungslage aufgrund des dortigen Herr-
schaftssystems, seiner teilweise rivalisierenden Geheimdienste sowie regimenaher Milizen 
ohne umfassende zentrale Steuerung nicht möglich ist (AA 2.2.2024). 

Laut UNHCR sind von 2016 bis Ende 2020 170.000 Flüchtlinge (40.000 2020 gegenüber 95.000 
im Jahr 2019) zurückgekehrt, der Gutteil davon aus dem Libanon und Jordanien (2019: 
30.000), wobei die libanesischen Behörden weit höhere Zahlen nennen (bis 2019: 187.000 
rückkehrende Flüchtlinge). COVID-bedingt kam die Rückkehr 2020 zum Erliegen. Die Rückkehr 
von Flüchtlingen wird durch den Libanon und die Türkei mit erheblichem politischem Druck 
verfolgt. Als ein Argument für ihre Militäroperationen führt die Türkei auch die Rückführung 
von Flüchtlingen in die von der Türkei kontrollierten Gebiete an. Die Rückkehrbewegungen 
aus Europa sind sehr niedrig. Eine von Russland Mitte November 2020 initiierte Konferenz zur 
Flüchtlingsrückkehr in Damaskus (Follow-up 2021 sowie 2022), an der weder westliche noch 
viele Länder der Region teilnahmen, vermochte an diesen Trends nichts zu ändern (ÖB Da-
maskus 12.2022). 

Laut Vereinten Nationen (u. a. UNHCR) sind die Bedingungen für eine nachhaltige Flüchtlings-
rückkehr in großem Umfang derzeit nicht gegeben (ÖB Damaskus 12.2022). 

Hindernisse für die Rückkehr 
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Rückkehrende sind auch Human Rights Watch zufolge mit wirtschaftlicher Not konfrontiert 
wie der fehlenden Möglichkeit, sich Grundnahrungsmittel leisten zu können. Die meisten fin-
den ihre Heime ganz oder teilweise zerstört vor, und können sich die Renovierung nicht leis-
ten. Die syrische Regierung leistet keine Hilfe bei der Wiederinstandsetzung von Unterkünften 
(HRW 12.1.2023). In der von der Türkei kontrollierten Region um Afrin nordöstlich von Aleppo 
Stadt wurde überdies berichtet, dass Rückkehrer ihre Häuser geplündert oder von oppositio-
nellen Kämpfern besetzt vorgefunden haben. Auch im Zuge der türkischen Militäroperation 
'Friedensquelle' im Nordosten von Syrien Anfang Oktober 2019 kam es zu Plünderungen und 
gewaltsamen Enteignungen von Häusern und Betrieben von Kurden, Jesiden und Christen 
durch Türkei-nahe Milizen (ÖB Damaskus 12.2022). Neben den fehlenden sozioökonomischen 
Perspektiven und Basisdienstleistungen ist es oft auch die mangelnde individuelle Rechtssi-
cherheit, die einer Rückkehr entgegensteht. Nach wie vor gibt es Berichte über willkürliche 
Verhaftungen und das Verschwinden von Personen. Am stärksten betroffen sind davon Akti-
visten, oppositionelle Milizionäre, Deserteure, Rückkehrer und andere, die unter dem Ver-
dacht stehen, die Opposition zu unterstützen. Um Informationen zu gewinnen, wurden auch 
Familienangehörige oder Freunde von Oppositionellen bzw. von Personen verhaftet. Deutlich 
wird die mangelnde Rechtssicherheit auch laut ÖB Damaskus an Eigentumsfragen. Das Eigen-
tum von Personen, die wegen gewisser Delikte verurteilt wurden, kann vom Staat im Rahmen 
des zur Terrorismusbekämpfung erlassenen Gesetzes Nr. 19 konfisziert werden. Darunter fällt 
auch das Eigentum der Familien der Verurteilten in einigen Fällen sogar ihrer Freunde. Das im 
April 2018 erlassene Gesetz Nr. 10 ermöglicht es Gemeinde- und Provinzbehörden, Zonen für 
die Entwicklung von Liegenschaften auszuweisen und dafür auch Enteignungen vorzunehmen. 
Der erforderliche Nachweis der Eigentumsrechte für Entschädigungszahlungen trifft beson-
ders Flüchtlinge und Binnenvertriebene. Konkrete Pläne für die Einrichtung von Entwicklungs-
zonen deuten auf Gebiete hin, die ehemals von der Opposition gehalten wurden. Von den 
großflächigen Eigentumstransfers dürften regierungsnahe Kreise profitieren. Auf Druck von 
Russland, der Nachbarländer sowie der Vereinten Nationen wurden einige Abänderungen vor-
genommen, wie die Verlängerung des Fristenlaufs von 30 Tagen auf ein Jahr (ÖB Damaskus 
12.2022). Flüchtlinge und Binnenvertriebene sind besonders von Enteignungen betroffen (BS 
23.2.2022). Zudem kommt es zum Diebstahl durch Betrug von Immobilien, deren Besitzer - z. 
B. Flüchtlinge - abwesend sind (The Guardian 24.4.2023). Viele von ihren Besitzern verlassene 
Häuser wurden mittlerweile von jemandem besetzt. Sofern es sich dabei nicht um Familien-
mitglieder handelt, ist die Bereitschaft der Besetzer, das Haus oder Grundstück zurückzuge-
ben, oft nicht vorhanden. Diese können dann die Rückkehrenden beschuldigen, Teil der Op-
position zu sein, den Geheimdienst auf sie hetzen, und so in Schwierigkeiten bringen (Balan-
che 13.12.2021). Der Mangel an Wohnraum und die Sorge um zurückgelassenes Eigentum ge-
hören zu den Faktoren, die syrische Flüchtlinge davon abhalten, nach Syrien zurückzukehren 
(AA 29.11.2021).  

Laut einer Erhebung der Syrian Association for Citizen's Dignity (SACD) ist für 58 Prozent aller 
befragten Flüchtlinge die Abschaffung der Zwangsrekrutierung die wichtigste Bedingung für 
die Rückkehr in ihre Heimat (AA 4.12.2020). Nach Einschätzung von Human Rights Watch nutzt 
das Regime Schlupflöcher in den Amnestiedekreten aus, um Rückkehrer unmittelbar nach der 
Einreise wieder auf Einberufungslisten zu setzen. Amnesty International dokumentierte Fälle 
von Rückkehrern, die aufgrund der Wehrpflicht zunächst festgenommen und nach Freilassung 
unmittelbar zum Militärdienst eingezogen wurden (AA 29.11.2021). 
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Die laut Experteneinschätzung katastrophale wirtschaftliche Lage ist ein großes Hindernis für 
die Rückkehr: Es gibt wenige Jobs, und die Bezahlung ist schlecht (Balanche 13.12.2021). Ne-
ben sicherheitsrelevanten und politischen Überlegungen der syrischen Regierung dürfte die 
Limitierung der Rückkehr auch dem Fehlen der notwendigen Infrastruktur und Unterkünfte 
geschuldet sein (ÖB 1.10.2021). 

Das geringe Angebot an Bildungs-, Gesundheits- und Grundversorgungsleistungen in Syrien 
wirken abschreckend auf potenzielle Rückkehrer. Eine geringere Lebensqualität im Exil erhöht 
nicht immer die Rückkehrbereitschaft. Es hat sich gezeigt, dass Flüchtlinge seltener in Bezirke 
zurückkehren, die in der Vergangenheit von intensiven Konflikten geprägt waren (Weltbank 
2020). Ein relevanter Faktor im Zusammenhang mit der Schaffung von physischer Sicherheit 
ist auch die Entminung von rückeroberten Gebieten, insbesondere solchen, die vom IS gehal-
ten wurden (z. B. Raqqa, Deir Ez-Zor). Laut aktueller Mitteilung von UNMAS vom November 
2022 sind weder Ausmaß noch flächenmäßige Ausdehnung der Kontaminierung von Syrien 
mit explosiven Materialien bisher in vollem Umfang bekannt. Es wird geschätzt, dass mehr als 
zehn Mio. Menschen also rund 50 Prozent der Bevölkerung dem Risiko ausgesetzt sind, in ih-
rem Alltag mit explosiven Materialien in Kontakt zu kommen. Dabei sind Männer aufgrund 
unterschiedlicher sozialer Rollen dem Risiko stärker ausgesetzt als Frauen. Im Schnitt gab es 
seit Kriegsbeginn alle zehn Minuten ein Opfer des Kriegs oder mittelbarer Kriegsfolgen. Ein 
Drittel der Opfer von Explosionen sind gestorben, 85 Prozent der Opfer sind männlich, fast 50 
Prozent mussten amputiert werden und mehr als 20 Prozent haben Gehör oder Sehvermögen 
verloren. Zwei Drittel der Opfer sind lebenslang eingeschränkt. 39 Prozent der Unfälle ereig-
neten sich in Wohngebieten, 34 Prozent auf landwirtschaftlichen Flächen, zehn Prozent auf 
Straßen oder am Straßenrand. Seit 2019 waren 26 Prozent der Opfer IDPs (ÖB Damaskus 
12.2022). 

Es ist wichtig, dass die Rückkehrer an ihren Herkunftsort zurückkehren, weil sie dann Zugang 
zu einem sozialen Netzwerk und/oder ihrem Stamm haben. Diejenigen, die aus dem Ausland 
in ein Gebiet ziehen, aus dem sie nicht stammen, verfügen nicht über ein solches Sicherheits-
netz (NMFA 7.2019). So berichtet UNHCR von einer 'sehr begrenzten' und 'abnehmenden' Zahl 
an Rückkehrern über die Jahre. Im 1. Quartal 2022 kehrten demnach insgesamt 22.052 Perso-
nen an ihre Herkunftsorte zurück. Hierbei handelte es sich allerdings zu 94 Prozent um Rück-
kehrer innerhalb Syriens (UNHCR 6.2022). Insgesamt ging im Jahr 2022 laut UN-Einschätzung 
die Bereitschaft zu einer Rückkehr zurück, und zwar aufgrund von Sicherheitsbedenken der 
Flüchtlinge. Stattdessen steigt demnach die Zahl der SyrerInnen, welche versuchen, Europa zu 
erreichen, wie beispielsweise das Bootsunglück vom 22.9.2022 mit 99 Toten zeigte. In diesem 
Zusammenhang wird Vorwürfen über die willkürliche Verhaftung mehrer männlicher Überle-
bender durch die syrische Polizei und den Militärnachrichtendienst nachgegangen (UNCOI 
7.2.2023). 

(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S.269 ff) 

Administrative Bedingungen für eine Rückkehr sowie Möglichkeit der Rückkehr an den Her-
kunftsort 

Administrative Verfahren der syrischen Behörden für RückkehrerInnen 

Die syrische Regierung bietet administrative Verfahren an, die Rückkehrwillige aus dem Aus-
land oder aus von der Opposition kontrollierten Gebieten vor der Rückkehr in durch die Re-
gierung kontrollierte Gebiete durchlaufen müssen, um Probleme mit der Regierung zu ver-
meiden. Im Rahmen dieser Verfahren führen die syrischen Behörden auf die eine oder andere 
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Weise eine Überprüfung der RückkehrerInnen durch. Während des als 'Sicherheitsüberprü-
fung' (arabisch muwafaka amniya) bezeichneten Verfahrens werden die Namen der Antrag-
stellerInnen mit Fahndungslisten verglichen. Beim sogenannten 'Statusregelungsverfahren' 
(arabisch: taswiyat wade) beantragen die AntragstellerInnen, wie es in einigen Quellen heißt, 
die 'Versöhnung', sodass ihre Namen von den Fahndungslisten der syrischen Behörden gestri-
chen wird (DIS 5.2022). Es mangelt insbesondere an einheitlichen bzw. verlässlichen Verfah-
ren zur Klärung des eigenen Status mit den Sicherheitsbehörden (Überprüfung, ob gegen 
die/den Betroffene/n etwas vorliegt) und an verfügbaren Rechtswegen (AA 2.2.2024).  

Gemäß Berichten von Menschenrechtsorganisationen kommt es zu systematischen, politisch 
motivierten Sicherheitsüberprüfungen von Rückkehrwilligen, zur Ablehnung zahlreicher Rück-
kehrwilliger und zu gezielten Menschenrechtsverletzungen gegen Rückkehrende sowie Ver-
letzungen von im Rahmen lokaler Rückkehrinitiativen getroffenen Vereinbarungen (Einzug 
zum Militärdienst, Verhaftung, etc.) (AA 29.11.2021). Auch die United Nations Independent 
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (CoI) berichtet von Men-
schenrechtsverletzungen in ihrem Berichtszeitraum, darunter den Tod eines Rückkehrers in 
Haft, dem man lebensrettende medizinische Versorgung verweigert hatte. Er war Anfang 2022 
bei seiner Rückkehr nach Syrien trotz eines erfolgten Beilegungs-, bzw. 'Versöhnungspro-
zesses', verhaftet worden (UNCOI 7.2.2023). 

So gilt es zum Beispiel für die Rückkehr nach Homs, in die von der Regierung gehaltenen Teile 
von Idlib sowie ins Umland von Damaskus (Rif Dimashq) mehrere und sich überlappende Ge-
nehmigungsprozesse bei einer Reihe von Behörden zu durchlaufen. Oft beinhalten diese Pro-
zedere eine geheimdienstliche Sicherheitsgenehmigung oder ein Beilegungsabkommen oder 
beides, je nachdem woher die Rückkehrenden kommen, wo sie hingehen, und was ihre Profile 
sind. Einige mussten etwa schon vor ihrer Rückkehr ihren Status bei Zentren zur 'Statusklä-
rung' in Regierungsgebieten 'klären', indem Verwandte oder Freunde vor Ort dies für sie 
durchführten. Andere gingen direkt zu diesen Zentren, nachdem sie durch Schmuggelrouten 
in das Gebiet zurückkehrten oder nachdem sie an einem Grenzübergang um eine 'Statusklä-
rung' angesucht hatten. Andere wiederum mussten eine Sicherheitsgenehmigung für einen 
Wohnsitz, bzw. Aufenthalt ('residence') bereits vor ihrer Rückkehr einholen. Andere versuch-
ten an kollektiven Rückkehraktionen aus dem Libanon teilzunehmen (UNCOI 7.2.2023). 

Auch nach vermeintlicher Klärung des Status mit einer oder mehreren der Sicherheitsbehör-
den innerhalb oder außerhalb Syriens kann es nach Rückkehr jederzeit zu unvorhergesehenen 
Vorladungen und/oder Verhaftungen durch diese oder Dritte kommen. Berichte verschiede-
ner Menschenrechtsorganisationen bestätigen, dass selbst eine von der jeweiligen Sicher-
heitsbehörde vorgenommene positive Sicherheitsüberprüfung jederzeit von dieser revidiert 
werden kann und damit keine Garantie für eine sichere Rückkehr leistet (AA 2.2.2024). 

Sicherheitsüberprüfungen (besonders al-Muwafaqa al-Amniyeh, die Sicherheitsgenehmi-
gung) vor der Rückkehr sowie inoffizielle Schutzzusagen 

Es gibt widersprüchliche Informationen darüber, ob sich Personen, die nach Syrien zurückkeh-
ren wollen, einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen müssen oder nicht (AA 19.5.2020). Ge-
mäß einem Rechtsexperten der ÖB Damaskus hat prinzipiell jeder syrische Staatsbürger das 
Recht, sich auf dem syrischen Staatsgebiet zu bewegen sowie es zu verlassen. Er darf gemäß 
Artikel 38 der syrischen Verfassung von 2012 nicht an der Rückkehr gehindert werden. Daraus 
folgt, dass von syrischen StaatsbürgerInnen vor ihrer Rückkehr keine Sicherheitsgenehmigung 
verlangt wird, oder sie um eine solche ansuchen müssen. Der Konflikt hat die Sicherheitsge-
nehmigung jedoch ins Zentrum gerückt. Viele syrische StaatsbürgerInnen haben die Rückkehr 
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nach Syrien erwägt, fürchten allerdings, von den syrischen Behörden verhaftet zu werden. Da 
die syrische Regierung bestrebt war, zu zeigen, dass Syrien sicher ist, und für die Rückkehr von 
Flüchtlingen offen steht, damit diese am Wiederaufbau des Landes teilnehmen, hat die syri-
sche Regierung zur Erleichterung der Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien zugestimmt, in 
manchen Fällen bekannt zu geben, ob jemand gemäß ihrer Aufzeichnungen in Syrien gesucht 
wird. Dies ist bei der freiwilligen Rückkehr von Gruppen von Syrern aus dem Libanon der Fall, 
erleichtert durch die Kooperation des General Security Office (GSO) im Libanon mit den syri-
schen Behörden. Das heißt, bei der Teilnahme an einer GSO-unterstützten Rückkehr führt das 
GSO akkordiert mit den syrischen Behörden eine Sicherheitsüberprüfung durch und leitet die 
persönlichen Daten der RückkehrerInnen an die syrischen Behörden weiter. Letztere informie-
ren das GSO dann darüber, welche Personen eine Sicherheitsfreigabe erhalten haben. Eine 
ähnliche Vorgehensweise wurde auch bei individuellen Rückkehrern aus Jordanien vermerkt: 
Rückkehrer müssen hierzu bei der syrischen Botschaft in Amman um eine Sicherheitsfreigabe 
ansuchen (VB der ÖB Damaskus 27.9.2022). 

Laut einer in Syrien tätigen Menschenrechtsorganisation überprüfen die syrischen Behörden 
bei der Sicherheitsüberprüfung Informationen über den/die AntragstellerIn, Familienmitglie-
der und eventuell auch seine/ihre erweiterte Familie. Das syrische Außenministerium ermög-
lichte im Rahmen des Amnestiegesetzes (Gesetzesdekret Nr. 7/2022 vom 30.4.2022), welches 
alle von syrischen StaatsbürgerInnen vor dem 30.4.2022 verübten 'terroristischen Verbre-
chen' ohne Todesopfer beinhaltet, dass syrische StaatsbürgerInnen im Ausland durch die dip-
lomatischen Vertretungen überprüft werden, ob sie unter das Amnestiegesetz fallen. Die be-
troffenen Personen müssen bei der syrischen Botschaft ihres Wohnorts erscheinen, und einen 
gesonderten Antrag ausfüllen. Die syrische Botschaft leitet den Antrag dann an das Außenmi-
nisterium weiter, das eine Liste mit den persönlichen Daten der AntragstellerInnen vorberei-
tet, und sie an das syrische Innenministerium weiterleitet. Letzteres gleicht die Namen auf der 
Liste mit einer zentralen Datenbank ab, um zu überprüfen, ob eine Person Verbindungen zu 
'terroristischen' Gruppierungen hat (Rechtsexperte 27.9.2022). Das Auswärtige Amt weist je-
doch darauf hin, dass jeder Geheimdienst auch eigene Fahndungslisten führt. Es findet keine 
zuverlässige und für Betroffene verlässliche Abstimmung und Zentralisierung statt (AA 
29.3.2023). 

Nach Angaben des deutschen Auswärtigen Amtes müssen sich syrische Flüchtlinge, unabhän-
gig von ihrer politischen Orientierung, vor ihrer Rückkehr weiterhin einer Sicherheitsüberprü-
fung durch die syrischen Sicherheitsbehörden unterziehen (AA 19.5.2020). Laut Mohamad 
Rasheed braucht jeder, der nach Syrien zurückkehren will, eine Sicherheitsüberprüfung, selbst 
Eltern von Personen, die für das syrische Regime arbeiten (Rasheed 28.12.2021). Die Kriterien 
und Anforderungen für ein positives Ergebnis sind nicht bekannt (AA 19.5.2020). Auch nach 
Angaben der International Crisis Group stellt die Sicherheitsüberprüfung durch den zentralen 
Geheimdienst in Damaskus (oder die Verweigerung einer solchen) die endgültige Entschei-
dung darüber dar, ob ein Flüchtling sicher nach Hause zurückkehren kann, unabhängig davon, 
welchen administrativen Weg ein Flüchtling, der zurückkehren möchte, einschlägt (ICG 
13.2.2020). Im Gegensatz dazu berichtete die dänische Einwanderungsbehörde auf der 
Grundlage von Befragungen, dass SyrerInnen, die sich außerhalb Syriens aufhalten und nicht 
von der syrischen Regierung gesucht werden, keine Sicherheitsgenehmigung für die Rückkehr 
nach Syrien benötigen. Syria Direct berichtete dem DIS hingegen, dass nur SyrerInnen im Li-
banon, die über eine 'organisierte Gruppenrückkehr' nach Syrien zurückkehren wollen, eine 
Sicherheitsüberprüfung für die Einreise nach Syrien benötigen (DIS 12.2020). 
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Laut Fabrice Balanche brauchen Personen, die kein politisches Asyl und keine Probleme mit 
dem Regime haben, auch keine Sicherheitsüberprüfung, sondern nur jene, die auf einer Liste 
gesuchter Personen stehen. Um diese Überprüfung durchzuführen, bezahlt man die zustän-
dige Behörde (z. B. syrische Botschaft, Grenzbeamte an der Grenze zwischen Syrien und Liba-
non, syrische Behörden im Heimatort in Syrien), um zu überprüfen, ob der eigene Name auf 
einer Liste steht (Balanche 13.12.2021). Die Dokumentation von Einzelfällen zeigt demnach 
immer wieder, dass es insbesondere auch bei aus dem Ausland Zurückkehrenden trotz positi-
ver Sicherheitsüberprüfung eines Dienstes jederzeit zu Verhaftungen kommen kann (AA 
2.2.2024), zum Teil, um von den Rückkehrenden Geld zu erpressen (UNCOI 7.2.2023; vgl. Ba-
lanche 13.12.2021).  

Die Herkunftsregion spielt eine große Rolle für die Behörden bei der Behandlung von Rück-
kehrern, genauso wie die Frage, was die Person in den letzten Jahren gemacht hat. SyrerInnen 
aus Homs, Deir iz-Zor oder Ost-Syrien werden dabei eher verdächtigt als Personen aus traditi-
onell regierungstreuen Gebieten (Khaddour 24.12.2021). Besonders Gebiete, die ehemals un-
ter Kontrolle oppositioneller Kräfte standen (West-Ghouta, Homs, etc.), stehen seit der Rück-
eroberung durch das Regime unter massiver Überwachung und der syrische Staat kontrolliert 
genau, wer dorthin zurückkehren darf. Es kann also besonders schwierig sein, für eine Rück-
kehr in diese Gebiete eine Sicherheitsgenehmigung zu bekommen, und falls man diese erhält 
und zurückkehrt, wird man den Sicherheitsbehörden berichterstatten müssen (Üngör 
15.12.2021).  

Mehrere Experten gehen davon aus, dass es vor allem auf die informelle Sicherheitsgarantie 
ankommt. Der sicherste Schutz vor Inhaftierung ist es, ein gutes Netzwerk bzw. Kontakte zum 
Regime zu haben, die einem im Notfall helfen können. Man muss jemanden in der Politik oder 
vom Geheimdienst haben, den man um Schutz bittet (Balanche 13.12.2021; vgl. Khaddour 
24.12.2021, Rechtsexperte 27.9.2022). Laut Kheder Khaddour wird der offizielle Weg zur 
Rückkehr kaum genutzt, nicht nur weil er sehr langwierig ist, sondern auch weil niemand Ver-
trauen in die Institutionen hat. Nur bekannte Oppositionspersonen müssen den offiziellen 
Weg gehen, dieser Prozess bringt aber keine Garantie mit sich. Daher muss zusätzlich auch 
immer eine informelle Sicherheitsgarantie über persönliche Kontakte erlangt werden, wenn 
jemand zurückkehren will. Wenn jemand auf einer schwarzen Liste aufscheint, muss er seinen 
Namen bereinigen lassen. Dies geschieht meist durch Bestechung (Khaddour 24.12.2021). Per-
sonen, die erfahren, dass sie von den Behörden gesucht werden, bezahlen große Summen an 
Vermittler und Mitglieder der Sicherheitskräfte, um bei der Rückkehr eine Verhaftung zu ver-
meiden (UNCOI 7.2.2023). 

'Versöhnungsanträge', Statusregelungsverfahren 

Das Regime hat einen Mechanismus zur Erleichterung der 'Versöhnung' und Rückkehr ge-
schaffen, der als 'Regelung des Sicherheitsstatus' (taswiyat al-wadaa al-amni) bezeichnet wird. 
Das Verfahren beinhaltet eine formale Klärung mit jedem der vier großen Geheimdienste und 
eine Überprüfung, ob die betreffende Person alle vorgeschriebenen Militärdienstanforderun-
gen erfüllt hat. Einzelne Personen in Aleppo berichteten jedoch, dass sie durch die Teilnahme 
am 'Versöhnungsprozess' einem größeren Risiko ausgesetzt wären, bei späteren Interaktio-
nen mit Sicherheitsbeamten verhaftet und erpresst zu werden (ICG 9.5.2022). Personen, die 
von der syrischen Regierung gesucht werden und deshalb keine Erlaubnis zur Rückkehr erhal-
ten, werden aufgefordert, ihren Status zu 'regularisieren', bevor sie zurückkehren können 
(Reuters 25.9.2018; vgl. SD 16.1.2019). 
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Nach Angaben eines syrischen Generals müssen Personen, die aus dem Ausland zurückkehren 
wollen, bei der zuständigen syrischen Vertretung einen Antrag auf 'Versöhnung' stellen und 
unter anderem angeben, wie und warum sie das Land verlassen haben, und Informationen 
über ihre Aktivitäten während ihres Auslandsaufenthalts vorlegen. Diese Informationen wer-
den an das syrische Außenministerium weitergeleitet, wo eine Sicherheitsprüfung durchge-
führt wird. SyrerInnen, die über die Landgrenzen einreisen, müssen nach Angaben des Gene-
rals einen 'Versöhnungsantrag' ausfüllen (DIS 6.2019). Um eine Verhaftung bei der Rückkehr 
zu vermeiden, versuchen SyrerInnen, Informationen über ihre Sicherheitsakte zu erhalten und 
diese, wenn möglich, zu löschen. Persönliche Kontakte und Bestechungsgelder sind die ge-
bräuchlichsten Kanäle und Mittel zu diesem Zweck (ICG 13.2.2020; vgl. EASO 6.2021), doch 
aufgrund ihrer Informalität und des undurchsichtigen Charakters des syrischen Sicherheitssek-
tors sind solche Informationen und Freigaben nicht immer zuverlässig, und nicht jeder kann 
sie erhalten (ICG 13.2.2020). Zwei Quellen berichteten EASO, dass, wenn ein/e RückkehrerIn 
durch informelle Netzwerke oder Beziehungen (arab. 'wasta') herausfindet, dass er oder sie 
nicht von den syrischen Behörden gesucht wird, es dennoch keine Garantie dafür gibt, dass er 
oder sie bei der Rückkehr nicht verhaftet wird (EASO 6.2021). 

Rückkehrverweigerungen 

Die Regierung verweigert gewissen BürgerInnen die Rückkehr nach Syrien, während andere 
SyrerInnen, die in die Nachbarländer flohen, die Vergeltung des Regimes im Fall ihrer Rückkehr 
fürchten (USDOS 12.4.2022). Der Prozentsatz der AntragstellerInnen, die nicht zur Rückkehr 
zugelassen werden, ist nach wie vor schwer zu ermitteln (ICG 13.2.2020): Ihr Anteil wird von 
verschiedenen Quellen aus den Jahren 2018 bis 2022 auf 5 Prozent (SD 16.1.2019), 10 Prozent 
(Reuters 25.9.2018), 20 Prozent (Qantara 2.2.2022) oder bis zu 30 Prozent (ABC 6.10.2018) 
geschätzt. Das Regime fördert nicht die sichere, freiwillige Rückkehr in Würde, eine Umsied-
lung oder die lokale Integration von IDPs. In einigen Fällen ist es Binnenvertriebenen nicht 
gestattet, in ihre Heimatgebiete zurückzukehren (USDOS 12.4.2022). Einige BeobachterInnen 
und humanitäre HelferInnen geben an, dass die Bewilligungsquote für AntragstellerInnen aus 
Gebieten, die als regierungsfeindliche Hochburgen identifiziert wurden, fast bei null liegt (ICG 
13.2.2020). Gründe für die Ablehnung können (vermeintliche) politische Aktivitäten gegen die 
Regierung, Verbindungen zur Opposition oder die Nichterfüllung der Wehrpflicht sein (Reu-
ters 25.9.2018; vgl. ABC 6.10.2018, SD 16.1.2019).  

Weitere im Fall einer Rückkehr benötigte behördliche Genehmigungen 

Berichte internationaler Organisationen ergeben ein Bild regional unterschiedlicher Bedingun-
gen und Politiken zur Flüchtlingsrückkehr. Neben sicherheitsrelevanten und politischen Über-
legungen der syrischen Regierung dürfte die Limitierung der Rückkehr auch dem Fehlen der 
notwendigen Infrastruktur und Unterkünfte geschuldet sein (ÖB Damaskus 12.2022). 

Es muss z. B. bei Abschluss eines Immobilienkaufvertrags, bevor die Immobilie übertragen 
werden kann, bei den Sicherheitsbehörden um eine Freigabe angesucht werden. Bei Mietver-
trägen wurde diese Regelung jüngst vereinfacht, sodass die Daten erst nach Abschluss des 
Vertrags an die Gemeinde übermittelt werden mussten. Diese Information wird dann an die 
Sicherheitsbehörden weitergegeben, die im Nachhinein einen Einspruch erheben können. 
Diese Regelung wurde aber nach aktuellen Informationen nur in Damaskus umgesetzt, außer-
halb muss die Genehmigung nach wie vor vorab eingeholt werden. Auch hinsichtlich Damas-
kus wurde berichtet, dass SyrerInnen aus anderen Gebieten nicht erlaubt wurde, sich in Da-
maskus niederzulassen. Die Niederlassung ist dementsprechend – für alle Gebiete unter Re-
gierungskontrolle – von einer Zustimmung der Sicherheitsbehörden abhängig (ÖB Damaskus 
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12.2022). Erschwerend kommt hinzu, dass eine von einer regierungsnahen Stelle innerhalb 
Syriens ausgestellte Sicherheitsgenehmigung in Gebieten, die von anderen regierungsnahen 
Stellen kontrolliert werden, als ungültig angesehen werden kann. Dies ist auf die Fragmentie-
rung des Sicherheitsapparats der Regierung zurückzuführen, welche die Mobilität auf Gebiete 
beschränkt, die von bestimmten regierungsnahen Sicherheitsbehörden kontrolliert werden 
(EASO 6.2021). 

Gefährdungslage 

Insbesondere für die Gebiete unter Kontrolle des Regimes, einschließlich vermeintlich friedli-
cherer Landesteile im äußersten Westen Syriens sowie in der Hauptstadt Damaskus, gilt ge-
mäß deutschem Auswärtigem Amt unverändert, dass eine belastbare Einschätzung der indivi-
duellen Gefährdungslage aufgrund des dortigen Herrschaftssystems, seiner teilweise rivalisie-
renden Geheimdienste sowie regimenaher Milizen ohne umfassende zentrale Steuerung nicht 
möglich ist (AA 2.2.2024).  

Eine besondere Gefahr, Ziel staatlicher und von Willkür geprägter Repression zu werden, be-
steht für alle, die sich in der Vergangenheit (system-) kritisch geäußert oder betätigt haben 
oder sich auf andere Weise das Missfallen des Regimes zugezogen haben. Dies kann nach Ein-
schätzungen von Menschenrechtsorganisationen bereits dann der Fall sein, wenn Betroffene 
in familiären Verbindungen zu vermeintlichen Oppositionellen oder Regimefeinden stehen o-
der ihre regionale Herkunft (z. B. ehemalige Oppositionsgebiete) dies nahelegt. Berichte deu-
ten jedoch darauf hin, dass selbst regimenahe Personen Opfer von Repressionen werden kön-
nen (AA 2.2.2024). Einer Umfrage des Middle East Institute im Februar 2022 zufolge berichte-
ten 27 Prozent der RückkehrerInnen, dass sie oder jemand Nahestehender aufgrund ihres Her-
kunftsorts, für das illegale Verlassen Syriens oder für das Stellen eines Asylantrags Repression 
ausgesetzt sind. Ein Rückkehrhindernis ist zudem laut Menschenrechtsberichten das Wehr-
dienstgesetz, das die Beschlagnahmung von Besitz von Männern ermöglicht, die den Wehr-
dienst vermieden haben, und nicht die Befreiungsgebühr bezahlt haben (USDOS 20.3.2023). 

Syrische Flüchtlinge müssen bereit sein, der Regierung gegenüber vollständig Rechenschaft 
über ihre Beziehungen zur Opposition abzulegen, um nach Hause zurückkehren zu dürfen. Die 
RückkehrerInnen sind Schikanen oder Erpressungen durch die Sicherheitsbehörden sowie In-
haftierung und Folter ausgesetzt, um Informationen über die Aktivitäten der Flüchtlinge im 
Ausland zu erhalten (TWP 2.6.2019). 

Gemäß der United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Syrian 
Arab Republic könnte das Unterlassen einer klaren Information über die Rückkehrverfahren 
und das Vorenthalten der Gründe für Rückkehrverweigerungen, bzw. einer Einspruchsmög-
lichkeit in solchen Fällen eine 'willkürliches Vorenthalten des Rechts auf Einreise von SyrerIn-
nen im Ausland in ihr eigenes Land' durch die syrische Regierung darstellen. Dieses Vorgehen 
könnte auch als Verletzung des internationalen humanitären Gewohnheitsrechts gelten (UN-
COI 7.2.2023). 

Rückkehr an den Herkunftsort 

Wenn eine Person in ihre Heimat zurückkehren möchte, können viele Faktoren die Möglich-
keit dazu beeinflussen. Ethnisch-konfessionelle, wirtschaftliche und politische Aspekte spielen 
ebenso eine Rolle wie Fragen des Wiederaufbaus und die Haltung der Regierung gegenüber 
den der Opposition nahestehenden Gemeinschaften. Wenn es darum geht, wer in seine Hei-
matstadt zurückkehren darf, können laut einem Experten ethnische und religiöse, aber auch 
praktische Motive eine Rolle spielen (FIS 14.12.2018). Einem Syrien-Experten zufolge dient 
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eine von einer syrischen Botschaft oder einem Konsulat erteilte Sicherheitsgenehmigung le-
diglich dazu, dem Inhaber die Einreise nach Syrien zu ermöglichen. Sie garantiert dem Rück-
kehrer nicht, dass er seinen Herkunftsort in den von der Regierung kontrollierten Gebieten 
auch tatsächlich erreichen kann (EASO 6.2021). Auch über Damaskus wurde berichtet, dass 
SyrerInnen aus anderen Gebieten sich dort nicht niederlassen durften. Demnach ist die An-
siedlung - in allen Gebieten unter staatlicher Kontrolle - von der Genehmigung der Sicherheits-
behörden abhängig (ÖB Damaskus 29.9.2020). SyrerInnen, die nach Syrien zurückkehren, kön-
nen sich nicht einfach an einem beliebigen Ort unter staatlicher Kontrolle niederlassen (ÖB 
Damaskus 21.8.2019). Demnach ist die Ansiedlung - in allen Gebieten unter staatlicher Kon-
trolle - von der Genehmigung der Sicherheitsbehörden abhängig (ÖB Damaskus 29.9.2020). 
Die Sicherheit von Rückkehrern wird nicht in erster Linie von der Region bestimmt, in die sie 
zurückkehren, sondern davon, wie die RückkehrerInnen von den Akteuren, die die jeweiligen 
Regionen kontrollieren, wahrgenommen werden (AA 2.2.2024). Die Rückkehr an den Her-
kunftsort innerhalb der von der Regierung kontrollierten Gebiete erfordert einen anderen 
Weg, der von lokalen Machthabern wie den Gemeindebehörden oder den die Regierung un-
terstützenden Milizen gesteuert wird. Die Verfahren, um eine Genehmigung für die Einreise 
in den Herkunftsort zu erhalten, variieren von Ort zu Ort und von Akteur zu Akteur. Da sich 
die lokale Machtdynamik im Laufe der Zeit verschiebt, sind auch die unterschiedlichen Ver-
fahren Veränderungen unterworfen (EASO 6.2021). 

Übereinstimmenden Berichten der Vereinten Nationen (VN) und Menschenrechtsorganisati-
onen (UNHCR, Human Rights Watch, Enab Baladi, The Syria Report) und Betroffenen zufolge 
werden Verstöße gegen Wohn-, Land- und Eigentumsrechte seitens des Regimes fortgesetzt. 
Dies dokumentieren nicht zuletzt offizielle staatliche Gazetten. Die Rechte der Zivilbevölke-
rung auf Zugang und Nutzung ihres Eigentums werden durch Konfiszierung, Enteignung, Zer-
störung oder Zwangsverkauf, zum Teil mit gefälschten Dokumenten, verletzt. Laut der oben 
angeführten Berichte hätten Sicherheitsbehörden bzw. regimetreue Milizen zudem der ver-
triebenen, oft als regimekritisch oder oppositionsnah angesehenen Bevölkerung, die Rückkehr 
an ihre Ursprungsorte verweigert (AA 2.2.2024). Das Gesetz Nr. 10 von 2018 wird weiterhin 
zur Belohnung von regimeloyalen Personen verwendet und schafft Hürden für die Rückkehr 
von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, die in ihre Heime zurückkehren möchten. Laut Be-
richten ersetzt die Regierung so ehemalige BewohnerInnen von vormaligen Oppositionsgebie-
ten durch ihr gegenüber loyalere Personen. Dies betrifft disproportional sunnitische Flücht-
linge und IDPs. Laut Einschätzung von SNHR (Syria Network for Human Rights) steckt die Re-
gierungsstrategie dahinter, durch einen demografischen und gesellschaftlichen Wandel des 
Staats, automatisch eine Hürde für die Rückkehr von IDPs und Flüchtlingen zu schaffen (US-
DOS 2.6.2022). 

Andere RückkehrerInnen müssen Berichten zufolge Bestechungsgelder an die Lokalverwal-
tung zahlen, um Zugang zu ihren Heimen zu erhalten. Anderen wird der Zugang zu ihren Hei-
men verwehrt. Auch gibt es Fälle, wo Immobilien von Nachbarn übernommen wurden, und 
die Rückkehrwilligen bedrohen, wenn sie versuchen, ihren Besitz wieder zu beanspruchen. 
Eine regierungstreue Miliz erlangte z. B. durch öffentliche Versteigerungen an enteignetes 
Land, was einer bereits dokumentierten Praxis entspricht. Gegenmaßnahme für derartige Si-
tuationen fehlen oder sind ineffektiv (UNCOI 7.2.2023). 

Einige ehemals von der Opposition kontrollierte Gebiete sind für alle, die in ihre ursprüngli-
chen Häuser zurückkehren wollen, praktisch abgeriegelt. In anderen versucht das Regime, die 
Rückkehr der ursprünglichen Bevölkerung einzuschränken, um eine Wiederherstellung des so-
zialen Umfelds, das den Aufstand unterstützt hat, zu vermeiden. Einige nominell vom Regime 
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kontrollierte Gebiete wie Dara'a, die Stadt Deir ez-Zour und Teile von Aleppo und Homs kon-
frontieren für Rückkehrer mit schweren Zerstörungen, der Herrschaft regimetreuer Milizen, 
Sicherheitsproblemen wie Angriffen des Islamischen Staats oder einer Kombination aus allen 
drei Faktoren (ICG 13.2.2020). So durften z. B. nach Angaben von Aktivisten bisher nur wenige 
Familien mit Verbindungen zu regierungsnahen Milizen und ältere Bewohner zurückkehren 
(MEI 6.5.2020). Vor zwei Jahren haben die syrischen Behörden begonnen, ehemaligen Bewoh-
nern die Rückkehr nach Yarmouk zu erlauben, wenn diese den Besitz eines Hauses nachweisen 
können, und eine Sicherheitsfreigabe vorliegt. Bislang sollen allerdings nur wenige zurückge-
kommen sein. UNRWA dokumentierte bis Juni 2022 die Rückkehr von rund 4.000 Personen, 
weitere 8.000 haben im Laufe des Sommers eine Rückkehrerlaubnis bekommen (zur Einord-
nung: Vor 2011 lebten dort 160.000 PalästinenserInnen zusätzlich zu SyrerInnen) (TOI 
17.11.2022). Viele kehren aus Angst vor Verhaftungen und Zwangsrekrutierungen oder auf-
grund der nicht mehr vorhandenen Wohnung nicht zurück. Die Rückkehrer kämpfen laut UN-
RWA mit einem 'Mangel an grundlegenden Dienstleistungen, begrenzten Transportmöglich-
keiten und einer weitgehend zerstörten öffentlichen Infrastruktur' (TOI 17.11.2022). 

Es hat sich gezeigt, dass Flüchtlinge seltener in Bezirke zurückkehren, die in der Vergangenheit 
von intensiven Konflikten geprägt waren. Das geringe Angebot an Bildungs-, Gesundheits- und 
Grundversorgungsleistungen in Syrien wirken abschreckend auf potenzielle Rückkehrer. Eine 
geringere Lebensqualität im Exil erhöht nicht immer die Rückkehrbereitschaft (Weltbank 
2020). Es ist wichtig, dass die Rückkehrer an ihren Herkunftsort zurückkehren, weil sie dann 
Zugang zu einem sozialen Netzwerk und/oder ihrem Stamm haben. Diejenigen, die aus dem 
Ausland in ein Gebiet ziehen, aus dem sie nicht stammen, verfügen nicht über ein solches 
Sicherheitsnetz (NMFA 7.2019). So berichtet UNHCR von einer 'sehr begrenzten' und 'abneh-
menden' Zahl an Rückkehrern über die Jahre. Im 1. Quartal 2022 kehrten demnach insgesamt 
22.052 Personen an ihre Herkunftsorte zurück und davon handelte es sich bei 94 Prozent um 
Rückkehrer innerhalb Syriens (UNHCR 6.2022), wenngleich von der UNO auch Fälle dokumen-
tiert sind, dass Binnenvertriebene von aktuell oppositionell gehaltenen Gebieten aus nicht in 
ihre Heimatdörfer im Regierungsgebiet zurückkehren durften - trotz vorheriger Genehmigung 
(UNCOI 7.2.2023). 

Laut Einschätzung der United Nations Independent International Commission of Inquiry on 
the Syrian Arab Republic könnte das Vorgehen der Regierung möglicherweise eine Verletzung 
von Unterkunfts-, Land- und Besitzrechten dar. Die Duldung der Inbesitznahme von Immobi-
lien durch Dritte könnte eine Verletzung des Schutzes genannter Rechte darstellen. Sie haben 
auch mögliche Verletzungen des internationalen humanitären Gewohnheitsrechts zur Folge 
bezüglich der Besitzrechte von Vertriebenen (UNCOI 7.2.2023). 

(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S.278 ff) 

Ergänzende Informationen zur Behandlung bei und nach der Rückkehr 

Am 10.5.2023 erklärten die Außenminister von Russland, Türkei, Iran und Syrien, dass erst die 
nötige Infrastruktur für eine sichere Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien geschaffen werden 
müsse (SNHR 6.2023). Es besteht nach wie vor kein freier und ungehinderter Zugang von UN-
HCR und anderer Menschenrechtsorganisationen zu Rückkehrenden in Syrien, sodass eine 
Nachverfolgung und Überwachung des Rückkehrprozesses sowie des Schicksals der Rückkeh-
renden nicht möglich ist. Aufgrund der fehlenden Überwachung durch internationale Organi-
sationen bei der Rückkehr ist es unklar, wie systematisch und weit verbreitet Übergriffe gegen 
Rückkehrer sind. Es gibt kein klares Gesamtmuster bei der Behandlung von Rückkehrern, auch 
wenn einige Tendenzen zu beobachten sind. Die Tatsache, dass der zuständige Beamte am 
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Grenzübergang oder in der örtlichen Sicherheitsdienststelle die Befugnis hat, seine eigene Ent-
scheidung über den einzelnen Rückkehrer zu treffen, trägt zur Abwesenheit eines klaren Mus-
ters bei (DIS 5.2022). Die Behandlung von Menschen, die nach Syrien einreisen, hängt stark 
vom Einzelfall ab, und es gibt keine zuverlässigen Informationen über den Kenntnisstand der 
syrischen Behörden über einzelne Rückkehrer (ÖB Damaskus 29.9.2020). 

Es ist schwierig, Informationen über die Situation von Rückkehrern in Syrien zu erhalten. Re-
gierungsfreundliche Medien berichten über die Freude der RückkehrerInnen (TN 10.12.2018), 
pro-oppositionelle Medien berichten über Inhaftierungen und willkürliche Tötungen von 
RückkehrerInnen (TN 10.12.2018; vgl. TWP 2.6.2019, FP 6.2.2019). Zudem wollen viele Flücht-
linge aus Angst vor Repressionen durch die Regierung nach ihrer Rückkehr nach Syrien nicht 
mehr mit Journalisten (TN 10.12.2018) oder auch nur mit Angehörigen sprechen (SD 
16.1.2019; vgl. TN 10.12.2018). Die syrische Regierung und ihr Sicherheitsapparat sind immer 
wieder gegen Personen vorgegangen, die sich abweichend oder oppositionell geäußert haben, 
unter anderem durch willkürliche Inhaftierung, Folter und Schikanen gegen Kritiker und ihre 
Angehörigen. Trotz Amnestien und gegenteiliger Erklärungen hat die syrische Regierung bis-
her keine Änderung ihres Verhaltens erkennen lassen. Selbst dort, wo Einzelpersonen von der 
Regierung Sicherheitsgarantien erhalten haben, kam es zu Übergriffen. Jeder, der aus dem 
Land geflohen ist oder sich gegen die Regierung geäußert hat, läuft Gefahr, als illoyal angese-
hen zu werden, was dazu führen kann, dass er verdächtigt, bestraft oder willkürlich inhaftiert 
wird (COAR/HRW/HBS/JUSOOR 19.4.2021). BürgerInnen in von der Regierung rückeroberten 
Gebieten wie auch Rückehrende gehören zu den verwundbarsten Bevölkerungsgruppen. 
RückkehrerInnen und Binnenvertriebene sind am ehesten von gesellschaftlichem Ausschluss 
und einem Mangel an Zugang zu öffentlichen Leistungen in der näheren Zukunft ausgesetzt 
(BS 23.3.2022). Enteignungen dienen der Schaffung von Hürden für rückkehrende Flüchtlinge 
und Binnenvertriebene und der Belohnung von regimeloyalen Personen mit einer daraus re-
sultierenden demografischen Änderung in ehemaligen Hochburgen der Opposition (USDOS 
15.5.2023). 

Rückkehrende werden vom Regime häufig als „VerräterInnen“ deklariert und sehen sich daher 
oft mit weitreichender systematischer Willkür bis hin zu vollständiger Rechtlosigkeit konfron-
tiert. Es mangelt insbesondere an einheitlichen bzw. verlässlichen Verfahren zur Klärung des 
eigenen Status mit den Sicherheitsbehörden (Überprüfung, ob gegen die/den Betroffene/n 
etwas vorliegt) und an verfügbaren Rechtswegen. Auch nach vermeintlicher Klärung des Sta-
tus mit einer oder mehreren der Sicherheitsbehörden innerhalb oder außerhalb Syriens kann 
es nach Rückkehr jederzeit zu unvorhergesehenen Vorladungen und/oder Verhaftungen 
durch diese oder Dritte kommen. Berichte verschiedener Menschenrechtsorganisationen be-
stätigen, dass selbst eine von der jeweiligen Sicherheitsbehörde vorgenommene positive Si-
cherheitsüberprüfung jederzeit von dieser revidiert werden kann und damit keine Garantie 
für eine sichere Rückkehr leistet (AA 2.2.2024). Alles in allem kann eine Person, die von der 
Regierung gesucht wird, aus einer Vielzahl von Gründen oder völlig willkürlich gesucht wer-
den. So kann die Behandlung einer Person an einem Checkpoint von verschiedenen Faktoren 
abhängen, darunter der Willkür des Kontrollpersonals oder praktischen Problemen wie eine 
Namensähnlichkeit mit einer gesuchten Person. Personen, die als regierungsfeindlich angese-
hen werden, müssen mit verschiedenen Konsequenzen seitens der Regierung rechnen, z. B. 
mit Verhaftung und im Zuge dessen auch mit Folter. Einigen Quellen zufolge gehört medizini-
sches Personal zu den Personen, die als oppositionell oder regierungsfeindlich gelten, insbe-
sondere wenn es in einem von der Regierung belagerten Oppositionsgebiet gearbeitet hat. 
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Dies gilt auch für Aktivisten und Journalisten, die die Regierung offen kritisiert oder Informa-
tionen oder Fotos von Ereignissen wie Angriffen der Regierung verbreitet haben, sowie gene-
rell für Personen, die die Regierung offen kritisieren. Einer Quelle zufolge kann es vorkommen, 
dass die Regierung eine Person wegen eines als geringfügig eingestuften Vergehens nicht so-
fort verhaftet, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Ein weiterer Faktor, der die Behandlung 
an einem Kontrollpunkt beeinflussen kann, ist das Herkunftsgebiet oder der Wohnort einer 
Person. Wenn eine Person an einem Ort lebt oder aus einem Ort kommt, der von der Opposi-
tion kontrolliert wird oder wurde, kann dies das Misstrauen des Kontrollpersonals wecken (FIS 
14.12.2018). Die Definition des Regimes, wer ein Oppositioneller ist, ist nicht immer klar oder 
kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es gibt keine Gewissheit darüber, wer vor Verhaftungen 
sicher ist. In Gesprächen mit der NGO International Crisis Group (ICG) berichteten viele Flücht-
linge, dass der Verzicht auf regimefeindliche Aktivitäten keine sichere Rückkehr garantiert 
(ICG 13.2.2020). So folgten z. B. Abschiebungen aus dem Libanon im April 2023 von mindes-
tens 130 Menschen - darunter auch unbegleitete Minderjährige - Berichte, wonach es zu Ver-
haftungen und zwangsweisem Einzug zum Wehrdienst kam (Reuters 1.5.2023). 

Generell ist es schwer, in Erfahrung zu bringen, was der Status einer Person bezüglich der 
syrischen Regierung ist. Für Menschen mit Geld und guten Beziehungen zu den Behörden oder 
einflussreichen Personen besteht die Möglichkeit, nachzuforschen, ob ihre Namen auf Such-
listen stehen. Allerdings kann die Suche nach diesen Informationen diese auch exponieren - 
bzw. die Personen, welche für sie nach Informationen suchen. Es gibt keine Garantie, dass sie 
dabei nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert sein werden, darunter das Risiko einer Verhaf-
tung (DIS 9.2019). Laut Berichten und Studien verschiedener Menschenrechtsorganisationen 
ist für zahlreiche Geflüchtete die Gefahr der Zwangsrekrutierung neben anderen Faktoren ei-
nes der wesentlichen Rückkehrhindernisse. Laut Berichten von Menschenrechtsorganisatio-
nen, der Vereinten Nationen und von Betroffenen haben die Sicherheitsbehörden bzw. re-
gimetreue Milizen der vertriebenen, oft als regimekritisch oder oppositionsnah angesehenen 
Bevölkerung, die Rückkehr an ihre Ursprungsorte verweigert (AA 2.2.2024). Zudem ist nach 
wie vor eine großflächige Enteignung in Form von Zerstörung und Abriss von Häusern und 
Wohnungen in ehemaligen Oppositionsgebieten unter Anwendung der umfassenden Anti-
Terror-Gesetzgebung (Nr. 19/2012 und Dekret 63/2012) zu verzeichnen. Sie erlaubt es, gezielt 
gegen Inhaftierte, Menschenrechtsaktivistinnen und –aktivisten sowie Personen, die sich an 
Protesten gegen das Regime beteiligen oder beteiligt haben, vorzugehen und deren Eigentum 
und Vermögen zu beschlagnahmen (AA 22.2.2024). 

Anhand der von der CoI (Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab 
Republic der Vereinten Nationen), Nichtregierungsorganisationen (NRO) und anderen doku-
mentierten Einzelschicksalen der Vergangenheit ist die Bedrohung der persönlichen Sicherheit 
im Einzelfall das zentrale Hindernis für Rückkehrende (AA 2.2.2024). Unverändert besteht 
nach Bewertung des deutschen Auswärtigen Amts in keinem Teil Syriens ein umfassender, 
langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Personen und Rückkehrende. Es gibt keine 
Rechtssicherheit oder Schutz vor politischer Verfolgung, willkürlicher Verhaftung und Folter. 
Die Gefahr, Opfer staatlicher Repression und Willkür zu werden, bleibt für Einzelne unvorher-
sehbar. Auch erschienen Berichte über erneute Vertreibung, Sanktionen bzw. Repressionen, 
bis hin zu einer unmittelbaren Gefährdung für Leib und Leben von Rückkehrenden. Menschen-
rechtsorganisationen und Rückkehrende berichten von zahlreichen Fällen, in denen Rückkeh-
rende verhaftet, gefoltert oder eingeschüchtert wurden (AA 2.2.2024). 
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Das Syrian Network for Human Rights dokumentierte beinahe 2.000 Verhaftungen von Rück-
kehrerInnen nach Syrien von 2014 bis 2019. Ein Drittel von ihnen wurde 'verschwunden ge-
lassen' (BS 23.3.2022). Hunderte syrische Flüchtlinge wurden Berichten von 2019 zufolge nach 
ihrer Rückkehr verhaftet und verhört, darunter Flüchtlinge, die aus dem Ausland nach Syrien 
zurückgekehrt sind, Binnenvertriebene aus von der Opposition kontrollierten Gebieten und 
Personen, die in von der Regierung zurückeroberten Gebieten ein 'Versöhnungsabkommen' 
mit der Regierung unterzeichnet hatten. Sie wurden gezwungen, Aussagen über Familienmit-
glieder zu machen, und in einigen Fällen wurden sie gefoltert (TWP 2.6.2019; vgl. EIP 7.2019). 
Amnesty International legte in seinem Bericht aus dem Jahr 2021 Informationen über 66 Per-
sonen vor, die bei ihrer Rückkehr aus dem Ausland Opfer von Verstößen wurden. Unter ihnen 
wurden 59 Fälle von unrechtmäßiger oder willkürlicher Inhaftierung von Männern, Frauen und 
Kindern dokumentiert. Unter den Inhaftierten befanden sich zwei schwangere Frauen und 
zehn Kinder im Alter zwischen drei Wochen und 16 Jahren, von denen sieben vier Jahre alt 
oder jünger waren. Außerdem wurden 27 Fälle von gewaltsamem Verschwindenlassen doku-
mentiert, darunter vier Kinder, die mindestens eine Woche und bis zu vier Jahre lang festge-
halten wurden, wobei 17 Fälle noch andauerten. Die Sicherheitsbeamten verhafteten die 
Rückkehrer zumeist unter dem pauschalen Vorwurf des 'Terrorismus', weil sie häufig davon 
ausgingen, dass einer ihrer Verwandten der politischen oder bewaffneten Opposition ange-
hörte, oder weil die Rückkehrer aus einem Gebiet kamen, das zuvor von der Opposition kon-
trolliert wurde. Darüber hinaus wurden 14 Fälle gemeldet, in denen Sicherheitsbeamte sexu-
elle Gewalt gegen Kinder, Frauen und männliche Rückkehrer ausübten, darunter Vergewalti-
gungen an fünf Frauen, einem 13-jährigen Buben und einem fünfjährigen Mädchen. Die sexu-
elle Gewalt fand an Grenzübergängen oder in Haftanstalten während der Befragung am Tag 
der Rückkehr oder kurz danach statt. Berichten zufolge setzten Geheimdienstmitarbeiter 33 
RückkehrerInnen, darunter Männer, Frauen und fünf Kinder, während ihrer Inhaftierung und 
Verhöre in Geheimdiensteinrichtungen Praktiken aus, die Folter oder anderen Misshandlun-
gen gleichkommen. Trotz der Behauptung, Damaskus und seine Vororte seien sicher, um dort-
hin zurückzukehren, fand ein Drittel der im Bericht von Amnesty International aus dem Jahr 
2021 dokumentierten Fälle von Menschenrechtsverletzungen in Damaskus selbst oder in der 
Umgebung von Damaskus statt, was laut Amnesty International darauf hindeutet, dass selbst 
dann, wenn die willkürliche Gewalt auf einem niedrigen Niveau liegt und/oder die Regierung 
ein bestimmtes Gebiet unter Kontrolle hat, die Risiken bestehen bleiben (AI 9.2021).  

Eine gemeinsame Studie von Zivilgesellschaftsorganisationen im Frühjahr 2022 (Stand Novem-
ber 2022) zu Rückkehrenden aus Europa (Deutschland, Dänemark, Niederlande), der engeren 
Nachbarschaft (Türkei, Libanon, Jordanien, Irak, Ägypten) und anderen Regionen Syriens do-
kumentiert schwierigste Rückkehrbedingungen in allen Regionen Syriens, darunter in einigen 
Fällen physische Gewalt und Verhaftungen der Betroffenen oder von Angehörigen sowie weit-
gehende Bewegungsbeschränkungen. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Rückkehrbedingun-
gen nach Syrien in keiner Hinsicht erfüllt seien. Eine sichere Rückkehr Geflüchteter kann nach 
Einschätzung des deutschen Auswärtigen Amts insofern für keine Region Syriens und für keine 
Personengruppe gewährleistet, vorhergesagt oder gar überprüft werden. Auch UNHCR und 
Menschenrechtsorganisationen haben keinen freien und ungehinderten Zugang zu Rückkeh-
renden in Syrien, sodass eine Nachverfolgung und Überwachung des Rückkehrprozesses sowie 
des Schicksals der Rückkehrenden nicht möglich ist. UNHCR kann unverändert weder ein um-
fassendes Monitoring zur Lage von zurückgekehrten Binnenvertriebenen und Flüchtlingen si-
cherstellen, noch einen Schutz ihrer Rechte gewährleisten. Dennoch bemüht sich UNHCR, Bei-
spiele von Rechtsbrüchen zu sammeln, nachzuverfolgen und gegenüber dem Regime zu kom-
munizieren (AA 2.2.2024). 



- 52 - 

 

(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S.288 ff) 

Hinweise über Rückkehrende aus den Nachbarstaaten und Europa 

Syrische Rückkehrende aus Europa 

Eine sichere Rückkehr Geflüchteter kann laut deutschem Auswärtigen Amt für keine Region 
Syriens und für keine Personengruppe gewährleistet, vorhergesagt oder gar überprüft wer-
den. Auch UNHCR und andere Menschenrechtsorganisationen haben keinen freien und unge-
hinderten Zugang zu Rückkehrenden in Syrien, sodass eine Nachverfolgung und Überwachung 
des Rückkehrprozesses sowie des Schicksals der Rückkehrenden nicht möglich ist. UNHCR 
kann unverändert weder ein umfassendes Monitoring zur Lage von zurückgekehrten Binnen-
vertriebenen und Flüchtlingen sicherstellen, noch einen Schutz ihrer Rechte gewährleisten. 
Dennoch bemüht sich UNHCR, Beispiele von Rechtsbrüchen zu sammeln, nachzuverfolgen und 
gegenüber dem Regime zu kommunizieren (AA 2.2.2024). 

Die verfügbaren Informationen über SyrerInnen, die aus Europa nach Syrien zurückkehren, 
sind begrenzt (Rechtsexperte 14.9.2022, DIS 5.2022). Zur Situation von rückkehrenden Flücht-
lingen aus Europa gibt es auch aufgrund deren geringer Zahl keine Angaben (ÖB Damaskus 
12.2022): Im Jahr 2020 kehrten 137 syrische Flüchtlinge freiwillig und mit Unterstützung der 
dänischen Behörden aus Dänemark nach Syrien zurück. Im selben Jahr suchten zehn SyrerIn-
nen bei den niederländischen Behörden um Hilfe für eine Rückkehr nach Syrien an. In Däne-
mark leben rund 35.000 Syrer und Syrerinnen, in den Niederlanden ca. 77.000 (EASO 6.2021). 
Nach Angaben des deutschen Innenministeriums kehrten von 2017 bis Juni 2020 über 1.000 
SyrerInnen mit finanzieller Unterstützung Deutschlands aus Deutschland nach Syrien zurück 
(Daily Sabah 15.6.2020). Die meisten syrischen Flüchtlinge in der EU erwägen nicht, in (naher) 
Zukunft nach Syrien zurückzukehren, wie Umfragen aus verschiedenen europäischen Staaten 
illustrieren. Diejenigen, die nicht nach Syrien zurückkehren wollten, wiesen auf verschiedene 
Hindernisse für eine Rückkehr hin, darunter das Fehlen grundlegender Dienstleistungen (wie 
Bildung, Gesundheitsversorgung und soziale Sicherheit) und die derzeitige syrische Regierung, 
die an der Macht geblieben ist (Rechtsexperte 14.9.2022). 

Die meisten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die Europäische Union selbst sowie der 
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), bleiben bei ihrer Einschätzung, dass Syrien 
nicht sicher für eine Rückkehr von Flüchtlingen ist. Im Juli 2022 entschied das Netherlands 
Council of State, dass syrische Asylsuchende nicht automatisch nach Dänemark transferiert 
werden dürften angesichts der dortigen Entscheidung, Teile Syriens für 'sicher' zu erklären 
(HRW 12.1.2023). Auch die United Nations Independent International Commission of Inquiry 
on the Syrian Arab Republic (CoI) kommt zum Schluss, dass die Bedingungen für eine sichere 
Rückkehr in Würde nicht gegeben sind, auch angesichts von Fällen von Rückkehrverweigerun-
gen, willkürlichen Verhaftungen und der Verhinderung der Rückkehr zu ihren Heimen in Re-
gierungsgebieten (UNCOI 7.2.2023). Das deutsche Auswärtige Amt weist darauf hin, dass UN-
HCR, das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) und die International Organization 
for Migration (IOM) unverändert die Auffassung vertreten, dass die Bedingungen für eine frei-
willige Rückkehr von Geflüchteten nach Syrien in Sicherheit und Würde angesichts der unver-
ändert bestehenden, signifikanten Sicherheitsrisiken in ganz Syrien nicht erfüllt sind. UNHCR 
bekräftigte, dass sich seine Position und Politik nicht geändert hätten. Im Einklang mit dieser 
Einschätzung führt laut deutschem Auswärtigem Amt weiterhin kein Mitgliedsstaat der Euro-
päischen Union Rückführungen nach Syrien durch (AA 2.2.2024). Auch der UNO-Hochkommis-
sar für Menschenrechte, Volker Türk, sieht nicht die menschenrechtlichen Voraussetzungen 
für Abschiebungen nach Syrien gegeben (Die Presse 5.6.2023). 
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(Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Syrien vom 14.03.2024, S.293 ff) 

2. Beweiswürdigung  

2.1. Die wesentlichen biografischen Feststellungen zu den Beschwerdeführern beruhen auf 

deren Angaben vor der belangten Behörde und vor dem Bundesverwaltungsgericht sowie auf 

den vorgelegten syrischen Dokumenten.  

Die Feststellungen zur Kontrolle über den Herkunftsort des Erstbeschwerdeführers und der 

Zweitbeschwerdeführerin basieren auf einer Nachschau in der „Map of Syrian Civil War – Syria 

news and incidents today“ (unter: https://syria.liveuamap.com/, abgerufen am XXXX ) sowie 

auf den Angaben des Erstbeschwerdeführers.  

Die Feststellungen zur strafrechtlichen Unbescholtenheit der Beschwerdeführer beruhen auf 

dem vom Bundesverwaltungsgericht eingeholten Strafregisterauszug. 

2.2. Dass der Erstbeschwerdeführer seinen Wehrdienst von 1998 bis 2000 für das syrische 

Regime als einfacher Soldat abgeleistet hat, ergibt sich aus seinen eigenen Angaben und dem 

vorgelegten Militärdienstbuch. Dass der Erstbeschwerdeführer über keine speziellen militäri-

schen Ausbildungen und/oder Fähigkeiten verfügt, ergibt sich aus seiner (einfachen) militäri-

schen Ausbildung im Rahmen seines Wehrdienstes, welcher überdies fast 25 Jahre zurückliegt. 

Zudem befindet sich der Erstbeschwerdeführer mit seinen (mittlerweile)  XXXX jenseits der 

oberen Altersgrenze für den Militär- bzw. Reservistendienst in der syrischen Armee, die ge-

mäß den einschlägigen Länderinformationen bei 42 Jahren liegt. Somit ist in Zusammenschau 

mit den Länderberichten nicht davon auszugehen, dass dem Erstbeschwerdeführer, der aktu-

ell  XXXX alt ist, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine Einberufung zum Reservedienst 

droht, zumal der Erstbeschwerdeführer seinen Wehrdienst vor mehr als zwanzig Jahren abge-

leistet hat und er abgesehen von der Grundausbildung keine speziellen Ausbildungen absol-

vierte.  

2.3. Nach den Länderfeststellungen ergibt sich, dass Vergeltungsmaßnahmen gegen Familien-

angehörige von Deserteuren insbesondere dann eintreten, wenn es sich um sogenannte „high 

profile“-Deserteure handelt, z.B. jene, die Soldaten oder Offiziere getötet oder sich der be-

waffneten Opposition angeschlossen haben. Im Verfahren konnten weder der Erstbeschwer-

deführer noch die Zweitbeschwerdeführerin glaubhaft darlegen, dass der Bruder solche Taten 

begangen hat. So verneinte der Erstbeschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung die 

Teilnahme seiner Brüder an einer bewaffneten Opposition (siehe Verhandlungsniederschrift 

vom 14.03.2024, S. 10). Es ist demnach davon auszugehen, dass es sich beim Bruder des Erst-
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beschwerdeführers, welcher am 08.07.2012 desertiert ist, nicht um einen „high profile“ -De-

serteur im Sinne der Länderfeststellungen handelt. Zudem verbrachte die Zweitbeschwerde-

führerin im Jahr 2018 – rund sechs Jahre nachdem der Bruder desertiert ist – mehrere Monate 

für die ärztliche Behandlung ihrer Tochter in Syrien. Hierbei hatte sie keine Probleme mit den 

Behörden bei der Ein- und Ausreise mit dem Flugzeug aus den VAE, sodass nicht davon auszu-

gehen ist, dass die Desertion des Bruders des Erstbeschwerdeführers zu Repressalien des sy-

rischen Regimes gegen die Beschwerdeführer führen würde  

In einer Gesamtschau kann mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, 

dass die Beschwerdeführer vom syrischen Regime aufgrund einer Wehrdienstverweigerung 

des Bruders des Erstbeschwerdeführers gesucht und ihnen aufgrund einer damit einherge-

henden unterstellten oppositionellen Gesinnung eine Gefahr seitens des syrischen Regimes 

droht.  

Dass eine Verfolgung aufgrund der damaligen legalen Ausreise des Erstbeschwerdeführers 

und der Zweitbeschwerdeführerin bzw. einer ihnen hierdurch allfällig unterstellten oppositi-

onellen Gesinnung nicht wahrscheinlich ist, fußt auf den Länderinformationen. Daraus ergibt 

sich nicht, dass jeder der unrechtmäßig ausgereist ist und der im Ausland einen Asylantrag 

gestellt hat, eine oppositionelle Gesinnung unterstellt wird (vgl. dazu auch VwGH 11.11.2020, 

Ra 2020/18/0147). Gleiches muss also für diejenigen gelten, welche legal aus Syrien ausgereist 

sind. Ebenso wenig genügt eine Asylantragstellung in Österreich für die Asylzuerkennung, weil 

die Antragstellung den syrischen Behörden nicht bekannt ist, zumal es den österreichischen 

Behörden untersagt ist, diesbezüglich Daten an die syrischen Behörden weiterzuleiten. Aus 

den Länderinformationen geht zwar hervor, dass es nach wie vor willkürliche Verhaftungen 

und andere Repressionen gegenüber Rückkehrern gibt und verschiedene Quellen immer wie-

der von derartigen Einzelfällen berichten. Allerdings lässt sich nicht entnehmen, dass Rück-

kehrer per se als politisch-oppositionell angesehen würden oder der weitaus überwiegende 

Teil aller Rückkehrer systematischen Repressionen ausgesetzt wären. 

Die Beschwerdeführer entsprechen auch sonst keinem Risikoprofil, das vermehrt oder mit hö-

herer Wahrscheinlichkeit Repressalien seitens der Regierung ausgesetzt ist. Die Beschwerde-

führer nehmen zwar an Demonstrationen in Österreich teil, organisieren diese jedoch nicht 

und sind auch sonst kein Mitglied einer außerparlamentarischen syrischen Organisation. Es ist 

daher nicht maßgeblich wahrscheinlich, dass den Beschwerdeführern allein aufgrund ihrer 

Ausreise Sanktionen wegen einer (ihnen zumindest unterstellten) politischen-oppositionellen 

Gesinnung drohen würden. Ein Eingriff in die psychische und/oder körperliche Unversehrtheit 
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der Beschwerdeführer allein aufgrund der Ausreise und der Asylantragstellung im Ausland ist 

daher nicht maßgeblich wahrscheinlich. 

2.4. In Syrien kommt es zwar zu Einschränkungen beim Zugang zu Schulen; hierbei handelt es 

sich jedoch um keine systematische Verwehrung eines Zugangs zu Bildung etwa aufgrund von 

Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder (vermeintlicher) politischer Meinung, sondern um 

eine Folge der Kampfhandlungen bzw. des Konflikts. Auch legten die Beschwerdeführer in kei-

ner Weise dar, wieso gerade den Dritt- bis Fünftbeschwerdeführern – als Angehörigen der 

Volksgruppe der Araber und sunnitischen Moslems – in Syrien der Zugang zu Bildung syste-

matisch verwehrt werden würde. 

2.5. Aus den Länderinformationen geht hervor, dass Kinder vor allem dann gezielt Opfer von 

Verfolgungshandlungen werden, wenn ein politisch-oppositionelles Familienmitglied unter 

Druck gesetzt werden soll. Wie oben ausgeführt, droht den Beschwerdeführern jedoch keine 

asylrelevante Verfolgung aufgrund politischer Aktivitäten, der Desertion des Bruders des Erst-

beschwerdeführers oder einer Reservedienstverweigerung durch den Erstbeschwerdeführer.  

Zur Situation von Kindern in Syrien ist weiters festzuhalten, dass sie insbesondere Gefährdun-

gen wie Früh- und Zwangsehen, Kinderarbeit oder Vergewaltigungen ausgesetzt sind. Diese 

Gefahren übersteigen jedoch nicht die allgemeine Gefährdung (von Minderjährigen) aufgrund 

der Bürgerkriegssituation in Syrien. Eine Verfolgung, die sich systematisch gegen alle Kinder in 

Syrien richtet, kann den Länderinformationen jedoch nicht entnommen werden. 

Auch handelt es sich bei den Dritt- bis Fünftbeschwerdeführern nicht um „im Stich gelassene“ 

Kinder, da sie gemeinsam mit ihren Eltern in Österreich leben. So wären sie im (hypotheti-

schen) Falle einer Rückkehr nach Syrien nicht alleinstehend, da sie gemeinsam mit ihren El-

tern, welchem in Syrien keine asylrelevante Verfolgung droht, nach Syrien zurückkehren könn-

ten. 

2.6. Trotz der sich für Frauen in Syrien ergebenden zahlreichen Diskriminierungen ist gegen-

ständlich nicht ersichtlich, inwiefern aus diesen konkret gegen die Zweit- bis Viertbeschwer-

deführerinnen gerichtete Verfolgungshandlungen abgeleitet werden sollen. Daran ändert 

auch der bloße Hinweis in der Beschwerde, dass sich die Lage von Frauen in Syrien verschlech-

tert habe, nichts. Auch würden die Zweit- bis Viertbeschwerdeführerinnen – im hypotheti-

schen Fall einer Rückkehr nach Syrien – gemeinsam mit dem (männlichen) Erstbeschwerde-

führer nach Syrien zurückkehren, weshalb in ihrem Fall jedenfalls nicht von einer Verfolgung, 

welche alleinstehenden Frauen in Syrien droht, ausgegangen werden kann (vgl. „EUAA – 

Country Guidance: Syrien“ aus Februar 2023, S. 112 f). 
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2.7. Die Feststellungen zur Situation in Syrien beruhen auf den oben genannten Quellen. An-

gesichts der Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen, die auch die Be-

schwerdeführer nicht in Zweifel zogen, besteht für das Bundesverwaltungsgericht kein Grund, 

an deren Richtigkeit zu zweifeln. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

3.1. Zu Spruchpunkt A)  

3.1.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf interna-

tionalen Schutz gestellt hat, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft 

ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flücht-

lingskonvention (GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endi-

gungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.  

Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG ist der Antrag abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche 

Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offensteht oder er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt 

hat. 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, 

aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes 

befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schut-

zes dieses Landes zu bedienen. 

3.1.2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs ist zentraler Aspekt 

der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat die wohlbegründete 

Furcht davor. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen 

Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv 

nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkre-

ten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser 

Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertig-

ter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen 

zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbar-

keit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsge-

fahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt 
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der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Ver-

folgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer 

Verfolgung genügt nicht (vgl. etwa VwGH 21.05.2021, Ra 2019/19/0428, m.w.N.). 

Die Furcht vor der Ableistung des Militärdienstes bzw. der bei seiner Verweigerung drohenden 

Bestrafung stellt im Allgemeinen keine asylrechtlich relevante Verfolgung dar, sondern könnte 

Asyl nur bei Vorliegen eines Konventionsgrundes rechtfertigen. Wie der Verwaltungsgerichts-

hof zur möglichen Asylrelevanz von Wehrdienstverweigerung näher ausgeführt hat, kann auch 

der Gefahr einer allen Wehrdienstverweigerern bzw. Deserteuren im Herkunftsstaat gleicher-

maßen drohenden Bestrafung asylrechtliche Bedeutung zukommen, wenn das Verhalten des 

Betroffenen auf politischen oder religiösen Überzeugungen beruht oder dem Betroffenen we-

gen dieses Verhaltens vom Staat eine oppositionelle Gesinnung unterstellt wird und Sanktio-

nen – wie etwa der Anwendung von Folter – jede Verhältnismäßigkeit fehlt. Unter dem Ge-

sichtspunkt des Zwanges zu völkerrechtswidrigen Militäraktionen kann auch eine „bloße“ Ge-

fängnisstrafe asylrelevante Verfolgung sein (vgl. VwGH 21.05.2021, Ro 2020/19/0001, m.w.N). 

3.1.3. Für die gegenständlichen Fälle bedeutet das: 

Wie beweiswürdigend dargelegt, droht dem Erstbeschwerdeführer mit maßgeblicher Wahr-

scheinlichkeit nicht die Einberufung zum Reservedienst in die syrische Armee. Überdies droht 

den Beschwerdeführern mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keine Verfolgung aufgrund der 

Desertion des Bruders des Erstbeschwerdeführers. Dementsprechend wird den Beschwerde-

führern vom syrischen Regime mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keine oppositionelle Ge-

sinnung unterstellt. 

Auch die Asylantragstellung im Ausland sowie die illegale Ausreise begründen für sich allein 

betrachtet keine asylrelevante Verfolgung, zumal systematische Menschenrechtsverletzun-

gen gegen Rückkehrer – wie beweiswürdigend dargelegt – nicht aus den Länderinformationen 

ersichtlich sind. 

Sonstige Anhaltspunkte für eine Verfolgung der Beschwerdeführer, insbesondere aufgrund 

ihrer Volksgruppe, ihrer Religion, ihres langen Aufenthaltes in den VAE oder ihrer Herkunft 

aus  XXXX sind im Verfahren nicht hervorgekommen. 

3.1.6. Im gegenständlichen Fall liegt somit keine „begründete Furcht vor Verfolgung“ im Sinne 

des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK vor. Auch sonst haben sich im Verfahren keine Anhalts-

punkte ergeben, die eine Verfolgung der Beschwerdeführer aus asylrelevanten Gründen maß-

geblich wahrscheinlich erscheinen lassen. 
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Die Beschwerden sind demnach als unbegründet abzuweisen. 

3.2. Zu Spruchpunkt B) 

3.2.1. Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses 

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz 

zu begründen. 

3.2.2. Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, da die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt: Dass den Be-

schwerdeführern in Syrien keine asylrelevante Verfolgung droht, entspricht der oben ange-

führten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. Zudem waren im Hinblick auf die ge-

genständliche Entscheidung im Wesentlichen Fragen der Beweiswürdigung entscheidend. 


